
FEUERWEHRBEDARFSPLAN       

      FÜR DIE VG RANSBACH-BAUMBACH 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Version 1.2.1.         

Aufgestellt im Februar 2024 

Dipl. Ing.(FH) Michael Ufer, Hauptstraße 62, 67707 Schopp 

Ausbildung – Training – Beratung für Feuerwehren 

info@feuerwehrbedarfsplan.com – 0176/11263112 

mailto:info@feuerwehrbedarfsplan.com


 
 

CŜǳŜǊǿŜƘǊōŜŘŀǊŦǎǇƭŀƴ ŘŜǊ ±ŜǊōŀƴŘǎƎŜƳŜƛƴŘŜ wŀƴǎōŀŎƘπ.ŀǳƳōŀŎƘ                                                              {ŜƛǘŜ н 
 

Vorbemerkungen 

 

Immer wieder ereignen sich spektakuläre oder dramatische Schadensereignisse. Gerade wenn große Schäden 

entstehen, Menschen zu Schaden oder gar zu Tode kommen, werden oftmals schon reflexartig die Maßnahmen 

und Reaktionszeiten der Einrichtungen der öffentlichen Gefahrenabwehr von den Medien und der Bevölkerung 

kritisch hinterfragt.  

Es ist dann schwierig, in einer emotional aufgewühlten Umgebung Zusammenhänge zu erklären und transparent 

zu machen. 

Der Feuerwehrbedarfsplan (in anderen Bundesländern als Brandschutzbedarfsplan bezeichnet) erfasst alle für 

die Gefahrenabwehr erforderlichen Faktoren, bewertet sie und kommt zu ausgewogenen und nachvollziehbaren 

Vorschlägen. Er definiert die Schutzziele und den zur Erreichung erforderlichem Umfang der 

Verbandsgemeindefeuerwehr.  Gleichwohl werden auch die Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen 

Haushaltsführung berücksichtigt und die finanziellen Auswirkungen verschiedener Lösungsmöglichkeiten 

aufgezeigt. 

Mit dem vorliegenden Feuerwehrbedarfsplan erhält die Verwaltung, insbesondere der Verbandsgemeinderat, 

einen Überblick über die gegenwärtige Leistungsfähigkeit der VG-Feuerwehr Ransbach-Baumbach sowie über die 

mittelfristig erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung und angepassten Fortentwicklung des 

Sicherheitsniveaus der Verbandsgemeinde. 

Dies wird im Verbandsgemeinderat mit dem Ziel diskutiert, eine von einer breiten Mehrheit getragene Vorgabe 

für die Qualität und Quantität der kommunalen Gefahrenabwehr zu beschließen. 

Die Neufassung des LBKG vom Dezember 2020 (Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und 

den Katastrophenschutz) beinhaltet im § 3 erstmals hierzu eine rechtliche Grundlage: „ … ƘƛŜǊȊǳ ƪǀƴƴŜƴ ǎƛŜ ŜƛƴŜƴ 

CŜǳŜǊǿŜƘǊōŜŘŀǊŦǎǇƭŀƴ ŀǳŦǎǘŜƭƭŜƴ ǳƴŘ ƛƴ ǊŜƎŜƭƳŅǖƛƎŜƴ !ōǎǘŅƴŘŜƴ ŦƻǊǘǎŎƘǊŜƛōŜƴΣ ƛƴ ŘŜƳ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ŘŜǊ .ŜŘŀǊŦ 

ŀƴ tŜǊǎƻƴŀƭΣ !ǳǎōƛƭŘǳƴƎΣ CŀƘǊȊŜǳƎŜƴΣ DŜǊŅǘŜƴΣ DŜōŅǳŘŜƴ ǳƴŘ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘ ǿƛǊŘ ǳƴŘ ŘƛŜ 

aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ŘŜǊ ƛƴǘŜǊƪƻƳƳǳƴŀƭŜƴ ½ǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘ Ȋǳ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎŜƴ ǎƛƴŘάΦ 

Die Feuerwehrverordnung (FwVO) gibt hierfür sowohl einen rechtlichen Rahmen als auch Mindeststandards vor. 

Die Umsetzung auf kommunale Ebene unter Berücksichtigung der örtlichen Belange erfordert eine 

nachvollziehbare Dokumentation – den Feuerwehrbedarfsplan. 

Für den Bedarf an Einheiten und Einrichtungen die über den Aufgabenbereich der Feuerwehr hinausgehen 

(Katastrophenschutz) kann gem. § 4 Abs. 1 LBKG ein separater Bedarfsplan für den Katastrophenschutz aufgestellt 

werden. Diese Einheiten und Einrichtungen werden in dem vorliegenden Plan nicht betrachtet. 

Die Planungsgrundlagen sind einem ständigen Wandel unterzogen, deshalb empfiehlt es sich, den 

Feuerwehrbedarfsplan in regelmäßigen Abständen fortzuschreiben.  

Mit der Aufstellung des vorliegenden Bedarfsplans wurde bereits im Oktober 2023 begonnen. In diesem 

dynamischen Prozess wurden wegen des erkannten Handlungsbedarfs deshalb einige aufgelistete Maßnahmen 

bereits während der Bearbeitung des Feuerwehrbedarfsplans umgesetzt. 
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LƴƘŀƭǘǎǾŜǊȊŜƛŎƘƴƛǎ 

 

мΦ .ŜǎǘŀƴŘǎŀǳŦƴŀƘƳŜ 

1.1. Allgemeine Kennzahlen der Verbandsgemeinde 

1.1.1. Geografische Angaben 

1.1.2. Struktur/Bevölkerung 

1.1.2.1 Ortsgemeinden 

1.1.2.1.1. Alsbach 

1.1.2.1.2. Breitenau 

1.1.2.1.3. Caan 

1.1.2.1.4. Deesen 

1.1.2.1.5. Hundsdorf 

1.1.2.1.6. Nauort  

1.1.2.1.7. Oberhaid 

1.1.2.1.8. Ransbach-Baumbach 

1.1.2.1.9. Sessenbach 

1.1.2.1.10. Wirscheid 

1.1.2.1.11. Wittgert 

1.1.3. Verkehrsinfrastruktur 

1.1.3.1. Bahnanlagen 

1.1.3.2. Bundesfernstraßen 

1.1.4. Gebäude besonderer Art und Nutzung 

1.1.5. Planerische Entwicklung der Verbandsgemeinde in den nächsten 5 Jahren  

1.1.6. Öffentliche Löschwasserversorgung 

1.2. Bestandsaufnahme der Feuerwehr 

1.2.1. Aufgaben der Feuerwehr 

1.2.1.1. Pflichtaufgaben gem. LBKG 

1.2.1.2. Freiwillige Aufgaben 

1.2.1.3. Übertragene Aufgaben außerhalb der Gefahrenabwehr gem. LBKG 

1.2.2. Feuerwehreinheiten, personelle und materielle Ausstattung 
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1.2.2.1. Feuerwehreinheit Alsbach 

1.2.2.1.1. Personal 

1.2.2.1.2. Feuerwehrhaus 

1.2.2.1.3. Fahrzeugbestand 

1.2.2.2. Feuerwehreinheit Caan 

1.2.2.2.1. Personal 

1.2.2.2.2. Feuerwehrhaus 

1.2.2.2.3. Fahrzeugbestand  

1.2.2.3. Feuerwehreinheit Haiderbachgemeinden (Breitenau, Deesen, Oberhaid, Wittgert) 

1.2.2.3.1. Personal 

1.2.2.3.2. Feuerwehrhaus 

1.2.2.3.3. Fahrzeugbestand  

1.2.2.4. Feuerwehreinheit Hundsdorf 

1.2.2.4.1. Personal 

1.2.2.4.2. Feuerwehrhaus 

1.2.2.4.3. Fahrzeugbestand 

1.2.2.5. Feuerwehreinheit Nauort 

1.2.2.5.1. Personal 

1.2.2.5.2. Feuerwehrhaus 

1.2.2.5.3. Fahrzeugbestand 

1.2.2.6. Feuerwehreinheit Ransbach-Baumbach 

1.2.2.6.1. Personal 

1.2.2.6.2. Feuerwehrhaus  

1.2.2.6.3. Fahrzeugbestand 

1.2.2.6.4. Fahrzeugbestand des Landkreises 

1.2.2.7. Feuerwehreinheit Sessenbach 

1.2.2.7.1. Personal 

1.2.2.7.2. Feuerwehrhaus 

1.2.2.7.3. Fahrzeugbestand 

1.2.2.8. Feuerwehreinheit Wirscheid 

1.2.2.8.1. Personal 
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1.2.2.8.2. Feuerwehrhaus 

1.2.2.8.3. Fahrzeugbestand 

1.2.3. Struktur der Feuerwehr, Ausrückbereiche 

1.2.3.1. Verwaltung 

1.2.3.2. Hauptamtliche Feuerwehrangehörige 

1.2.3.3. Gerätewarte 

1.2.3.4. Gesamtpersonal Einsatzabteilung 

1.2.3.5. Jugendfeuerwehr 

1.2.3.5.1. Jugendfeuerwehrabteilung Ransbach-Baumbach 

1.2.3.5.2. Jugendfeuerwehrabteilung Haiderbach (Breitenau) 

1.2.3.5.3. Jugendfeuerwehrabteilung Nauort 

1.2.3.6. Bambinifeuerwehr 

1.2.3.7. Seniorenfeuerwehr 

1.2.3.8. Ausrückbereiche 

1.2.3.9. Organisationsstruktur 

1.2.3.10. Allgemeine Regelungen für die Gesamtfeuerwehr 

1.2.3.10.1. Aufwandsentschädigung 

1.2.3.10.2. Feuerwehrgebührensatzung 

1.2.3.10.3. Öffentlichkeitsarbeit 

1.2.3.10.4. Alarm- und Einsatzpläne 

1.2.3.10.5. Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten 

1.2.4. Facheinheiten 

1.2.4.1. Absturzsicherung 

1.2.4.2. ABC-Schutz 

1.2.4.3. Führungsunterstützung/TEL 

1.2.4.4. Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) 

1.2.4.5. Abstellung für Kreiseinheiten 

1.2.5. Ausstattung der Feuerwehr 

1.2.5.1. Persönliche Schutzausrüstung 

1.2.5.2. Sonderausrüstung 

1.2.5.3. Ausstattung im Eigentum der Feuerwehrfördervereine 
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1.2.6. Einsatzstatistik 

1.2.7. Werkfeuerwehr 

1.2.8. Betriebsfeuerwehr 

1.2.9. Feuerwehren umliegender Verbandsgemeinden 

1.2.10. Einbindung anderer Feuerwehren in die AAO/Einbindung in die AAO anderer Feuerwehren 

1.2.11. Gemeinsame Vorhaltung von Einsatz- und Löschmitteln im Rahmen der interkommunalen       

Zusammenarbeit 

1.3. Qualitätskriterien, Kennzahlen 

1.3.1. Ausrückzeiten  

1.3.2. Eintreffzeiten taktischer Einheiten 

1.3.3. Erreichungsgrade 

 

нΦ wƛǎƛƪƻŀƴŀƭȅǎŜ  

2.1. Brandgefahren 

2.2. Technische Gefahren und Gefahren durch Naturereignisse 

2.3. Gefahren durch Gefahrstoffe und radioaktive Stoffe (ABC-Gefahren) 

2.4. Gefahren auf und in Gewässern 

2.5. Zuordnung der in Risikoklassen für die Ortsgemeinden 

 

оΦ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎ ŘŜǊ {ŎƘǳǘȊȊƛŜƭŜ 

3.0.1. Grundlage Feuerwehrverordnung 

3.0.2. Grundlage AGBF 

3.1. Hilfsfrist 

3.2. Funktionsstärke 

3.3. Einsatzmittel 

3.4. Zielerreichungsgrad 

3.5. Vorschlag Schutzziele 

 

пΦ 9ǊƳƛǘǘƭǳƴƎ ŘŜǊ {ƻƭƭǎǘǊǳƪǘǳǊ 

4.1. Erforderliche Standorte an Feuerwehrhäusern und Feuerwache(n) 

4.1.1. Theoretische Betrachtung der Gebietsabdeckung 
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4.1.1.1. Feuerwache Ransbach-Baumbach (Im Gebück 8) 

4.1.1.2. Feuerwehrhaus Caan (Hauptstraße 19) 

4.1.1.3. Feuerwehrhaus Haiderbach (Hirzener Mühle 2) 

4.1.1.4. Feuerwehrhaus Hundsdorf (Hauptstraße 5) 

4.1.1.5. Feuerwehrhaus Nauort (Nordstraße 5) 

4.1.1.6. Feuerwehrhaus Sessenbach NEU (Alter Sportplatz Sessenbach) 

4.1.2. Bewertung 

4.1.3. Vereinfachte schematische Darstellung der möglichen Eintreffzeiten 

4.2. Entwicklungsmöglichkeiten des Standortes Sessenbach, Alter Sportplatz  

4.3. Erforderliche Grundausstattung mit Fahrzeugen und Sonderausstattung 

4.3.1. Empfehlung zur Beschaffung von Einsatzfahrzeugen 

4.4. Erforderliche Ausstattung mit Fahrzeugen und Sonderausstattung für Gefahren größeren Umfangs 

4.5. Erforderliche Personalstärken 

4.5.1. Hauptamtliche Einsatzkräfte 

4.5.2. Ehrenamtliche Einsatzkräfte 

4.5.3. Soll-Ist-Vergleich der Mannschaftsstärken 

4.5.4. Ausbildung für einsatzrelevante Funktionen 

 

рΦ !ǳŦǎǘŜƭƭǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎǎƪƻƴȊŜǇǘŜǎ 

5.1. Verbesserung der Erreichungsgrade 

5.2. Aufstockung des freiwilligen Personals/Erhöhung der Verfügbarkeit 

5.3. Verbesserung der baulichen Situation 

5.3. Organisatorische Maßnahmen 

5.4. Beschaffungen von Einsatzmitteln und Fahrzeugen  

 

сΦ ½ǳǎŀƳƳŜƴŦŀǎǎǳƴƎ 

6.1. Organisatorische Maßnahmen 

6.2. Personelle Maßnahmen 

6.3. Investive Maßnahmen 
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тΦ !ōƪǸǊȊǳƴƎǎǾŜǊȊŜƛŎƘƴƛǎ 

 

уΦ vǳŜƭƭŜƴǾŜǊȊŜƛŎƘƴƛǎ 

 

фΦ !ƴƭŀƎŜƴ 

9.1. Anlage 1: Auszug aus der FwVO (§ 3 und Anlage 1) 

9.2. Anlage 2:  
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мΦ .ŜǎǘŀƴŘǎŀǳŦƴŀƘƳŜ 

мΦмΦ !ƭƭƎŜƳŜƛƴŜ YŜƴƴȊŀƘƭŜƴ ŘŜǊ ±ŜǊōŀƴŘǎƎŜƳŜƛƴŘŜ wŀƴǎōŀŎƘπ.ŀǳƳōŀŎƘ 

мΦмΦмΦ DŜƻƎǊŀŦƛǎŎƘŜ !ƴƎŀōŜƴ 

Die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach liegt im Westen des Westerwaldkreises und grenzt an die 
Verbandsgemeinden Selters, Wirges und Höhr-Grenzhausen. Im Westen grenzt sie direkt an die im Landkreis 
Neuwied gelegenen VG Dierdorf und die VG Bendorf. 
 
 

 
 
.ƛƭŘ мΥ «ōŜǊǎƛŎƘǘǎƪŀǊǘŜ ŘŜǊ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎǊŜƴȊŜƴ ώпϐ 
 
Der Verwaltungssitz ist in der gleichnamigen Stadt Ransbach-Baumbach angesiedelt. Zur VG gehören die 10 
weiteren Ortsgemeinden Alsbach, Breitenau, Caan, Deesen, Hundsdorf, Nauort, Oberhaid, Sessenbach, 
Wirscheid und Wittgert. Die Orte sind in eine ausgedehnte hügelige Waldlandschaft eingebettet.  
Zwischen dem höchsten (Hölzeberg 397 m üNN) und dem niedersten Punkt (188 m üNN bei Breitenau) der 
Verbandsgemeinde liegen 209 Höhenmeter. 

An Fließgewässern ist lediglich der Masselbach erwähnenswert. Die zahlreichen Zuflüsse sind von 

untergeordneter Bedeutung. Die Ortsgemeinden Breitenau und Deesen werden vom Saynbach tangiert. Der 

Erlenhofsee mit seiner außergewöhnlichen Tiefe von ca. 30 m ist die einzige nennenswerte Wasserfläche. 

 

.ƛƭŘ нΥ «ōŜǊǎƛŎƘǘǎƪŀǊǘŜ ŘŜǊ ±ŜǊōŀƴŘǎƎŜƳŜƛƴŘŜ wŀƴǎōŀŎƘπ.ŀǳƳōŀŎƘ Ƴƛǘ DŜƳŀǊƪǳƴƎǎƎǊŜƴȊŜ ώпϐ 
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Die klimatischen Bedingungen sind gemäßigt, gelegentlich treten Starkregenereignisse, zum Teil auch verbunden 

mit Stürmen bzw. Orkanen auf. Über das Auftreten von signifikanten Erdbebenereignissen oder Vulkanismus wird 

auch in der Historie nicht berichtet.  

Durch die untergeordneten Fließgewässer können gerade im Ortsbereich von Ransbach-Baumbach begrenzte 

Hochwasserereignisse nicht ausgeschlossen werden. 

 

.ŀǎƛǎŘŀǘŜƴ  

Mittlere Höhe  315 m ü. NN 

Tiefster Punkt 188 m ü. NN (Breitenau) 

Höchster Punkt 397 m ü. NN (Hölzeberg) 

Einwohnerzahl 12/22 15.494 

Bevölkerungsdichte 312 Einwohner je km² 

Ausdehnung Nord-Süd 6,8 km 

Ausdehnung Ost-West 10,5 km 

Fläche 49,65 km² 

 

Bemerkenswert, und später in die Gefahrenanalyse einzubeziehen, ist der für urbane Gebiete besonders hohe 

Anteil (ca. 79 %) an Grünflächen und landwirtschaftlich genutzten Flächen. Der Waldanteil beträgt über 50 % 

Die genauen Flächenanteile lassen sich in der Flächenbilanz aus dem aktuellen Flächennutzungsplan wie folgt 

entnehmen: 

 

 

 

!Ǌǘ ŘŜǊ bǳǘȊǳƴƎ CƭŅŎƘŜ ƛƴ ƪƳч ҈π!ƴǘŜƛƭ ҈π!ƴǘŜƛƭ 

DŜǎŀƳǘŦƭŅŎƘŜ тфΣрп  млл 

{ƛŜŘƭǳƴƎ сΣуу  моΣф 

Wohnbaufläche 3,66 7,4  

Industrie-/Gewerbefläche 2,03 4,1  

Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche 0,38 0,8  

Sonstige 0,81 1,6  

±ŜǊƪŜƘǊ нΣф  рΣу 

Straßenverkehr 1,65 3,3  

Weg 0,91 1,8  

sonstige 0,34 0,7  

±ŜƎŜǘŀǘƛƻƴ офΣпп  тфΣр 

Landwirtschaft 12,96 26,1  

Wald 25,72 51,8  

sonstige 0,77 1,6  

²ŀǎǎŜǊŦƭŅŎƘŜƴ ƛƴŎƭΦ CƭƛŜǖƎŜǿŅǎǎŜǊ лΣпм  лΣу 
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мΦмΦнΦ {ǘǊǳƪǘǳǊκ.ŜǾǀƭƪŜǊǳƴƎ 

Seit der Gründung der Verbandsgemeinde im Jahr 1974 sind die Einwohnerzahlen deutlich um ca. 45 % gestiegen. 

Die jährliche Zuwachsrate in den letzten 10 Jahren liegt relativ konstant zwischen 0,5 und 1 % 

Die Entwicklung ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

14704 14672 14640 14541 14549 14649 14752 14797 14828 14958 15024 15143 15295 15494 

 

Es ist eine leichte Überalterung der Bevölkerung festzustellen, 18,7 % unter 20-Jährige stehen 23,5 % über 64- 

Jährige gegenüber. Mit einem Ausländeranteil von 14,8 % liegt die VG Ransbach-Baumbach deutlich über dem 

vergleichbarer Verbandsgemeinden.  

Mehrere Industrie- und Gewerbebetriebe, sowie viele Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe bieten über 

5.000 Arbeitsplätze.  

In ca. 4.900 Wohngebäuden – zum größten Teil Einfamilienhäuser - sind knapp 7.350 Wohnungen verfügbar. 

Die Arbeitslosenzahlen liegen im Bereich des Landesdurchschnitts von derzeit 5,1 %. 

Die meisten kleineren Orte in der VG Ransbach-Baumbach sind typische Wohngemeinden in denen viele Pendler 

leben, die in der Stadt und in den umliegenden und verkehrstechnisch gut zu erreichenden Ballungsräumen 

arbeiten. 

Die Pfarrei Rukoma in der Gemeinde Mirenge in Ruanda ist seit 2005 eine Partnerregion der Verbandsgemeinde 

Ransbach-Baumbach. 

 

 

мΦмΦнΦм hǊǘǎƎŜƳŜƛƴŘŜƴ 

мΦмΦнΦмΦмΦ !ƭǎōŀŎƘ 

Im Süden ist die Ortslage Alsbach durch die L 306 begrenzt. Der Ort liegt in einer Mulde an einem Nordhang. Fast 

90 % des Gemeindegebiets sind Wald- und landwirtschaftlich genutzte Grünflächen. Es handelt sich um eine fast 

reine Wohngemeinde. Für touristische Aktivitäten sind einige wenige Übernachtungsmöglichkeiten vorhanden. 

Die Einwohnerzahl ist in den vergangenen 15 Jahren langsam aber stetig um insgesamt 9 % gestiegen. Die 

Entwicklung ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

583 585 619 606 599 600 619 623 610 609 636 641 642 646 
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мΦмΦнΦмΦнΦ .ǊŜƛǘŜƴŀǳ 

Breitenau ist von landwirtschaftlich genutzten und bewaldeten Flächen umgeben und eine typische 

Wohngemeinde ohne besondere Gefahren. Der Saynbach tangiert die bebaute Ortslage.  

Die Einwohnerzahl ist in den letzten 15 Jahren geringfügig gestiegen, aber seit 5 Jahren fast unverändert 

geblieben. Die Entwicklung ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

664 635 652 656 661 701 697 705 686 695 704 708 705 712 

 

 

мΦмΦнΦмΦоΦ /ŀŀƴ 

Das Gemeindegebiet Caan ist von landwirtschaftlich genutzten und bewaldeten Flächen geprägt (fast 90 % der 

Fläche) und eine typische Wohngemeinde ohne besondere Gefahren.  

Die Einwohnerzahl ist in den letzten Jahren geringfügig, aber kontinuierlich gesunken. Die Entwicklung ist aus der 

nachfolgenden Tabelle ersichtlich. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

704 725 699 704 707 708 709 687 714 707 705 694 697 691 

 

мΦмΦнΦмΦпΦ 5ŜŜǎŜƴ 

Deesen ist die nördlichste Ortsgemeinde der VG. Die Ortslage grenzt direkt an die Schnellbahnstrecke Köln/Rhein-

Main und an die parallel verlaufende BAB 3.  

Nachdem die Einwohnerzahl über längere Zeit fast unverändert geblieben ist, gab es in den letzten 4 Jahren einen 

Anstieg von mehr als 13 %. Die Entwicklung ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

663 679 678 663 658 678 670 680 661 672 668 708 719 755 

 

мΦмΦнΦмΦрΦ IǳƴŘǎŘƻǊŦ 

Hundsdorf ist eine reine Wohngemeinde ohne besondere Gefahren. 

Die Einwohnerzahl ist in den letzten 15 Jahren mit einigen Schwankungen fast auf dem gleichen Stand geblieben. 

Die Entwicklung ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

460 462 464 458 421 412 431 422 425 425 435 434 436 454 
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мΦмΦнΦмΦсΦ bŀǳƻǊǘ 

Die Gemeinde Nauort hat einen Waldanteil von fast 60 %, dazu kommen noch ca. 20 % landwirtschaftlich 

genutzte Flächen. Sie ist mit ihren ca. 2.300 Einwohnern die zweitgrößte Gemeinde in der Verbandsgemeinde. Es 

gibt einige Arbeitsplätze im Ort und weitere in einem kleinen Gewerbegebiet.  

Seit 1993 besteht eine Partnerschaft der Ortsgemeinde Nauort zu Oundle in der Grafschaft Northamptonshire 

(Großbritannien) und zu Condette in Frankreich. 

Die Einwohnerzahl ist in den letzten 15 Jahren geringfügig gesunken, hat aber jetzt fast den Stand von 2009 

wieder erreicht. Die Entwicklung ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2329 2310 2269 2239 2251 2230 2255 2264 2223 2226 2209 2224 2272 2308 

 

 

мΦмΦнΦмΦтΦ hōŜǊƘŀƛŘ 

In der reinen Wohn- und Schlafgemeinde sind keine besonderen Gefahren relevant. 

Die Einwohnerzahl ist in den vergangenen 15 Jahren geringfügig abgesunken, der Trend geht langsam aber stetig 

weiter nach unten. Die Entwicklung ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

409 404 408 394 386 392 389 392 379 389 389 380 377 374 

 

 

мΦмΦнΦмΦуΦ wŀƴǎōŀŎƘπ.ŀǳƳōŀŎƘ 

Ransbach-Baumbach erhielt 1975 die Stadtrechte und ist als größte Gemeinde auch der Verwaltungssitz der 

Verbandsgemeinde. Die Stadt ist in der Landesplanung als Grundzentrum ausgewiesen. 

Seit 1985 besteht eine lebendige Partnerschaft mit der Gemeinde Pleurtuit in der Bretagne (Frankreich). 

Der Ort bietet alle notwendigen Dinge der erweiterten Grundversorgung mit Kindergärten, Schulen, Arztpraxen, 

Banken, Einzelhandel und Supermärkten. Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe runden das Angebot ab. Mit 

den auf über 160 ha Industrie- und Gewerbeflächen angesiedelten Betrieben stehen insgesamt rund 4.600 

Arbeitsplätze zur Verfügung, die zum überwiegenden Teil von Einpendlern besetzt sind. 

Die Einwohnerzahl ist seit 2013 fast kontinuierlich gestiegen, im Jahr 2022 wurde erstmalig die 8.000er-Grenze 

überschritten. Die Entwicklung ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

7403 7414 7404 7394 7447 7494 7561 7578 7672 7715 7783 7860 7959 8082 
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мΦмΦнΦмΦфΦ {ŜǎǎŜƴōŀŎƘ 

Das Gemeindegebiet Sessenbach ist von landwirtschaftlich genutzten und bewaldeten Flächen geprägt (mehr als 

85 % der Fläche) und eine typische Wohngemeinde ohne besondere Gefahren.  

Die Einwohnerzahl hat nach einigem Auf und Ab wieder fast den Wert von 2009 erreicht. Die Entwicklung ist aus 

der nachfolgenden Tabelle ersichtlich. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

509 494 478 481 469 469 468 479 498 516 503 507 512 505 

 

 

мΦмΦнΦмΦмлΦ ²ƛǊǎŎƘŜƛŘ 

Das Gemeindegebiet Wirscheid ist von landwirtschaftlich genutzten und bewaldeten Flächen geprägt (fast 90 % 

der Fläche) und eine typische Wohngemeinde ohne besondere Gefahren.  

Nach einigen Schwankungen blieb die Einwohnerzahl doch relativ konstant. Die Entwicklung ist aus der 

nachfolgenden Tabelle ersichtlich. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

328 322 332 338 322 351 238 338 330 336 329 341 343 339 

 

 

мΦмΦнΦмΦммΦ ²ƛǘǘƎŜǊǘ 

Wittgert ist ebenfalls eine nahezu reine Wohngemeinde und zum großen Teil von Wald umgeben (fast 70 % der 

Gemeindefläche). Trotzdem sind einige Arbeitsplätze im Ort zu verzeichnen. In einem kleinen Gewerbegebiet 

sind noch zwei Bauplätze zu vergeben. 

Die Einwohnerzahl sinkt seit 4 Jahren langsam aber kontinuierlich. Die Entwicklung ist aus der nachfolgenden 

Tabelle ersichtlich. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

652 643 637 608 628 614 625 629 630 668 663 646 633 628 
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мΦмΦоΦ ±ŜǊƪŜƘǊǎƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊ 

мΦмΦоΦм .ŀƘƴŀƴƭŀƎŜƴ 

Die Bahnlinie von Bendorf nach Siershahn, allgemein als Brexbachtalbahn bekannt, verläuft im Gebiet der VG 

Ransbach über die Orte Alsbach, Hundsdorf (mit Haltepunkt) und Ransbach-Baumbach (Bahnhof). Der 

Bahnbetrieb auf dieser Linie wurde wieder reaktiviert und seit 2021 liegt eine Betriebserlaubnis für den 

Güterverkehr vor. Diese wird seitdem sporadisch, insbesondere für den Holztransport genutzt. Der 

Touristikverkehr soll Ende 2023 wieder aufgenommen werden. Auf dem Gemeindegebiet liegt neben dem 41 

Meter langen Hüttenfeldtunnel auch der Teufelstunnel mit etwas über 100 m Länge. 

Die zweigleisige ICE-Schnellbahnstrecke Köln/Rhein-Main verläuft auf ca. 8,5 km über das 

Verbandsgemeindegebiet, insbesondere die Ortslage von Deesen wird unmittelbar tangiert. Der Oberhaider 

Waldtunnel mit einer Länge von 1.270 m und der Tunnel Deesen mit einer Länge von 338 m stellen besondere 

Anforderungen an die Gefahrenabwehr. 

 

мΦмΦоΦнΦ .ǳƴŘŜǎŦŜǊƴǎǘǊŀǖŜƴ 

Die BAB 48 verläuft nördlich der Ortslage von Ransbach-Bambach bis zum Dernbacher Dreieck. Dort mündet sie 

in die BAB 3, die dann an der östlichen Grenze der VG nach Norden führt. Durch die Anschlussstelle Ransbach-

Baumbach besteht eine direkte Zuständigkeit der VG-Feuerwehr bereits in der Stufe 1 des RAEP Autobahn für 

den Abschnitt von km 71,8 bis km 77,9 auf der BAB 3 und auf der BAB 48 von km 4,9 – km 0,0 in beide 

Fahrtrichtungen und von km 4,9 bis km 8,9 in FR Koblenz. 

 

мΦмΦпΦ DŜōŅǳŘŜ ōŜǎƻƴŘŜǊŜǊ !Ǌǘ ǳƴŘ bǳǘȊǳƴƎ 

Zusätzlich zu den ca. 4.900 Wohngebäuden gibt es im Gebiet der Verbandsgemeinde etliche Gebäude und 

Einrichtungen mit einem erhöhten Gefahrenpotential. 

Diese konzentrieren sich im Industriegebiet Rohr/Fackelhahn an der Ostgrenze von Ransbach-Baumbach, im 

Industriegebiet Struth im Norden und im Gewerbegebiet Oststraße, sind aber vereinzelt auch in den kleineren 

Ortsgemeinden angesiedelt. Im Gebiet der Verbandsgemeinde werden keine Liegenschaften militärisch genutzt. 

 

!ƭǘŜƴπ ǳƴŘ {ŜƴƛƻǊŜƴƘŜƛƳŜ 

Einrichtung Anschrift Belegung/Besonderheiten BMA Gemeinde 

Haus am Erlenhofsee Erlenhofseestr. 3  BMA Ransbach-Baumb. 

Haus am Erlenhofsee Erlenhofseestr. 5 94 Betten BMA Ransbach-Baumb. 

Seniorenwohnpark Erlenhofseestr. 7-9 30 2-Zimmer-Wohnungen  Ransbach-Baumb. 

Senioren WG Dora Rheinstr. 148 54  Ransbach-Baumb. 

Sonnennest Königsbergerstr. 7   Ransbach-Baumb. 

Betreutes Wohnen Kolpingstraße 2  BMA Ransbach-Baumb. 

Wohngemeinschaft Hirzener Mühle 4   Breitenau 
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IƻǘŜƭǎπ ǳƴŘ .ŜƘŜǊōŜǊƎǳƴƎǎōŜǘǊƛŜōŜ 

Einrichtung Anschrift Bettenzahl BMA Gemeinde 

Hotel Eisbach Schulstr. 2  50 Betten  Ransbach-Baumb. 

Landhotel Wolf-Mertes Hauptstr. 10   Sessenbach 

Pension Meffert Sayntalstr. 1   Breitenau 

Hofgut Adenroth Sayntalstr.  Betreutes Wohnen 10 P.  Breitenau 

 

IƻŎƘƘŅǳǎŜǊκIƻƘŜ IŅǳǎŜǊ 

Einrichtung Anschrift Besonderheiten Gemeinde 

Hochhaus Am Seeufer 6 11 Geschosse Ransbach-Baumb. 

Hochhaus Am Seeufer 8 11 Geschosse Ransbach-Baumb. 

 

LƴŘǳǎǘǊƛŜπ ǳƴŘ DŜǿŜǊōŜǘǊƛŜōŜ 

Einrichtung Anschrift MA/Besonderheiten BMA Gemeinde 

Aldi-Süd Haselstr. 26   Ransbach-Baumb. 

VIP Citycenter Pleutuit Str. 5  BMA Ransbach-Baumb. 

Lidl  Rheinstraße 109   Ransbach-Baumb. 

JYSK Bettenlager Haselstraße 27   Ransbach-Baumb. 

Gerba Metallwarenfabrik In der Bornwiese   Ransbach-Baumb. 

Hartenfels Ceramics Krugbäckerstr. 14   Ransbach-Baumb. 

Hagebaumarkt Haselstraße 29   Ransbach-Baumb. 

Dr. Ludwig GmbH Concordia 1 Baufachhandel  Ransbach-Baumb. 

Blink/Interbau GmbH Oststraße 77 Ausstellung/Verwaltun  Ransbach-Baumb. 

Gebr. Spang GmbH Bergstr. 1-5   Ransbach-Baumb. 

Spang Rheinstr. 113-120 Blumentopffabrik BMA Ransbach-Baumb. 

Sibelco Deutschland Pleutuit Str. 14   Ransbach-Baumb. 

Interbau GmbH Hauptstr. 73   Ransbach-Baumb. 

Jasba Ofenkacheln GmbH Rheinstraße 100   Ransbach-Baumb. 

Munsch Chemiepumpen Im Staudchen   Ransbach-Baumb. 

Schliebs GmbH Eulerstr. 23   Ransbach-Baumb. 

Otto Bock HealthCare Sälzer Str. 16   Ransbach-Baumb. 

Letschert Eisensteinstr. 2 Rohstoffgroßhandel  Ransbach-Baumb. 

Schütz KG Krugbäckerstr. 1 Verpackungen BMA Ransbach-Baumb. 

ABC-Team Spielgeräte Eisensteinstr. Hersteller  Ransbach-Baumb. 

Frigosped Sälzer Str. 1 Spedition  Ransbach-Baumb 

EWM High Tec Welding Sälzer Str. 20 Schweißbedarf  Ransbach-Baumb 

Gelhard Naturdärme Sälzer Str. 17-21   Ransbach-Baumb 

Hörter GmbH Sälzer Str. 12-14 Tonwarenfabrik BMA Ransbach-Baumb 

Kern-Haus Sälzer Str. 23   Ransbach-Baumb 
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KFM Eisensteinstr. 4 Kunststofffabrikation  Ransbach-Baumb 

Multi-Pack GmbH Eisensteinstr. 1 Großhandel Hygiene BMA Ransbach-Baumb 

Menningen Stahl Eisensteinstr. 3   Ransbach-Baumb 

Schießsportanlage Sälzer Str. 22 b  BMA Ransbach-Baumb 

ELSEN GmbH Sälzer Str. 13-15  BMA Ransbach-Baumb 

RAC Am Kirchenwald 1 Reifenhandel BMA Ransbach-Baumb 

Baaden Südstraße 12 Gashandel  Ransbach-Baumb 

Rembserhof Kachelöfen Forsthaus Rembserhof   Wirscheid 

C+S Gerüstbau GmbH  Lagerhallen  Hundsdorf 

Thewald GmbH & Co KG Im Hahn 4 Baumarkt  Nauort 

Caritas Werkstätten Schulstraße 16   Nauort 

 

{ŎƘǳƭŜƴκYƛƴŘŜǊƎŅǊǘŜƴκYƛƴŘŜǊǘŀƎŜǎǎǘŅǘǘŜƴ 

Einrichtung Anschrift Besonderheiten BMA Gemeinde 

Kath. Kindergarten  Auf dem Haidchen 115 Plätze  Ransbach-Baumb. 

Kath. KITA St. Antonius Robert-Fischbachstr. 19 90 Plätze  Ransbach-Baumb. 

KITA St. Markus St. Martin-Str. 1 115 Plätze MA Ransbach-Baumb. 

KITA Haus der kl. Füße D´Esterstr. 9c 85 Plätze  Ransbach-Baumb. 

GS Astrid-Lindgren Mogendorfer Str.   MA Ransbach-Baumb. 

Realschule plus Osterfeldstr. 25  MA Ransbach-Baumb. 

KITA Haiderbach Schulstr. 36a  MA Wittgert 

Kath. Kindergarten Im Wiesengrund 24 138 Plätze  Sessenbach 

Kath. Kindergarten Klosterstr. 2a   Nauort 

GS Haiderbach Schulstr.  MA Wittgert 

GS Nauort Am Hofacker 6  MA Nauort 

 

{ƻƴǎǘƛƎŜ hōƧŜƪǘŜ 

Einrichtung Anschrift Besonderheiten BMA Gemeinde 

Sternwarte In der Hohl 1   Sessenbach 

Gasstation Eisensteinstr.  Druckregelung/Fackel  Ransbach-Baumb 

Stadthalle Rheinstraße 103  BMA Ransbach-Baumb. 

Hallenbad Nordstraße 7  MA Nauort 

Freibad Freiherr v. Stein Str. 17   Ransbach-Baumb. 

 

.a! = Brandmeldeanlage             a!   = Meldeanlage, läuft nicht auf eine ständig besetzte Stelle auf 

In der nachfolgenden Grafik ist die Verteilung der Objekte besonderer Art und Nutzung dargestellt. 
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 .ƛƭŘ о ώоϐ 

      Industrie und Gewerbe                                                          Hotel/Beherbergungsbetrieb 

      Alten-/Seniorenheim                                                              Schule/KITA 

      Sonstiges Objekt                                                          Hochhaus                       
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.ƛƭŘ пΥ LƴŘǳǎǘǊƛŜƎŜōƛŜǘ wƻƘǊκCŀŎƪŜƭƘŀƘƴ ώмϐ 

 

 

.ƛƭŘ рΥ LƴŘǳǎǘǊƛŜƎŜōƛŜǘ {ǘǊǳǘƘ ώмϐ 
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мΦмΦрΦ tƭŀƴŜǊƛǎŎƘŜ wŀǳƳŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ƛƴ ŘŜƴ ƴŅŎƘǎǘŜƴ р WŀƘǊŜƴ 

Momentan gibt es keine Bestrebungen grundlegende Änderungen bzw. Ergänzungen an den bestehenden 

Flächennutzungsplänen durchzuführen. 

 

мΦмΦсΦ mŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜ [ǀǎŎƘǿŀǎǎŜǊǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ   

Die öffentliche Wasserversorgung und die Löschwasserversorgung werden von den VG-Werken sichergestellt und 

betrieben. Nach deren Auskunft ist im gesamten Versorgungsgebiet eine Löschwasserentnahme über Hydranten 

gem. DVGW Arbeitsblatt W 400-1 von mindestens 24 m³/h (entspricht 400 l/min) unter normalen 

Betriebsverhältnissen möglich. 

Diese Wasserliefermenge ist für die Bekämpfung von Wohnungsbränden in der Regel ausreichend. Etwa 90 % der 

Brände können mit Löschwassermengen unter 2.000 Liter bekämpft werden. Für Gebäude- und Industriebrände 

sind aber erheblich größere Löschwassermengen, auch über längere Zeit erforderlich.  

Das DVGW Arbeitsblatt W 405 sieht deshalb nur 3 Richtwerte unter Berücksichtigung der baulichen Nutzung und 

der Gefahr der Brandausbreitung vor. Beginnend mit 48 m³/h bei reinen Wohngebieten bis zu 192 m³/h in 

besonders exponierten Industriegebieten. Dabei können mehrere Löschwasserentnahmestellen im Nahbereich 

(Umkreis 300 m) genutzt werden. 

Die benötigten Löschwassermengen werden in der Regel bereits im Bebauungsplanverfahren festgeschrieben. 

Hier erscheint es durchaus sinnvoll zu eruieren, welche Festlegungen dort bereits erfolgt sind und ob diese auch 

erfüllt sind. Eine detaillierte Auflistung in welchen Gebieten größere Löschwassermengen zur Verfügung stehen 

gibt es bei den VG-Werken nicht. 

Für Einzelobjekte und abgelegene Einzelanwesen sind Ausnahmen möglich, die Löschwasserversorgung kann 

dort beispielsweise. über Löschteiche, durch Saugstellen oder ähnliches sichergestellt werden. Diese sind aber 

im Gebiet der Verbandsgemeinde nicht vorhanden. 
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мΦнΦ .ŜǎǘŀƴŘǎŀǳŦƴŀƘƳŜ ŘŜǊ CŜǳŜǊǿŜƘǊ 

мΦнΦмΦ !ǳŦƎŀōŜƴ ŘŜǊ CŜǳŜǊǿŜƘǊ 

мΦнΦмΦмΦ tŦƭƛŎƘǘŀǳŦƎŀōŜƴ ƎŜƳΦ [.YD 

Die Kommunen nehmen den Brandschutz als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung wahr. Dazu setzen sie in der 

Regel die Feuerwehren ein. 

Gem. § 8 LBKG haben die Feuerwehren nach pflichtgemäßem Ermessen die erforderlichen Maßnahmen zu 

treffen, um Brandgefahren oder andere Gefahren abzuwehren. Dies gilt nur soweit keine anderen 

Rechtsvorschriften die Gefahrenabwehr gewährleisten. 

Andere Gefahren definieren sich durch Unfälle, Naturereignisse, Gefahrstoffe, beim Massenanfall von Verletzten 

und Erkrankten oder bei der Wasserrettung. 

Es sind aber auch Aufgaben in der Prävention und Einsatzvorbereitung zu treffen, insbesondere sind Alarm- und 

Einsatzpläne aufzustellen und fortzuschreiben.  

Mit der Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten und der Brandschutzaufklärung der Bevölkerung soll 

über den sachgerechten Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und anderen Schadensereignissen 

aufgeklärt werden um damit die Selbsthilfefähigkeit zu fördern. 

Im Rahmen ihrer Möglichkeiten sollen die Feuerwehren auch außerhalb der Gefahrenabwehr bei anderen 

Ereignissen Hilfe leisten. 

 

мΦнΦмΦнΦ CǊŜƛǿƛƭƭƛƎŜ !ǳŦƎŀōŜƴ 

Die Ortsfeuerwehren sind in das Vereinsleben der Ortsgemeinden integriert. In diesem Rahmen werden unter 

anderem Verkehrsabsicherungen bei Martinsumzügen und Absperrungen am Volkstrauertag geleistet. 

Innerhalb der Verbandsgemeinde sind keine First Responder-Einheiten aufgestellt. 

Es werden regelmäßig auch keine anderen freiwilligen Aufgaben übernommen bzw. geleistet. 

 

мΦнΦмΦоΦ «ōŜǊǘǊŀƎŜƴŜ !ǳŦƎŀōŜƴ ŀǳǖŜǊƘŀƭō ŘŜǊ DŜŦŀƘǊŜƴŀōǿŜƘǊ ƎŜƳΦ [.YD 

Es sind keine Aufgaben/Zuständigkeiten anderer Behörden oder Organisationen durch Organisationsanweisung 

an die Feuerwehr übertragen. 

Die Reinigung der Einsatz-Überbekleidung wird durch die Gerätewarte durchgeführt. 
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мΦнΦнΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊŜƛƴƘŜƛǘŜƴΣ ǇŜǊǎƻƴŜƭƭŜ ǳƴŘ ƳŀǘŜǊƛŜƭƭŜ !ǳǎǎǘŀǘǘǳƴƎ 

мΦнΦнΦмΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊŜƛƴƘŜƛǘ !ƭǎōŀŎƘ  

Die Feuerwehreinheit Alsbach soll mit den Einheiten aus Sessenbach und Wirscheid an einem zentral gelegenen 

Ort (alter Sportplatz Sessenbach an der L 306) in einem gemeinsamen Feuerwehrhaus untergebracht werden, 

Baurecht besteht bereits. Mit der Bezugsfertigkeit des Gebäudes sollen die drei Feuerwehreinheiten fusioniert 

werden. 

мΦнΦнΦмΦмΦ tŜǊǎƻƴŀƭ 

Mit Stand vom 03.01.2024 sind in der Feuerwehreinheit Alsbach 17 Personen - ausschließlich Männer – aktiv.  

Der Personalbestand ist seit Jahren fast unverändert. 

Es ist eine deutliche Überalterung festzustellen, in den nächsten Jahren werden über 1/3 der aktiven 

Feuerwehrangehörigen altersbedingt ausscheiden. Um den Personalbestand zu halten und damit die 

Zukunftsfähigkeit sichern zu können, sind bereits jetzt entsprechende Werbemaßnahmen erforderlich, die sich 

insbesondere auch an Frauen wenden sollten. Insbesondere sind auch Personen von Interesse, die die 

Tagesalarmsicherheit erhöhen können. 

16 – 25 Jahre 26 – 40 Jahre 41 – 55 Jahre           Über 55 

23,5 % 41,2 % 0 % 35,3 % 

 

Von den 9 ausgebildeten Atemschutzgeräteträgern ist aktuell nur einer einsetzbar. Dafür ist neben alters- und 

gesundheitsbedingten Gründen möglicherweise auch die mangelnde Motivation (wegen fehlender 

Atemschutzgeräte) zur Ablegung der jährlichen Leistungsprüfung ausschlaggebend. Die Führungsfunktion (1 ZF/2 

GF) ist ausreichend besetzt, auch Maschinisten sind in ausreichender Zahl vorhanden. 

Bezüglich der Personalverfügbarkeit kann keine belastbare Aussage getroffen werden. Lediglich 10 

Feuerwehrmitglieder haben an der entsprechenden Befragung teilgenommen, von den anderen sieben waren 

trotz eingehender Bemühungen keine Angaben zu erhalten. Dieses Verhalten scheint auf eine eingeschränkte 

Kooperationsbereitschaft einiger Feuerwehrangehöriger hinzudeuten. 

Während der regulären Arbeitszeiten ist die Feuerwehreinheit Alsbach sehr wahrscheinlich nicht oder nur sehr 

eingeschränkt verfügbar. Tagsüber kann maximal in Truppstärke und ohne AGT ausgerückt werden. 

Zu den übrigen Zeiten kann mit einer Staffel, allerdings ohne Atemschutzgeräteträger, gerechnet werden. 

 

мΦнΦнΦмΦнΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊƘŀǳǎ 

Das alte Feuerwehrhaus ist von der Ortsgemeinde angemietet und entspricht in keiner Weise den Anforderungen 

an ein modernes Gebäude. Die Beheizung des völlig ungedämmten Mannschaftsraums erfolgt mit 

Elektroradiatoren. Die Stellplatzgröße wird in der Länge nicht eingehalten, die persönliche Ausrüstung ist in 

Spinden neben dem Einsatzfahrzeug untergebracht. 

An sanitären Anlagen steht lediglich eine Toilette zur Verfügung. Eine Ertüchtigung des Gebäudes ist auch 

annähernd nicht möglich. Die Verhältnisse sind bis zum Bezug der neuen Unterkunft aber tolerierbar. 

 



 
 

CŜǳŜǊǿŜƘǊōŜŘŀǊŦǎǇƭŀƴ ŘŜǊ ±ŜǊōŀƴŘǎƎŜƳŜƛƴŘŜ wŀƴǎōŀŎƘπ.ŀǳƳōŀŎƘ                                                              {ŜƛǘŜ но 
 

мΦнΦнΦмΦоΦ CŀƘǊȊŜǳƎōŜǎǘŀƴŘ 

Fahrzeug Funk Baujahr Anmerkungen, Besonderheiten 

TSF 2/41/1 1995 Keine PA 

 

Bedingt durch materielle und personelle Ausstattung kann der Grundschutz für das Gemeindegebiet Alsbach zu 

keiner Zeit eigenständig und ohne Ergänzungen von anderen Feuerwehreinheiten gewährleistet werden. 

Insbesondere die fehlenden Atemschutzgeräte und die eingeschränkte Personalverfügbarkeit führen zu diesem 

Ergebnis. 
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мΦнΦнΦнΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊŜƛƴƘŜƛǘ /ŀŀƴΣ IŀǳǇǘǎǘǊŀǖŜ мф 

мΦнΦнΦнΦмΦ tŜǊǎƻƴŀƭ 

Mit Stand vom 05.01.2024 sind 24 Personen in der Feuerwehreinheit Caan aktiv, davon 5 Frauen (knapp 21 %). 

Nach einem deutlichen Einbruch des Personalbestandes vor 2 Jahren konnte dieser, wie aus der nachfolgenden 

Aufstellung ersichtlich, mehr als ausgeglichen werden. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

20 18 18 15 15 16 16 16 20 15 24 

 

Die Altersstruktur ist gesund und ausgewogen, deutlich erkennbar ist die Zahl jüngerer Feuerwehrmitglieder, die 

auch die Zukunftsfähigkeit der Wehreinheit sicherstellen können. Durch geeignete Werbemaßnahmen sollte der 

Frauenanteil mittelfristig gesteigert werden. Weiterhin sollte gezielt nach Personen gesucht werden, die in der 

Regel tagsüber im Ort verfügbar sind. 

16 – 25 Jahre 26 – 40 Jahre 41 – 55 Jahre           Über 55 

30 % 30 % 22 % 18% 

 

Mit 4 ausgebildeten Gruppenführern und 6 Maschinisten sind diese Funktionen ausreichend besetzt. Mit 

momentan 6 einsetzbaren Atemschutzgeräteträgern ist der rechnerische Mindestbestand gerade erreicht. 

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Personalverfügbarkeit in vereinfachter Form ersichtlich. 

Mo-Fr 06.00 – 18.00 Uhr <= 4 min 5 – 7 min 8 – 10 min >10 min 

Funktionen/AGT 1/0 0/0 3/1 1/0 

Mo-Fr 18.00 – 06.00 Uhr /WE <= 4 min 5 – 7 min 8 – 10 min >10 min 

Funktionen/AGT 22/6 1/0   

 

Während der regulären Arbeitszeiten ist die Feuerwehreinheit Caan nicht oder nur sehr eingeschränkt verfügbar. 

Selbst innerhalb der Einsatzgrundzeit wird meist kein selbstständiger Trupp ausrücken können. 

Zu den übrigen Zeiten ist in der Regel eine vollbesetzte Staffel zu erwarten. 

 

мΦнΦнΦнΦнΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊƘŀǳǎ 

Das im Jahre 2004 von der Ortsgemeinde erbaute Gebäude beherbergt neben der Feuerwehr auch die 

Gemeindearbeiter. Es verfügt über einen Stellplatz der Größe 1. Die Verkehrsanbindung ist gut. Auf dem 

öffentlichen Parkplatz sind 8 Parkplätze eingezeichnet, davon ist einer mit einem Altglascontainer belegt und 

keiner für die Feuerwehrangehörigen reserviert. 

Die persönliche Ausrüstung ist neben dem Einsatzfahrzeug in Spinden untergebracht, die alle belegt sind. Die 

geschlechterspezifische Trennung ist dort nicht realisierbar. Kälteschutzmatten fehlen. 

Zur Grobreinigung steht in der Fahrzeughalle ein Waschbecken und eine selbst gebaute, mobile Stiefelwäsche zur 

Verfügung. Für kleinere Reparaturarbeiten kann in der Halle eine Werkbank mit entsprechendem Handwerkszeug 

genutzt werden. 
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Der Aufenthaltsraum, der gleichzeitig als Schulungsraum genutzt wird, ist etwas zu klein. Möglichkeiten zur 

visuellen Darstellung von Unterrichtsmedien (Tafel, Overhead, Flipchart, Beamer) sind teilweise vorhanden und 

zum Teil vom Förderverein zur Verfügung gestellt, ebenso gibt es eine kleine Küche. 

Toiletten sind für Damen und Herren getrennt vorhanden, weitere sanitäre Anlagen fehlen allerdings. 

Für kameradschaftliche Belange ist ein kleiner Freisitz mit Grillschale eingerichtet. 

Der Lagerraum im Obergeschoß wird überwiegend vom Förderverein genutzt. 

 

мΦнΦнΦнΦоΦ CŀƘǊȊŜǳƎōŜǎǘŀƴŘ 

Fahrzeug Funk Baujahr Anmerkungen, Besonderheiten 

TSF 3/41/1 2004 2 PA, Wassersauger, TP 4, Stromerzeuger 

 

Bedingt durch die personelle Verfügbarkeit kann der Grundschutz für das Gemeindegebiet Caan zu den regulären 

Arbeitszeiten an Wochentagen nicht eigenständig und ohne Ergänzungen von anderen Feuerwehreinheiten 

gewährleistet werden.  

Auch in den übrigen Zeiten fehlen trotz ausreichender personeller Ressourcen zwei Atemschutzgeräte um auch 

ohne Ergänzung durch andere Feuerwehreinheiten den Grundschutz sicherstellen zu können. 
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мΦнΦнΦоΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊŜƛƴƘŜƛǘ IŀƛŘŜǊōŀŎƘƎŜƳŜƛƴŘŜƴΣ .ǊŜƛǘŜƴŀǳΣ IƛǊȊŜƴŜǊ aǸƘƭŜ н 

Die ehemaligen Feuerwehreinheiten aus Breitenau und Wittgert wurden an dem Standort in Breitenau 

zusammengeführt. Der Standort beheimatet eine Abteilung Jugendfeuerwehr und die einzige Bambinigruppe der 

Verbandsgemeinde. 

мΦнΦнΦоΦмΦ tŜǊǎƻƴŀƭ 

Mit Stand vom 05.01.2024 sind 40 Personen in der Feuerwehreinheit Haiderbach aktiv, der Frauenanteil liegt bei 

knapp 13 %. Der Personalbestand ist, wie aus der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich, in den vergangenen 

Jahren relativ stabil geblieben. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

36 36 37 36 36 39 39 39 35 43 40 

 

Die Altersstruktur kann als gesund und ausgewogen bezeichnet werden, deutlich erkennbar ist die positive 

Auswirkung der Jugendfeuerwehr auf die Zahl jüngerer Feuerwehrmitglieder.  

16 – 25 Jahre 26 – 40 Jahre 41 – 55 Jahre           Über 55 

20,6 % 41,2 % 26,4 % 11,8 % 

 

Positiv sticht die große Anzahl einsetzbarer Atemschutzgeräteträger (18) und Maschinisten (20) ins Auge. Mit 

zwei Zugführern und zwei Gruppenführern sind die Führungsfunktionen etwas unterbesetzt. 

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Personalverfügbarkeit in vereinfachter Form ersichtlich. 

Mo-Fr 06.00 – 18.00 Uhr <= 4 min 5 – 7 min 8 – 10 min >10 min 

Funktionen/AGT 5/3 3/0 4/3 5/2 

Mo-Fr 18.00 – 06.00 Uhr /WE <= 4 min 5 – 7 min 8 – 10 min >10 min 

Funktionen/AGT 27/12 5/3   

 

Mit ausreichend hoher Wahrscheinlichkeit ist innerhalb der Einsatzgrundzeit der Einsatz einer Staffel mit 

mindestens 2 Atemschutzgeräteträgern jederzeit möglich. Mit etwas Zeitverzug kann wahrscheinlich auch das 

zweite Einsatzfahrzeug in den Einsatz gebracht werden. 

Außerhalb der normalen Arbeitszeiten können die vorhandenen Einsatzfahrzeuge in der Regel voll und 

funktionsgetreu besetzt werden.  

 

мΦнΦнΦоΦнΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊƘŀǳǎ 

Das Feuerwehrhaus in Breitenau wurde von einem privaten Investor erbaut und ist seit 1999 von der 

Verbandsgemeinde angemietet. Es verfügt über zwei Stellplätze der Größe 1. Durch rückseitige Lagerflächen ist 

die notwendige Länge nicht mehr nutzbar. Zudem wäre für das LF 20/20 ein Stellplatz der Größe 2 (12,5 m Länge) 

erforderlich. Für kleinere Reparaturarbeiten kann in der Halle eine Werkbank mit entsprechendem 

Handwerkszeug genutzt werden. 

Da eine technische Einrichtung zur Ableitung von Dieselmotoremissionen nicht vorhanden ist, müssen hier 

organisatorische und technische Ersatzmaßnahmen zum Gesundheitsschutz ergriffen werden. Durch eine 
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ständige Druckluftversorgung der Einsatzfahrzeuge kann zum Beispiel gewährleistet werden, dass diese direkt 

ausfahren können, ohne vorher die Druckluftspeicher zum Lösen der Bremsen befüllen zu müssen. Wenn für die 

Zukunft auf die Nachrüstung einer Absaugvorrichtung in der Fahrzeughalle verzichtet werden soll, ist trotz 

vorhandener Drucklufteinspeisung zeitnah eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen.  

Ein weiterer Stellplatz ist in der nebenanliegenden privaten Mittelgarage angemietet. Die dortigen 

Abstandsflächen entsprechen bei Weitem nicht den Anforderungen der Unfallkasse. Ein- und Ausfahrt bedingen 

durch die räumliche Enge erhebliche Unfallgefahren. 

Die Verkehrsanbindung kann als gut bezeichnet werden. Dort ist ein ausreichend großer öffentlicher Parkplatz  

vorhanden, es sind zudem aber 6 Parkplätze für die Feuerwehrangehörigen reserviert. 

Es existiert eine schwarz/weiß Trennung, zur Grobreinigung steht eine Stiefelwaschanlage zur Verfügung. Die 

persönliche Ausrüstung ist in einem neben der Fahrzeughalle angeordneten Raum untergebracht, die 

geschlechterspezifische Trennung ist dort aber nicht möglich. Der Raum ist voll belegt, es ist nicht für alle 

Feuerwehrmitglieder ausreichend Platz vorhanden. Die persönliche Ausrüstung der JF-Angehörigen ist in einem 

weiteren, ebenfalls dafür zu kleinen Raum untergebracht. Mehrere JF-Mitglieder teilen sich jeweils einen Spind. 

Der helle Schulungs- und Aufenthaltsraum ist mit einem Beamer ausgestattet, aber ohne Rechner bzw. Laptop. 

Für die ca. 40 Feuerwehrmitglieder ist die Räumlichkeit etwas knapp bemessen. Zur Versorgung ist eine kleine 

Küche eingerichtet. 

Die Toiletten sind nach Geschlechtern getrennt, weitere sanitäre Anlagen sind nicht vorhanden. 

Ein kleiner Lagerraum wird hauptsächlich mit Equipment im Eigentum des Feuerwehrfördervereins belegt. 

Für das Gebäude gibt es keine Möglichkeit der Notstromeinspeisung. 

 

мΦнΦнΦоΦоΦ CŀƘǊȊŜǳƎōŜǎǘŀƴŘ 

Fahrzeug Funk Baujahr Anmerkungen, Besonderheiten 

LF 20/20 4/49/1 2007  

MzF 2 4/72/1 2015  

MTF 4/19/1 2020  

 

Damit bei Brandeinsätzen sicher ein Rettungstrupp gestellt werden kann, ist an Wochentagen tagsüber eine 

weitere Feuerwehreinheit mit Atemschutzgeräteträgern als Ergänzung zu alarmieren. 
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мΦнΦнΦпΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊŜƛƴƘŜƛǘ IǳƴŘǎŘƻǊŦΣ IŀǳǇǘǎǘǊŀǖŜ р 

мΦнΦнΦпΦмΦ tŜǊǎƻƴŀƭ 

Mit Stand vom 15.11.2023 sind 15 Personen, davon eine Frau in der Feuerwehreinheit Hundsdorf aktiv, der 

Frauenanteil liegt damit unter 7 %. 

Im Personalbestand gab es in den zurückliegenden Jahren keine außergewöhnlichen Schwankungen. Die 

Altersstruktur ist gesund und noch ausgewogen, insbesondere jüngere Feuerwehrmitglieder sind stark vertreten. 

Es sollte versucht werden mehr Frauen für den Feuerwehrdienst zu gewinnen. 

16 – 25 Jahre 26 – 40 Jahre 41 – 55 Jahre           Über 55 

33,3 % 26,7 % 13,3 % 26,7 % 

 

Mit 4 ausgebildeten Gruppenführern und 5 Maschinisten sind diese Funktionen ausreichend besetzt. Von den 8 

ausgebildeten Atemschutzgeräteträgern können momentan nur 4 eingesetzt werden. Diese Zahl ist nicht 

ausreichend um den Grundschutz sicherstellen zu können. Drei Feuerwehrangehörige wohnen inzwischen in 

Ransbach-Baumbach und eine Person ist nur an Wochenenden verfügbar. 

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Personalverfügbarkeit in vereinfachter Form ersichtlich. 

Mo-Fr 06.00 – 18.00 Uhr <= 4 min 5 – 7 min 8 – 10 min >10 min 

Funktionen/AGT 1/0 4/1   

Mo-Fr 18.00 – 06.00 Uhr /WE <= 4 min 5 – 7 min 8 – 10 min >10 min 

Funktionen/AGT 9/3 2/1   

 

Während der regulären Arbeitszeiten (an Wochentagen über Tag) ist die Feuerwehreinheit Hundsdorf nicht oder 

nur sehr eingeschränkt verfügbar. Zu den anderen Zeiten ist der Einsatz in Staffelstärke möglich, die Besetzung 

mit 2 Atemschutzgeräteträgern aber nicht gesichert. 

 

мΦнΦнΦпΦнΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊƘŀǳǎ 

Das Feuerwehrhaus Hundsdorf ist im Eigentum der Ortsgemeinde und verfügt über einen Stellplatz der Größe 1. 

Die Verkehrsanbindung ist befriedigend, das Haus liegt in einer Tempo-30-Zone, direkt neben einem Spielplatz. 

Die Ausfahrt ist relativ steil und dürfte in den Wintermonaten unter Umständen Probleme bereiten. Parkplätze 

sind in sehr eingeschränktem Umfang nur an der engen Straße vorhanden. 

Die persönliche Ausrüstung aller Feuerwehrmitglieder ist in der Fahrzeughalle in Spinden untergebracht, die 

geschlechterspezifische Trennung ist dort nicht möglich, Kälteschutzmatten sind nicht vorhanden. 

Es gibt keine schwarz/weiß Trennung, eine Möglichkeit zur Grobreinigung der Stiefel ist vorhanden. 

Der Aufenthaltsraum, der gleichzeitig als Schulungsraum genutzt wird, ist mit einer kleinen Küchenzeile 

ausgestattet. Möglichkeiten zur visuellen Darstellung von Unterrichtsmedien (Tafel, Overhead, Flipchart, Beamer) 

sind nicht vorhanden. 

Die nebenan im Dorfgemeinschaftshaus befindlichen Toiletten können mitgenutzt werden, weitere sanitäre 

Anlagen sind nicht vorhanden. 
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мΦнΦнΦпΦоΦ CŀƘǊȊŜǳƎōŜǎǘŀƴŘ 

Fahrzeug Funk Baujahr Anmerkungen, Besonderheiten 

TSF 5/41/1 2009 2 PA, Stromerzeuger, Tauchpumpe, Wassersauger 

 

Bedingt durch materielle und personelle Ausstattung kann der Grundschutz für das Gemeindegebiet Hundsdorf 

zu keiner Zeit eigenständig und ohne Ergänzungen von anderen Feuerwehreinheiten gewährleistet werden. 

Insbesondere die fehlenden Atemschutzgeräte, der niedrige Personalstand und die eingeschränkte 

Personalverfügbarkeit führen zu diesem Ergebnis. 
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мΦнΦнΦрΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊŜƛƴƘŜƛǘ bŀǳƻǊǘΣ bƻǊŘǎǘǊŀǖŜ р  

Der Feuerwehr Nauort ist eine Abteilung der Jugendfeuerwehr angegliedert. 

 

мΦнΦнΦрΦмΦ tŜǊǎƻƴŀƭ 

Mit Stand vom 15.11.2023 waren 28 Personen in der Feuerwehreinheit Nauort aktiv, der Frauenanteil liegt gerade 

mal bei knapp 3 %.  

Der Personalbestand war über die Jahre gesehen den natürlichen Schwankungen unterlegen, aktuell stehen aber 

den 7 Abgängen nur 2 Zugänge entgegen. 

Die Altersstruktur kann als gesund und ausgewogen bezeichnet werden, deutlich erkennbar sind die positiven 

Auswirkungen der Jugendfeuerwehr (4 Feuerwehrmitglieder im Alter bis 18 Jahre). Ohne diese könnte 

mittelfristig eine Überalterung nicht ausgeschlossen werden. 

16 – 25 Jahre 26 – 40 Jahre 41 – 55 Jahre           Über 55 

21,7 % 34,8 % 34,8 % 8,7 % 

 

Mit 11 ausgebildeten Maschinisten, 12 einsetzbaren Atemschutzgeräteträgern und drei Zugführern sind diese 

Funktionen ausreichend besetzt. Für die Funktion Gruppenführer sollte neben den zwei vorhandenen eine 

weitere Person ausgebildet werden.   

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Personalverfügbarkeit in vereinfachter Form ersichtlich. 

Mo-Fr 06.00 – 18.00 Uhr <= 4 min 5 – 7 min 8 – 10 min >10 min 

Funktionen/AGT 8/4 1/1 2/0 1/0 

Mo-Fr 18.00 – 06.00 Uhr /WE <= 4 min 5 – 7 min 8 – 10 min >10 min 

Funktionen/AGT 18/8 2/1  1/1 

 

Mit ausreichend hoher Wahrscheinlichkeit ist innerhalb der Einsatzgrundzeit der Einsatz einer Staffel mit 

mindestens 2 Atemschutzgeräteträgern jederzeit möglich. Mit geringer Zeitverzögerung kann das zweite 

Einsatzfahrzeug ebenfalls in den Einsatz gebracht werden. 

 Außerhalb der normalen Arbeitszeiten und an Wochenenden können die vorhandenen Einsatzfahrzeuge in der 

Regel voll und funktionsgetreu besetzt werden.  

 

мΦнΦнΦрΦнΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊƘŀǳǎ 

Das Feuerwehrhaus Nauort ist im Eigentum der Ortsgemeinde und verfügt über zwei Stellplätze der Größe 2 und 

einen der Größe 1. Es ist eine mitfahrende Absaugeinrichtung für Dieselmotoremissionen beauftragt, der Einbau 

wird demnächst erfolgen. 

Anmerkung: Die Absauganlage ist bereits betriebsbereit installiert. 

Für kleinere Reparaturarbeiten kann in der Halle eine Werkbank mit entsprechendem Handwerkszeug genutzt 

werden. 
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Die Verkehrsanbindung ist gut, die direkte Zufahrt (Stichstraße) ist zwar ausreichend dimensioniert aber gefühlt 

etwas eng. Für die Feuerwehrangehörigen werden 6 gekennzeichnete Parkplätze vorgehalten. 

Das Gebäude wird mit einer Gasheizung beheizt. 

Die persönliche Ausrüstung ist in der Fahrzeughalle in Spinden untergebracht. Die geschlechterspezifische 

Trennung ist dort nicht realisierbar. Kälteschutzmatten fehlen. 

Es gibt keine schwarz/weiß Trennung, zur Grobreinigung ist eine mobile Stiefelwäsche und ein Waschbecken 

vorhanden. 

Der Aufenthaltsraum, der gleichzeitig als Schulungsraum genutzt wird, ist für die Anzahl der aktiven 

Feuerwehrmitglieder nicht ausreichend dimensioniert. Die Teeküche wurde vom Förderverein beschafft. 

Möglichkeiten zur visuellen Darstellung von Unterrichtsmedien (Tafel, Overhead, Flipchart, Beamer) sind 

teilweise vorhanden ein Laptop fehlt und wird jeweils privat gestellt.  

Es gibt je ein nach Geschlechtern getrenntes WC, weitere sanitäre Anlagen sind nicht vorhanden. 

Die vorhandene Lagerfläche ist insgesamt betrachtet nicht ausreichend, der kleine separate Lagerraum ist mit 

Gegenständen des Feuerwehrvereins belegt. 

Leider kann die persönliche Ausrüstung der Jugendfeuerwehr aus Platzgründen nicht im Feuerwehrhaus 

untergebracht werden, auch für die Jugendarbeit benötigte Materialien können dort nicht gelagert werden. 

Es gibt keine Möglichkeit, das Gebäude mit Notstrom zu versorgen. 

 

мΦнΦнΦрΦоΦ CŀƘǊȊŜǳƎōŜǎǘŀƴŘ 

Fahrzeug Funk Baujahr Anmerkungen, Besonderheiten 

HLF 10 6/45/1 2018 Schiebleiter 

MzF 1 6/71/1 1998  

MTF 6/19/1 2020  

 

Damit bei Brandeinsätzen sicher ein Rettungstrupp gestellt werden kann, ist an Wochentagen tagsüber eine 

weitere Feuerwehreinheit mit Atemschutzgeräteträgern als Ergänzung zu alarmieren. 
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мΦнΦнΦсΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊŜƛƴƘŜƛǘ wŀƴǎōŀŎƘπ.ŀǳƳōŀŎƘΣ LƳ DŜōǸŎƪ у 

Neben der aktiven Feuerwehr ist am Standort Ransbach-Baumbach eine Abteilung der Jugendfeuerwehr 

eingerichtet. Die FEZ der Verbandsgemeinde ist ebenfalls im Gebäude untergebracht. 

 

мΦнΦнΦсΦмΦ tŜǊǎƻƴŀƭ 

Der Personalbestand zeigt trotz der üblichen Schwankungen eine grundsätzlich positive Tendenz, wie in der 

nachfolgenden Tabelle ersichtlich ist. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

58 60 57 50 52 58 58 59 64 60 65 

 

Mit Stand vom 20.01.2021 sind 65 Personen in der Feuerwehreinheit Ransbach-Baumbach aktiv, der Frauenanteil 

liegt bei knapp 11 %. 

Die Altersstruktur kann noch als gesund und ausgewogen bezeichnet werden, es gibt aber einen leichten Trend 

zur Überalterung. Trotz Jugendfeuerwehr ist der Anteil jüngerer Feuerwehrmitglieder nicht im optimalen Bereich. 

Dem muss rechtzeitig entgegengewirkt werden. 

16 – 25 Jahre 26 – 40 Jahre 41 – 55 Jahre           Über 55 

19,7 % 29,5 % 31,1 % 19,7 % 

 

Mit 20 ausgebildeten Führern und Unterführern (VF/ZF/GF) stehen im Regelbetrieb ausreichend Fahrzeugführer 

zur Verfügung. Die Anzahl von 18 Maschinisten ist für den Regelbetrieb ausreichend, bei Großeinsätzen oder 

Flächenlagen könnte gerade tagsüber bei beiden Funktionen unter Umständen ein Engpass auftreten. Die 

Wehreinheit verfügt über 19 einsetzbare Atemschutzgeräteträger. Diese Zahl ist bei längeren oder größeren 

Einsatzszenarien nicht ausreichend. Auffallend ist dabei, dass überproportional viele ausgebildete 

Atemschutzgeräteträger (25) nicht einsetzbar sind. Hier sind die Ursachen zu hinterfragen und gegebenenfalls zu 

beseitigen, um die Schlagkraft der Wehr zu erhöhen. 

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Personalverfügbarkeit in vereinfachter Form ersichtlich. 

Mo-Fr 06.00 – 18.00 Uhr <= 4 min 5 – 7 min 8 – 10 min >10 min 

Funktionen/AGT 24/10 7/1 6/1 5/2 

Mo-Fr 18.00 – 06.00 Uhr /WE <= 4 min 5 – 7 min 8 – 10 min >10 min 

Funktionen/AGT 45/17 9/2   

 

Mit ausreichend hoher Wahrscheinlichkeit kann die Einheit Ransbach-Baumbach jederzeit innerhalb der 

Einsatzgrundzeit in Gruppenstärke ausrücken (HLF 1/5 und DLK 1/2), wobei nicht gesichert sechs 

Atemschutzgeräteträger zur Verfügung stehen. Außerhalb der regulären Arbeitszeiten ist regelmäßig der Einsatz 

in Zugstärke möglich. 
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мΦнΦнΦсΦнΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊƘŀǳǎ 

Das Feuerwehrhaus wurde im Jahre 1979 nach den damaligen Standards gebaut und ist in einem ordentlichen 

und dem Alter entsprechendem Zustand. Verkehrstechnisch ist es gut erreichbar, es ist relativ zentral gelegen. 

Parkplätze stehen auf dem Gelände für ca. 16 – 20 Fahrzeuge zur Verfügung, was im Normalfall auch ausreichend 

ist. 

Die Fahrzeughalle verfügt über insgesamt 10 Stellplätze der Größe 2, davon ist ein Stellplatz mit einer 

abgedeckten Grube ausgestattet. Es ist keine Einrichtung zur Ableitung von Dieselmotoremissionen vorhanden, 

es besteht auch keine organisatorische Regelung.  

Die Abrollbehälter sind im Hof in einem offenen Unterstand abgestellt. 

Da eine technische Einrichtung zur Ableitung von Dieselmotoremissionen nicht vorhanden ist, müssen hier 

organisatorische und technische Ersatzmaßnahmen zum Gesundheitsschutz ergriffen werden. Durch eine 

ständige Druckluftversorgung der Einsatzfahrzeuge kann beispielsweise gewährleistet werden, dass diese direkt 

ausfahren können, ohne vorher die Druckluftspeicher zum Lösen der Bremsen befüllen zu müssen. Wenn für die 

Zukunft auf die Nachrüstung einer Absaugvorrichtung in der Fahrzeughalle verzichtet werden soll, ist trotz der 

vorhandenen Druckluftversorgung der Einsatzfahrzeuge zeitnah eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. 

Den begrenzten räumlichen Verhältnissen geschuldet, wurde der CSA Reinigungs- und Pflegekreis in der 

Fahrzeughalle installiert. Schlauchwäsche und Trockenschrank befinden sich ebenfalls ohne Abtrennung in der 

Fahrzeughalle. Lediglich ein sehr kleines Büro für die sechs Gerätewarte ist in einem separaten Raum 

untergebracht. 

Die Kleiderkammer (Größe 11 m²) für alle ca. 200 Feuerwehrmitglieder und ca. 60 Mitglieder von Jugend- und 

Bambinifeuerwehr bietet nicht genügend Lagerraum für die sinnvollerweise vorzuhaltenden Bekleidungs- und 

persönlichen Ausrüstungsgegenstände. 

Die Räumlichkeiten für den Pflegekreis der Einsatzbekleidung und die Atemschutzwerkstatt sind ausreichend 

bemessen und ausgestattet. 

Für die persönliche Ausrüstung stehen in einem eigenen Raum Spinde mit Wertfächern zur Verfügung. Es gibt 

aber keine geschlechterspezifische Trennung. 

Die sanitären Anlagen sind geschlechterspezifisch getrennt und ausreichend dimensioniert. 

Im Obergeschoß befinden sich das Wehrleiterbüro und die Funkwerkstatt. Die Spinde der Jugendfeuerwehr sind 

in einem relativ kleinen Raum ebenfalls im Obergeschoß untergebracht, dort ist eine geschlechterspezifische 

Trennung nicht möglich. Alle Spinde sind belegt, Erweiterungsmöglichkeiten bestehen nicht. 

Der Schulungsraum ist ausreichend bemessen und zeitgemäß mit Whiteboard, Beamer und Laptop ausgestattet. 

Eine Küche und ein integrierter Aufenthaltsbereich runden diesen Bereich ab. 

Insgesamt sind die räumlichen Verhältnisse aber als beengt zu bezeichnen. 

Die Beleuchtung erfolgt noch über relativ energieintensive Leuchtstoffröhren, von denen ca. 30 % nicht mehr 

funktionstüchtig sind. Bei der Instandsetzung sollte schon aus Gründen der Energieeffizienz auf LED-Leuchtmittel 

umgestellt werden. 

 Im Hof und in den anderen Außenbereichen sind durch die ständigen Witterungseinflüsse eine Vielzahl von 

Stolperstellen entstanden, die eine erhebliche Unfallgefahr darstellen und deshalb umgehend ausgebessert 

werden müssen. 

 



 
 

CŜǳŜǊǿŜƘǊōŜŘŀǊŦǎǇƭŀƴ ŘŜǊ ±ŜǊōŀƴŘǎƎŜƳŜƛƴŘŜ wŀƴǎōŀŎƘπ.ŀǳƳōŀŎƘ                                                              {ŜƛǘŜ оп 
 

мΦнΦнΦсΦоΦ CŀƘǊȊŜǳƎōŜǎǘŀƴŘ 

Fahrzeug Funk Baujahr Anmerkungen, Besonderheiten 

HLF 20 1-46-1 2022 GAMS+ Satz 

DLK 23-12 1-34-1 2019  

TLF 24-48 1-24-1 1997 Seilwinde 70 KN 

RW 2 1-52-1 1999 Seilwinde 60 KN 

ELW 1 1-11-1 2006  

KdoW 1-10-1 2016  

MZF 3 1-73-1 2001  

MTF 1-19-1 2022  

WLF-K 1-66-1 2001 HIAB 085 

AB-U  ? Beladung GW-G1 

AB-Mulde  2001  

AB-Logisik  1979 Plane und Spriegel 

RTB 1 1-77-1 2019  

FwA-Hygiene  2021  

FwA-TS  ?  

FwA-MZ  1982  

 

 

мΦнΦнΦсΦпΦ CŀƘǊȊŜǳƎōŜǎǘŀƴŘ ŘŜǎ [ŀƴŘƪǊŜƛǎŜǎ 

Fahrzeug Funk Baujahr Anmerkungen, Besonderheiten 

WLF-K 1/66-2 ? HIAB XS 144 Kreisfahrzeug 

AB-Schaum  2017 Kreis 

AB-G  ? Beladung GW-G2 Kreis 

AB-Atemschutz  ? Kreis 

FwA Ölsanimat  ?  
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мΦнΦнΦтΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊŜƛƴƘŜƛǘ {ŜǎǎŜƴōŀŎƘ 

Die Feuerwehreinheit Sessenbach soll mit den Einheiten aus Alsbach und Wirscheid an einem zentral gelegenen 

Ort (alter Sportplatz Sessenbach an der L 306) in einem gemeinsamen Feuerwehrhaus untergebracht werden, 

Baurecht besteht bereits. Mit der Bezugsfertigkeit des Gebäudes sollen die drei Einheiten fusioniert werden. 

. 

мΦнΦнΦтΦмΦ tŜǊǎƻƴŀƭ 

Der Personalbestand ist seit Jahren praktisch unverändert. Mit Stand vom 03.01.2024 sind 15 Personen, davon 2 

Frauen, in der Feuerwehreinheit Sessenbach aktiv, der Frauenanteil liegt damit bei 13 %. 

Die Altersstruktur kann gerade noch als gesund und ausgewogen bezeichnet werden, deutlich erkennbar ist 

allerdings die sehr geringe Zahl jüngerer Feuerwehrmitglieder. Dem muss dringend entgegengesteuert werden, 

um einer Überalterung der Wehreinheit in der Zukunft vorzubeugen. 

16 – 25 Jahre 26 – 40 Jahre 41 – 55 Jahre           Über 55 

13,3 % 40 % 46,7 % 0 % 

 

Die Führungsfunktion ist mit drei Gruppenführern ausreichend besetzt, mit den 4 einsatzfähigen 

Atemschutzgeräteträgern kann diese Funktion nicht immer dargestellt werden. 

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Personalverfügbarkeit in vereinfachter Form ersichtlich. 

Mo-Fr 06.00 – 18.00 Uhr <= 4 min 5 – 7 min 8 – 10 min >10 min 

Funktionen/AGT 1/0  2/0 3/1 

Mo-Fr 18.00 – 06.00 Uhr /WE <= 4 min 5 – 7 min 8 – 10 min >10 min 

Funktionen/AGT 10/4    

 

An Wochentagen ist die Feuerwehreinheit Sessenbach tagsüber nicht einsatzfähig. Im besten Fall kann mit zwei 

Einsatzkräften gerechnet werden. 

Außerhalb der regulären Arbeitszeiten kann von der Staffel als Einsatzstärke ausgegangen werden, der 

Rettungstrupp kann aber nicht mit ausreichender Wahrscheinlichkeit gestellt werden. 

 

мΦнΦнΦтΦнΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊƘŀǳǎ 

Das im Besitz der Ortsgemeinde befindliche Feuerwehrhaus entspricht in keiner Weise den Anforderungen an ein 

modernes Feuerwehrhaus. Die Stellplatzgröße ist nicht ausreichend, die persönliche Ausrüstung ist neben dem 

Einsatzfahrzeug untergebracht. Im abgesetzten und beheizten Aufenthaltsbereich ist eine kleine Küchenzeile 

integriert. Im Gebäude sind keinerlei sanitären Anlagen vorhanden. Die Einsatzkräfte können bei Bedarf die 

Toiletten in der alten Schule benutzen, der Schlüssel ist vorhanden.  

Insgesamt muss die räumliche Situation möglichst bald verbessert werden. Die Verhältnisse sind bis zum Bezug 

der neuen Unterkunft aber tolerierbar. 
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мΦнΦнΦтΦоΦ CŀƘǊȊŜǳƎōŜǎǘŀƴŘ 

Fahrzeug Funk Baujahr Anmerkungen, Besonderheiten 

TSF-W 7/42/1 2012  

 

Bedingt durch personelle Ausstattung kann der Grundschutz für das Gemeindegebiet Sessenbach zu keiner Zeit 

eigenständig und ohne Ergänzungen von anderen Feuerwehreinheiten gewährleistet werden. Insbesondere die 

eingeschränkte Personalverfügbarkeit unter der Woche führen zu diesem Ergebnis. 
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мΦнΦнΦуΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊŜƛƴƘŜƛǘ ²ƛǊǎŎƘŜƛŘ 

Die Feuerwehreinheit Wirscheid soll mit den Einheiten aus Sessenbach und Alsbach an einem zentral gelegenen 

Ort (alter Sportplatz Sessenbach an der L 306) in einem gemeinsamen Feuerwehrhaus untergebracht werden, 

Baurecht besteht bereits. Mit der Bezugsfähigkeit des Gebäudes sollen die drei Einheiten fusioniert werden. 

 

мΦнΦнΦуΦмΦ tŜǊǎƻƴŀƭ 

Im Personalbestand gibt es keine auffälligen Bewegungen, er ist relativ stabil und nur den natürlichen 

Schwankungen unterlegen. Mit Stand vom 03.01.2024 sind 17 Personen in der Feuerwehreinheit Wirscheid aktiv, 

der Frauenanteil liegt mit drei Aktiven bei etwas mehr als 17 %. Ein Feuerwehrangehöriger ist momentan aus 

gesundheitlichen Gründen nicht einsetzbar. 

Die Altersstruktur ist gesund und ausgewogen, deutlich erkennbar ist die relativ hohe Zahl jüngerer 

Feuerwehrmitglieder. Damit dürfte die Zukunftsfähigkeit gegeben sein. Durch geeignete Werbemaßnahmen 

sollte der Frauenanteil mittelfristig gesteigert werden. Weiterhin sollte gezielt nach Personen gesucht werden, 

die in der Regel tagsüber im Ort verfügbar sind. 

16 – 25 Jahre 26 – 40 Jahre 41 – 55 Jahre           Über 55 

29,4 % 29,4 % 35,3 % 5,9 % 

 

Mit nur 2 ausgebildeten Gruppenführern steht nicht ausreichend Führungspersonal zur Verfügung. Mit 8 

Maschinisten ist diese Funktionen ausreichend besetzt. Mit den 6 ausgebildeten und aktuell einsetzbaren 

Atemschutzgeräteträgern können planerisch nur 2 Funktionen besetzt werden. Diese Zahl ist nicht ausreichend 

um den Grundschutz sicherstellen zu können.  

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Personalverfügbarkeit in vereinfachter Form ersichtlich 

Mo-Fr 06.00 – 18.00 Uhr <= 4 min 5 – 7 min 8 – 10 min >10 min 

Funktionen/AGT 1-2/1  3/1 3/1 

Mo-Fr 18.00 – 06.00 Uhr /WE <= 4 min 5 – 7 min 8 – 10 min >10 min 

Funktionen/AGT 9/3 5/3   

 

Während der regulären Arbeitszeiten an Wochentagen ist die Feuerwehreinheit Wirscheid nicht oder nur sehr 

eingeschränkt verfügbar. Selbst innerhalb der Einsatzgrundzeit wird meist kein selbstständiger Trupp ausrücken 

können. 

Zu den übrigen Zeiten ist in der Regel eine vollbesetzte Staffel zu erwarten, allerdings wahrscheinlich nicht mit 

ausreichend Atemschutzgeräteträgern, selbst die Besetzung des ersten AGT-Trupps ist nicht gesichert. 

 

мΦнΦнΦуΦнΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊƘŀǳǎ 

Das Feuerwehrhaus ist von der Ortsgemeinde angemietet. Beim Betreten des Gebäudes fällt direkt der muffige 

Geruch auf, der auf eine entsprechende Raumfeuchte mit eventuell gesundheitsschädlichen Schimmelpilzen 

hinweisen könnte. Möglicherweise weist das Eternitdach geringe Undichtigkeiten auf.  Das Gebäude ist mit  
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Frostwächtern ausgestattet, eine vernünftige Beheizung ist nicht möglich. Darauf ist wohl auch der Ende 2023 

vorgekommene Wasserrohrbruch zurückzuführen. Der Schaden ist nach fast drei Monaten noch nicht behoben, 

aus diesem Grund steht im Gebäude kein fließendes Wasser zur Verfügung. Deshalb sind auch die generell in 

einem sehr schlechten Zustand befindlichen Toiletten nicht nutzbar. 

Im jetzigen Zustand sollte das Gebäude nur noch als Unterstellmöglichkeit für das Einsatzfahrzeug und nicht mehr 

zum Aufenthalt genutzt werden.  

 

мΦнΦнΦуΦоΦ CŀƘǊȊŜǳƎōŜǎǘŀƴŘ 

Fahrzeug Funk Baujahr Anmerkungen, Besonderheiten 

TSF 8-41-1 2007  

 

Bedingt durch die personelle Ausstattung kann der Grundschutz für das Gemeindegebiet Wirscheid zu keiner Zeit 

eigenständig und ohne Ergänzungen von anderen Feuerwehreinheiten gewährleistet werden. Insbesondere der 

niedrige Personalstand und die eingeschränkte Personalverfügbarkeit führen zu diesem Ergebnis. 
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мΦнΦоΦ {ǘǊǳƪǘǳǊ ŘŜǊ CŜǳŜǊǿŜƘǊΣ !ǳǎǊǸŎƪƎŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘŜƴ 

мΦнΦоΦмΦ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎ 

Die Verwaltung der Feuerwehr ist im Fachbereich 3 (Bürgerdienste) mit einer halben Stelle (20 Wochenstunden) 

angesiedelt. Zu den Aufgaben gehören neben der Personalverwaltung auch die Einholung von Angeboten bei 

Beschaffungen mit einem Auftragswert über 100,- Euro und nach Absprache mit der Wehrleitung auch die 

Auftragserteilung. Die Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze und die Erstattung fortgewährter Leistungen durch 

die Arbeitgeber gehören ebenfalls zum Aufgabenspektrum. Die Beschaffung von Fahrzeugen läuft über externe 

Dienstleister. 

Es ist zu überprüfen, ob der gewählte Stundenansatz für die Bewältigung der umfangreichen Aufgaben 

auskömmlich ist. Eine entsprechende Organisationsuntersuchung wird angeregt. 

Anmerkung: Die Orga-Untersuchung ist abgeschlossen und kommt zu dem Ergebnis von 0,84 Vollzeitäquivalenten 

für den Bereich Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz. 

 

мΦнΦоΦнΦ IŀǳǇǘŀƳǘƭƛŎƘŜ CŜǳŜǊǿŜƘǊŀƴƎŜƘǀǊƛƎŜ 

Im Stellenplan der Verbandsgemeinde sind keine hauptamtlich besetzten Einsatzfunktionen ausgewiesen. 

 

мΦнΦоΦоΦ DŜǊŅǘŜǿŀǊǘŜ 

Es gibt keine hauptberuflichen Gerätewarte. Alle 15 bestellten Gerätewarte üben ihre Funktion (teilweise in 

Doppelfunktion) ehrenamtlich aus, sie werden nach den Regelungen der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung 

vergütet. 

Bestellt sind 6 Feuerwehrgerätewarte, 3 Gefahrstoffgerätewarte, 4 Atemschutzgerätewarte, 4 

Atemschutzgerätewarte für den Landkreis, 2 Gerätewarte für die Schlauchpflege und je 1 Gerätewart für 

Elektrogeräte und Funk. 

 

мΦнΦоΦп DŜǎŀƳǘǇŜǊǎƻƴŀƭ 9ƛƴǎŀǘȊŀōǘŜƛƭǳƴƎ 

Aus der Historie bedingt ist der Personaldatenbestand nicht lückenlos verfügbar und entsprechend in dem 

Verwaltungsprogramm eingepflegt. Die daraus möglicherweise resultierenden Probleme sind nicht tolerierbar. 

 

5ŜǊ tŜǊǎƻƴŀƭŘŀǘŜƴōŜǎǘŀƴŘ ƛǎǘ ǎŎƘƴŜƭƭǎǘƳǀƎƭƛŎƘ Ȋǳ ŀƪǘǳŀƭƛǎƛŜǊŜƴ 

 

Grundlegende Mängel in der Ausbildung für bestimmte Einsatzfunktionen sind nicht erkennbar, gerade bei den 

kleineren Wehreinheiten ist die Anzahl ausgebildeter und einsetzbarer Atemschutzgeräteträger aber noch 

steigerungsfähig. Auch bei den Führungsfunktionen besteht die ein oder andere kleine Lücke. 

Ein großer Teil der Feuerwehrmitglieder arbeitet außerhalb des VG-Gebietes und sind deshalb in dieser Zeit nicht 

oder nur mit großem Zeitverzug verfügbar. Zudem sind einige FF-Mitglieder während ihrer Arbeitszeiten aus 

betrieblichen Gründen nicht abkömmlich.  
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Es bleibt den einzelnen Feuerwehrangehörigen selbst überlassen, die Freistellung für Einsätze mit ihren 

Arbeitgebern abzuklären. Die Entwicklung eines leicht verständlichen Infoblattes für die Arbeitgeber könnte dort 

die Notwendigkeit einer Freistellung besser verdeutlichen, über die Rahmenbedingungen aufklären und so zu 

einer besseren Personalverfügbarkeit führen. 

Insgesamt ist die Personalverfügbarkeit der Freiwilligen an Werktagen tagsüber merklich eingeschränkt. Mit einer 

entsprechenden Kampagne könnte in Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Betrieben auch verstärkt um 

einpendelnde Feuerwehrangehörige geworben werden.  

Ebenso ist der Frauenanteil in der aktiven Wehr relativ niedrig und auf jeden Fall steigerungswürdig. 

Wie sich aus der nachfolgenden Grafik ergibt, ist die Zahl der freiwilligen Feuerwehrmitglieder entgegen dem 

Bundestrend über einen längeren Zeitraum weitestgehend, aber auf relativ niedrigem Niveau, stabil geblieben. 

Ein leichter positiver Trend ist feststellbar. 
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.ƛƭŘ сΥ tŜǊǎƻƴŀƭŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǊ CǊŜƛǿƛƭƭƛƎŜƴ CŜǳŜǊǿŜƘǊ ƎŜǎŀƳǘ 

 

Das größte Problem liegt in der Mitgliederbindung, die Fluktuation ist gerade bei den Jüngeren relativ groß. Die 

Ursachen dafür sind im Wesentlichen in dem wirtschaftlichen Umfeld der VG Ransbach-Baumbach und den 

umliegenden Ballungsräumen zu suchen. Insbesondere das dort große Angebot an qualifizierten Arbeitsplätzen 

lässt viele junge Menschen die räumliche Veränderung anstreben. 
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мΦнΦоΦрΦ WǳƎŜƴŘŦŜǳŜǊǿŜƘǊ 

Die Jugendfeuerwehr ist der wesentliche „Nachwuchslieferant“ für die Freiwillige Feuerwehr. Gerade in Zeiten 

des demografischen Wandels muss der frühzeitigen Mitgliedergewinnung und -bindung starke Aufmerksamkeit 

gewidmet werden. Der sicherlich erforderliche Aufwand zahlt sich auf jeden Fall aus. Mit geeigneten 

Werbemaßnahmen (z. B. im Rahmen der Brandschutzerziehung in den Grundschulen) wird sich die Mitgliederzahl 

sicher noch steigern lassen. 

Den Ortsfeuerwehren in Ransbach-Baumbach, Breitenau und Nauort ist je eine Abteilung der Jugendfeuerwehr 

angegliedert. Zur Steuerung der Aktivitäten ist ein Verbandsgemeinde-Jugendfeuerwehrwart bestellt. 

 

мΦнΦоΦрΦмΦ WCπ!ōǘŜƛƭǳƴƎ wŀƴǎōŀŎƘπ.ŀǳƳōŀŎƘ 

Von den 14 JF-Mitgliedern sind 6 weiblich (ca. 43 %), was ein sehr gutes und ausgeglichenes Verhältnis darstellt. 

Auch die Altersstruktur ist relativ homogen, allerdings werden in diesem Jahr noch 4 Mitglieder das 

Schwellenalter zum Übertritt in die aktive Feuerwehr erreichen. Nicht nur deshalb ist die personelle Aufstockung 

dringend anzustreben. 

Der Raum mit der persönlichen Ausrüstung liegt im OG der Feuerwache, dieser ist voll belegt und bietet keine 

Möglichkeit der geschlechterspezifischen Trennung. Weitere JF-Mitglieder können dort nicht untergebracht 

werden. Zur Verbesserung dieses Zustandes sollten mittelfristig Lösungsmöglichkeiten gesucht werden. 

 

мΦнΦоΦрΦнΦ WCπ!ōǘŜƛƭǳƴƎ IŀƛŘŜǊōŀŎƘ ό.ǊŜƛǘŜƴŀǳύ 

Unter den acht Mitgliedern befindet sich nur ein Mädchen. In diesem Jahr werden noch zwei JF-Mitglieder das 

Alter zum Übertritt in die aktive Feuerwehr erreichen. Mit geeigneten Werbemaßnahmen sollte deshalb relativ 

kurzfristig versucht werden den Personalbestand wieder aufzustocken und insbesondere auch mehr Mädchen 

für die Jugendfeuerwehr zu gewinnen. 

 

мΦнΦоΦрΦоΦ WCπ!ōǘŜƛƭǳƴƎ bŀǳƻǊǘ 

Mit einer homogenen Altersstruktur der 20 Mitglieder ist die Jugendfeuerwehrabteilung Nauort gut aufgestellt. 

Lediglich das starke Missverhältnis der Geschlechter (nur 15 % weiblich) fällt ins Auge. Deshalb sollte versucht 

werden mehr junge Frauen für die Jugendfeuerwehr zu begeistern.  

Im Feuerwehrhaus besteht keine Möglichkeit die persönliche Ausrüstung der JF-Mitglieder in Spinden 

unterzubringen oder benötigte Materialien zu lagern. 

 

мΦнΦоΦсΦ .ŀƳōƛƴƛŦŜǳŜǊǿŜƘǊ 

In der Verbandsgemeinde ist lediglich eine Vorbereitungsgruppe zur Jugendfeuerwehr (Bambinieinheit) bei der 

Feuerwehreinheit Haiderbach (Breitenau) eingerichtet. 

Mit 17 Kindern sind die dortigen Kapazitäten ziemlich erreicht, mit 8 Jungen und 9 Mädchen ist ein ideales 

Verhältnis gegeben. Die Mitglieder kommen fast ausnahmslos aus den im direkten Umfeld befindlichen 

Ortsgemeinden. 
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Bei der Mitgliedergewinnung steht die Feuerwehr in Konkurrenz zu vielen Vereinen und Gruppierungen, so dass 

eine frühzeitige Bindung immer von Vorteil ist, zumal Werbemaßnahmen in Grundschulen sehr gut mit der 

Brandschutzerziehung kombiniert werden können. Bambinigruppen sind eine wertvolle Ergänzung im Bereich der 

Nachwuchsgewinnung, perspektivisch sind sie überall dort sinnvoll wo der direkte Übergang in eine 

Jugendfeuerwehr möglich ist. Deshalb wäre die Erweiterung der Feuerwehreinheiten Nauort und Ransbach-

Baumbach um je eine Bambinigruppe sicher eine wertvolle Ergänzung im Bereich der Nachwuchsgewinnung. Die 

dafür erforderlichen personellen Ressourcen müssen allerdings erst einmal generiert und ausgebildet werden. 

 

мΦнΦоΦтΦ {ŜƴƛƻǊŜƴŦŜǳŜǊǿŜƘǊ 

Der Seniorenfeuerwehr sind bislang 2 Personen zugeordnet. Es findet kein organisierter Betrieb statt. 
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мΦнΦоΦуΦ !ǳǎǊǸŎƪōŜǊŜƛŎƘŜ 

Um zu allen Tages- und Nachtzeiten eine ausreichende personelle und materielle Ausstattung gewährleisten zu 

können, sind 3 Ausrückgemeinschaften/-bereiche gebildet. Die Ausrückbereiche sind in keiner 

Organisationsstruktur abgebildet. Sie dienen ausschließlich der besseren und effektiveren 

Ressourcenverfügbarkeit im Einsatzfall und nur dort. Die einzelnen Feuerwehreinheiten sind eigenständig und 

direkt der Wehrleitung unterstellt. 

 

 

.ƛƭŘ тΥ !ǳǎǊǸŎƪōŜǊŜƛŎƘŜ ŘŜǊ ±D wŀƴǎōŀŎƘπ.ŀǳƳōŀŎƘ ώсϐ 

 

Ausrückbereich 1   FF Hundsdorf, FF Ransbach-Baumbach 

Ausrückbereich 2   FF Haiderbach (Breitenau, Deesen, Oberhaid, Wittgert)  

Ausrückbereich 3   FF Alsbach, FF Caan, FF Nauort, FF Sessenbach, FF Wirscheid 
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мΦнΦоΦфΦ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴǎǎǘǊǳƪǘǳǊ 

Die Organisationsstruktur der Verbandsgemeindefeuerwehr ist in dem nachfolgenden Organigramm dargestellt. 

Sie ist nicht deckungsgleich mit den Alarmierungsgemeinschaften. 

Die Ortsfeuerwehren unterstehen direkt der Wehrleitung, es wurden keine Zwischenebenen gebildet. 

In der nahen Zukunft werden die Ortsfeuerwehren Alsbach, Sessenbach und Wirscheid in einem gemeinsamen 

Feuerwehrhaus untergebracht sein. Mit dem Einzug in das neue Gebäude sollen die drei Feuerwehreinheiten 

fusioniert werden. Bis dahin bleibt die bestehende Struktur erhalten. Das geschieht unter dem Hintergrund, dass 

eingesessene und gewohnte Strukturen im sozialen Miteinander der FF-Angehörigen nicht abrupt gestört werden 

sollen und ein langsames Zusammenwachsen ermöglicht wird. Nach der Fusionierung sollte möglichst aus jeder 

Ortsgemeinde ein Vertreter des Wehrführers bestellt werden können.  

Der Zugang zu den Facheinheiten steht grundsätzlich allen interessierten Feuerwehrmitgliedern offen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wehrleiter

M.Maurer

Stellv. WL

Henkes/Freisberg

FW Alsbach

S. Christmann

FW Caan

P. Lembgen

FW 
Haiderbach

S. Hoffmann

FW 
Hundsdorf

M. Itzeck

FW Nauort

O. Drefs

FW RaBa

O. Faller

FW 
Sessenbach

M. Kohlenbeck

FW 
Wirscheid

A. Stöhr

.ƛƭŘ уΥ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴǎǎǘǊǳƪǘǳǊ 
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мΦнΦоΦмл !ƭƭƎŜƳŜƛƴŜ wŜƎŜƭƴ ŦǸǊ ŘƛŜ DŜǎŀƳǘŦŜǳŜǊǿŜƘǊ 

мΦнΦоΦмлΦм !ǳŦǿŀƴŘǎŜƴǘǎŎƘŅŘƛƎǳƴƎ 

Gemäß § 13 Abs. 8 LBKG haben ehrenamtliche Feuerwehrangehörige einen Anspruch auf Ersatz ihrer 

notwendigen Auslagen. Feuerwehrangehörige die ständig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen 

werden, haben anstelle des Auslagenersatzes Anspruch auf angemessene Aufwandsentschädigung. Diese 

Regelung gilt auch für die Heranziehung zu Einsätzen für die Kostenersatz geleistet worden ist und für 

Sicherheitswachen. Für die Heranziehung zu anderen Einsätzen kann eine Aufwandsentschädigung geleistet 

werden. Bislang wird keinerlei Aufwandsentschädigung für die Heranziehung zu Einsätzen geleistet, obwohl in 

der Feuerwehrgebührensatzung für „Ehrenamtliche Einsatzkräfte“ genau dafür 8,- € eingerechnet sind (vgl. 

Anmerkung 1 der Satzung). 

Der Gemeinde- und Städtebund geht im Jahre 2016 von einem Betrag zwischen 6,- und 8,- Euro je Einsatzstunde 

aus. Im Kommentar zum LBKG (Gräff/Eisinger) wird bereits 2017 ein Betrag von 8,- Euro als angemessen 

betrachtet. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung von ca. 20 % erscheinen inzwischen Beträge 

bis 9,60 Euro als angemessen.  

Der Ersatz notwendiger Auslagen wird bisher ebenfalls nicht abgerechnet. 

Unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung aller Feuerwehrmitglieder und zur Verminderung des 

Verwaltungsaufwandes (insbesondere bei der Ermittlung der notwendigen Auslagen durch Abrechnung aufgrund 

von Einzelnachweisen) sollte auch die Einführung einer (in der Höhe verminderter) Einsatzpauschale für alle 

Einsätze ausführlich diskutiert werden. 

Bislang werden für die Feuerwehrangehörigen weder deren tatsächlichen Auslagen ausgeglichen, noch 

Aufwandsentschädigungen bei abgerechneten kostenpflichtigen Einsätzen geleistet. Damit wird entgegen der 

gültigen Rechtslage verfahren. 

 

5ƛŜ ½ŀƘƭǳƴƎ ŘŜǊ !ǳŦǿŀƴŘǎŜƴǘǎŎƘŅŘƛƎǳƴƎ ƛǎǘ Ƴƛǘ ǎƻŦƻǊǘƛƎŜǊ ²ƛǊƪǳƴƎ ǊŜŎƘǘǎƪƻƴŦƻǊƳ ŜƛƴȊǳŦǸƘǊŜƴ 

 

In der Hauptsatzung, zuletzt geändert am 16.09.2019, sind im § 12 die Aufwandsentschädigungen für 

Funktionsträger der Feuerwehr als Festbeträge angegeben. 

Die dort festgelegten Aufwandsentschädigungen bewegen sich im rechtlich vorgegebenen Rahmen. Die 

Anpassungsklausel unter § 12 Satz 6 bezieht sich aber auf Einzelbeträge in der FwEntschVO. Für die Entschädigung 

der Wehrleiter/Wehrführer sind dort aber Rahmenbeträge angegebenen. Um ständige Anpassungen der 

Hauptsatzung zu vermeiden, würde sich eine Angabe in Prozent des Mindest-, bzw. Höchstbetrages anbieten. 

Damit wäre ständige Rechtssicherheit hergestellt. 

 

мΦнΦоΦмлΦнΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊƎŜōǸƘǊŜƴǎŀǘȊǳƴƎ 

Die momentan gültige Feuerwehrgebührensatzung wurde im Januar 2023 an die allgemeine Preis- und 

Kostenentwicklung sowie an die geänderte Rechtslage angepasst.  

Die Höhe der Gebührensätze für die Nutzung der Einsatzfahrzeuge (z.B. LF 20, HLF 10), in denen fast alle 

Betriebsmittel und Reinigungskosten inkludiert sind, erscheinen nicht immer auskömmlich kalkuliert zu sein. 
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Die Auflistung sollte insbesondere um einzelne Feuerwehrgeräte die gelegentlich auch ohne entsprechendes 

Einsatzfahrzeug eingesetzt oder leihweise überlassen werden (z.B. Tauchpumpe, Wassersauger, Stromerzeuger 

u.ä.) ergänzt werden. 

Vor einer weiteren Änderung kann aber bis Ende des Jahres die angekündigte Rechtsverordnung des Landes zu 

den Gebührensätzen bezüglich der Einsatzfahrzeugkosten abgewartet werden.  

Die Satzung entspricht im Wesentlichen dem Rundschreiben des MdI vom 10.09.2021 in Verbindung mit dem 

Satzungsmuster des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz vom 07.09.2021. 

 

мΦнΦоΦмлΦоΦ mŦŦŜƴǘƭƛŎƘƪŜƛǘǎŀǊōŜƛǘ 

Die öffentliche Präsenz, insbesondere in den „neuen“ Medien, ist heutzutage ein wichtiger Faktor zur Information 

der Bevölkerung über die eigene Tätigkeit aber auch bei Gefahrenlagen. Letztendlich dient sie auch der 

Nachwuchsgewinnung.  

Selbst auf der offiziellen Internetseite der Verbandsgemeinde können noch nicht einmal die Ansprechpartner 

aller Feuerwehreinheiten entnommen werden. Hinweise auf Jugendfeuerwehr und Bambinigruppe fehlen 

gänzlich. Sicher machen sich einige der potentiellen, an einer Mitarbeit interessierten Bürger oder Jugendlichen 

nicht die Mühe andere Wege der Kontaktaufnahme zu suchen. Diese muss möglichst niederschwellig möglich 

sein. 

 

9ƛƴ ŀōƎŜǎǘƛƳƳǘŜǊ DŜǎŀƳǘŀǳŦǘǊƛǘǘ ŘŜǊ ±D CŜǳŜǊǿŜƘǊ ƛƳ LƴǘŜǊƴŜǘ ƛǎǘ ŀƴȊǳǎǘǊŜōŜƴ 

 

мΦнΦоΦмлΦпΦ !ƭŀǊƳπ ǳƴŘ 9ƛƴǎŀǘȊǇƭŅƴŜ 

Für ausgewählte Objekte sind Alarmpläne und Einsatzpläne vorhanden. Diese werden in der Fahrzeughalle 

Ransbach-Baumbach in einem Schrank gelagert. Die Pläne für Objekte in den anderen Ortsgemeinden sind 

ebenfalls nur dort untergebracht und bei den Ortswehren nicht verfügbar. 

Die Pläne sind zum großen Teil nicht mehr aktuell, insbesondere Erreichbarkeiten aber auch andere Änderungen 

werden nicht aktualisiert. In der VG ist kein Alarm- und Einsatzplaner bestellt. 

Pläne neuerer Objekte, für die bauaufsichtlich eine BMA gefordert wird, sind teilweise in digitaler Form in der 

FEZ verfügbar.  

 

5ƛŜ ǾƻǊƘŀƴŘŜƴŜƴ !ƭŀǊƳπ ǳƴŘ 9ƛƴǎŀǘȊǇƭŅƴŜ ƳǸǎǎŜƴ ǊŜƎŜƭƳŅǖƛƎ ŀƪǘǳŀƭƛǎƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴ 

 

мΦнΦоΦмлΦрΦ .ǊŀƴŘǎŎƘǳǘȊŜǊȊƛŜƘǳƴƎ ƛƴ {ŎƘǳƭŜƴ ǳƴŘ YƛƴŘŜǊƎŅǊǘŜƴ 

In der VG-Feuerwehr ist kein „Schulklassenbetreuer“ bestellt. Deshalb bleibt die Durchführung und der Ablauf 

von Führungen und Schulungen im Rahmen der Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten dem Zufall 

überlassen. Dies geschieht oft über persönliche Kontakte zu einzelnen Feuerwehrangehörigen. 

Damit wird auch ein wirksames Instrument zur Nachwuchsgewinnung nur unzulänglich eingesetzt. 
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мΦнΦпΦ CŀŎƘŜƛƴƘŜƛǘŜƴ 

Die Anforderungen an die speziellen Kenntnisse und Fähigkeiten von Feuerwehrangehörigen werden immer 

umfangreicher und komplexer. Während noch vor einigen Jahrzehnten zumindest theoretisch die Ausbildung zum 

„Universalfeuerwehrmann“ noch möglich war, ist dies selbst bei hautberuflich tätigen Einsatzkräften nicht mehr 

umsetzbar. Um gewisse spezialisierte Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erhalten, sind zudem auch ständige 

strukturierte Fortbildungen und Trainings erforderlich. Dies stellt für freiwillige Feuerwehrangehörige erhebliche 

Anforderungen an deren zeitliche Verfügbarkeit. 

 

мΦнΦпΦмΦ !ōǎǘǳǊȊǎƛŎƘŜǊǳƴƎ 

Gemäß Feuerwehrverordnung ist in jeder Verbandsgemeinde mindestens ein Gerätesatz Absturzsicherung 

vorzuhalten. Die Ausbildung für die sichere Handhabung und den richtigen Einsatz dauert 24 Stunden. Es ist eine 

jährliche praktische Fortbildung von 12 Stunden zum Qualifikationserhalt erforderlich. 

Die Verbandsgemeinde hält zwei Sätze Absturzsicherung vor, beide in Ransbach-Baumbach. Die Mitglieder der 

Facheinheit rekrutieren sich ebenfalls nur aus dieser Feuerwehreinheit.  

Die Facheinheit befindet sich noch im Aufbau und ist nicht als solche alarmierbar. Es wird eine Personalstärke von 

mindestens 9 Personen plus Einheitsführer empfohlen.  

Bezüglich der erforderlichen Fortbildung gibt es keine aktuelle Dokumentation. Dies könnte im Falle eines Unfalls 

in diesem besonders risikobehafteten Einsatzgeschehen zu erheblichen Problemen mit Unfallkasse und 

Staatsanwaltschaft führen. 

 

5ƛŜ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ мнπǎǘǸƴŘƛƎŜ ƧŅƘǊƭƛŎƘŜ CƻǊǘōƛƭŘǳƴƎ ƛǎǘ ŦǸǊ ƧŜŘŜǎ aƛǘƎƭƛŜŘ ŘŜǊ CŀŎƘŜƛƴƘŜƛǘ ƴŀŎƘǾƻƭƭȊƛŜƘōŀǊ Ȋǳ 

ŘƻƪǳƳŜƴǘƛŜǊŜƴ 

 

мΦнΦпΦнΦ !./π{ŎƘǳǘȊ 

Bei der Ortsfeuerwehr Ransbach-Baumbach ist eine Teileinheit des Gefahrstoffzuges des Westerwaldkreises 

angegliedert.  Deren Ausbildungs- und Übungsbetrieb wird vom Westerwaldkreis organisiert und geregelt. Aus 

diesem Grund wurde bisher auf die Einrichtung einer eigenen Facheinheit ABC verzichtet. 

Bei Gefahrguteinsätzen muss neben dem Ersteinsatz auch die DEKON-Stufe 2 von Einsatzkräften der Feuerwehr 

Ransbach-Baumbach aufgebaut und betrieben werden.  

Es erscheint deshalb sinnvoll auch auf Verbandsgemeindeebene eine solche Facheinheit aufzustellen. Dabei kann 

selbstverständlich auf die Mitglieder der Teileinheit des Landkreises zurückgegriffen werden. Der Übungs- und 

Fortbildungsbetrieb kann inhaltlich mit der Kreiseinheit abgestimmt und auf örtliche Belange zugeschnitten und 

ergänzt werden. 

 

мΦнΦпΦоΦ CǸƘǊǳƴƎǎǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ 

Grundlage für diese Facheinheit ist die Führungsrichtlinie (FüRi) Rheinland-Pfalz aus 1991. Dort sind auch die 

möglichen Führungseinheiten aufgeführt: 
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- Führungstrupp bei Einsätzen auf Zugebene 1/2 = 3 

- Führungsstaffel bei Einsätzen auf Ebene der Verbandsgemeinde 1/2/3 = 6 mit ELW 1 

Die Facheinheit ist im Aufbau begriffen und soll einen Personalbestand von 2/10 = 12 erhalten. Die Abfrage in 

den Einheiten zur Personalgewinnung läuft gerade, es sind noch keine Entscheidungen getroffen. 

Die Integration des FEZ-Personals ist nicht beabsichtigt. 

Der ELW 1 ist technisch nicht mehr auf dem aktuell notwendigen Stand und soll in den nächsten Jahren ersatz- 

beschafft werden. 

 

мΦнΦпΦпΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊŜƛƴǎŀǘȊȊŜƴǘǊŀƭŜ όC9½ύ 

Jede Gemeinde hat gem. § 3 Abs. 1 FwVO eine Einrichtung zur Alarmierung und Führungsunterstützung als 

rückwärtige Führungseinrichtung der Feuerwehr vorzuhalten. Dazu ist neben den dazu erforderlichen 

Kommunikations- und Dokumentationseinrichtungen auch eine adäquate personelle Besetzung notwendig. Für 

die FEZ einer Verbandsgemeinde gelten dabei die Anforderungen der Führungsdienstrichtlinie Rheinland-Pfalz 

(FüRi). Die personelle Mindestbesetzung ist dort mit 1/1 = 2 festgelegt. 

Die Facheinheit besteht aus 8 (2/2/4 = 8) Personen, die sich aus verschiedenen Ortsfeuerwehren rekrutieren, 

damit dürfte die adäquate Besetzung unabhängig vom Einsatzort gesichert sein. 

Die beiden Funk-Arbeitsplätze sind mit je zwei Bildschirmen ausgestattet, aber nur ein Arbeitsplatz hat Zugriff auf 

Cobra. Dies kann gerade bei Flächenlagen oder auch bei mehreren Paralleleinsätzen zu Problemen in der 

Einsatzbearbeitung führen. Die beiden Arbeitsplätze sind in einem in die Jahre gekommenen Funktisch 

untergebracht und liegen deshalb räumlich sehr dicht nebeneinander. Weitere Monitore können dort nicht mehr 

aufgestellt werden. Der „Funktisch“ sollte mittelfristig ersetzt und an die aktuellen technischen Erfordernisse 

angepasst werden.  

 

CǸǊ ŘŜƴ ȊǿŜƛǘŜƴ !ǊōŜƛǘǎǇƭŀǘȊ ƛǎǘ ŜōŜƴŦŀƭƭǎ Ŝƛƴ /ƻōǊŀπ½ǳƎŀƴƎ ŜƛƴȊǳǊƛŎƘǘŜƴ 

 

Ein weiterer Arbeitsplatz (auch für Sonderlagen) hat ebenfalls Zugriff auf das Internet, die Gefahrgutdatenbank 

und einige AEP´s.  

An Hilfsmitteln zur Lagedarstellung ist lediglich ein Whiteboard vorhanden. 

Das Personal verfügt über personenbezogene Headsets. 

 

мΦнΦпΦрΦ !ōǎǘŜƭƭǳƴƎ ŦǸǊ YǊŜƛǎŜƛƴƘŜƛǘŜƴ 

Durch die Feuerwehreinheit Ransbach-Baumbach wird der Gerätetrupp (1/2) und die Einsatzgruppe (1/8) für den 

Gefahrstoffzug gestellt. Dafür steht das WLF mit AB-G zur Verfügung. Der Transport der anderen Einsatzkräfte 

erfolgt mit VG-eigenen Fahrzeugen (MZF, MTF) 

Der GW-A des Landkreises wird ebenfalls über einen Abrollbehälter Atemschutz realisiert. 

Die kreiseigene Schaumreserve ist im Feuerwehrhaus Ransbach-Baumbach stationiert und muss mit einem WLF 

transportiert werden. 
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Bei einem entsprechenden Einsatzszenario im Gebiet der VG müssen also zwei selbstständige Trupps (1/2) für 

diese Sonderaufgaben bereitstehen. 

   

мΦнΦрΦ !ǳǎǎǘŀǘǘǳƴƎ ŘŜǊ CŜǳŜǊǿŜƘǊ 

мΦнΦрΦмΦ tŜǊǎǀƴƭƛŎƘŜ {ŎƘǳǘȊŀǳǎǊǸǎǘǳƴƎ 

Bei der Ausgabe der persönlichen Schutzausrüstung wird zwischen Atemschutzgeräteträgern und „Nicht 

Atemschutzgeräteträgern“ unterschieden. Beide Gruppen sind entsprechend der im Einsatz zu erwartenden 

Gefahren bedarfsgerecht ausgestattet. 

Für offizielle Veranstaltungen sind alle Feuerwehrangehörigen mit einem Dienstanzug, Hemd und Krawatte 

ausgestattet. Auf die Ausgabe einer Fleece-Weste hat man verzichtet. 

 

мΦнΦрΦнΦ {ƻƴŘŜǊŀǳǎǊǸǎǘǳƴƎ 

Über die Fahrzeugbeladungen hinaus sind keine Sondergeräte (Stromerzeuger, Schmutzwasserpumpen etc. 

vorhanden. 

Von der Deutschen Bahn wurden zur Bewältigung von Schadensereignissen im Oberhaider Waldtunnel einige 

Ausrüstungsgegenstände überlassen (T-Stücke für Doppelflaschen-PA, Rollwagen für Gleisanlage etc.). Diese sind 

zum Teil aus Altersgründen nicht mehr nutzbar. 

 

мΦнΦрΦоΦ !ǳǎǎǘŀǘǘǳƴƎ ƛƳ 9ƛƎŜƴǘǳƳ ŘŜǊ CŜǳŜǊǿŜƘǊŦǀǊŘŜǊǾŜǊŜƛƴŜ 

Die Fördervereine beschaffen eigenständig. Die beschafften Gegenstände gelangen dann über den Umweg einer 

Schenkung ins Eigentum der Gemeinde. In der Regel werden Notwendigkeiten der zu beschaffenden 

Gegenstände mit der Wehrleitung vorab abgestimmt. 
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мΦнΦсΦ 9ƛƴǎŀǘȊǎǘŀǘƛǎǘƛƪ 

Die Gesamtzahl der zu bewältigenden Ereignisse bleibt über die vergangenen 10 Jahre betrachtet relativ stabil 

bei ca. 140, der Einbruch im Jahr 2020 ist wesentlich auf die Einschränkungen bezüglich der Covid 19 Pandemie 

zurückzuführen. Die relativ großen Schwankungen im Bereich der Technischen Hilfeleistung sind im zum 

überwiegenden Teil auf Wetterphänomene zurückzuführen. Statistisch gesehen sind pro Woche 2,7 Einsätze zu 

verzeichnen. 

 

 

.ƛƭŘ фΥ 9ƛƴǎŀǘȊǎǘŀǘƛǎǘƛƪ нлмо π нлно 

 

мΦнΦтΦ ²ŜǊƪŦŜǳŜǊǿŜƘǊ 

Im Gebiet der VG Ransbach-Baumbach ist keine Werkfeuerwehr aufgestellt. 

 

мΦнΦуΦ .ŜǘǊƛŜōǎŦŜǳŜǊǿŜƘǊ 

Im Gebiet der VG Ransbach-Baumbach sind keine Betriebsfeuerwehren aufgestellt. 

 

мΦнΦфΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊŜƴ ǳƳƭƛŜƎŜƴŘŜǊ ±ŜǊōŀƴŘǎƎŜƳŜƛƴŘŜƴ 

Von den sieben Verbandsgemeinden im Westerwaldkreis grenzen nur drei unmittelbar an das 

Verbandsgemeindegebiet. Dies sind die VG Selters, VG Wirges und die VG Höhr-Grenzhausen. Aus dem Landkreis 

Neuwied grenzen die VG Dierdorf und die VG Bendorf an, die angrenzende VG Vallendar liegt im Landkreis Mayen-

Koblenz. 

Wenige der umliegenden Feuerwehren können Randbereiche der VG Ransbach-Baumbach in der 

Einsatzgrundzeit erreichen. In den Stufen 2 und 3 kann Unterstützung geleistet werden.  

Die Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit und die sich dadurch eventuell ergebenden 

Synergieeffekte werden im Punkt 4.3. näher betrachtet. 
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.ƛƭŘ мл: angrenzende Verbandsgemeinden [5] 

 

Die entfernungsmäßig zur Stadt Ransbach-Baumbach am nächsten gelegenen Feuerwehren sind (Aufzählung 

enthält nur für die Planung relevante Einsatzfahrzeuge): 

CŜǳŜǊǿŜƘǊ {ƛŜǊǎƘŀƘƴΥ   TLF 3000, DLK 23-12 

CŜǳŜǊǿŜƘǊ aƻƎŜƴŘƻǊŦΥ   HLF 10 

CŜǳŜǊǿŜƘǊ {ŜƭǘŜǊǎΥ   TLF 24/50, DLK 23-12, HLF 20, AB Schaum, AB Sonderlöschmittel 

CŜǳŜǊǿŜƘǊ IǀƘǊπDǊŜƴȊƘŀǳǎŜƴΥ  DLK 23-12, SW 2000, Mef-G 

CŜǳŜǊǿŜƘǊ aƻƴǘŀōŀǳǊΥ   TLF 20/40, DLK 23-12, RW, GW-G1 

CŜǳŜǊǿŜƘǊ 5ŜǊƴōŀŎƘΥ   TLF 4000 

Die Werkfeuerwehr Verallia mit Standort in Wirges verfügt über ein GTLF 24/60 SL. 

 

мΦнΦмлΦ 9ƛƴōƛƴŘǳƴƎ ŀƴŘŜǊŜǊ CŜǳŜǊǿŜƘǊŜƴ ƛƴ ŘƛŜ !!hκ9ƛƴōƛƴŘǳƴƎ ƛƴ ŘƛŜ !!h ŀƴŘŜǊŜǊ 

CŜǳŜǊǿŜƘǊŜƴ 

Auf Ebene der Verbandsgemeinden ist lediglich bei Einsätzen auf der BAB das HLF 10 aus Mogendorf in die AAO 

der VG Ransbach-Baumbach eingebunden. Die obligatorische Einbindung von Kreiseinheiten bei 

Gefahrstoffeinsätzen ist umgesetzt. 

Die Einheit Ransbach-Baumbach ist mit dem TLF 24/50 und der DLK ab der Grundstufe 3 bei etlichen 

Sonderobjekten in Montabaur und in verschiedenen Gebieten von Höhr-Grenzhausen eingeplant. 

Für die Siedlung Isenburg wird das HLF 10 Nauort bereits ab der Grundstufe 2 mitalarmiert. Das MZF Haiderbach 

bedient die Schneidmühle Ellenhausen-Berghof bereits ab der Stufe B2. 

Der RW und das WLF-K werden insbesondere bei H-Einsätzen auf der BAB und Bundesstraßen überörtlich 

mitalarmiert. 
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мΦнΦммΦ DŜƳŜƛƴǎŀƳŜ ±ƻǊƘŀƭǘǳƴƎ Ǿƻƴ 9ƛƴǎŀǘȊπ ǳƴŘ [ǀǎŎƘƳƛǘǘŜƭƴ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ 

ƛƴǘŜǊƪƻƳƳǳƴŀƭŜƴ ½ǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘ 

Durch die technische Entwicklung im Schaumsektor und der Einführung umweltverträglicher Class-A 

Schaummittel mit geringeren Zumischraten sind auch die Armaturen zur Schaumerzeugung 

(Verschäumungszahlen 0,5 oder 1) nicht immer kompatibel.  

Ein mit dem Westerwaldkreis abgestimmtes Schaumkonzept hat die Situation deutlich verbessert. Am Standort 

Ransbach-Baumbach wurde ein vom Westerwaldkreis beschaffter Abrollbehälter Schaum stationiert. Neben 

ausreichenden Mengen Class A Schaummittel sind zusätzlich 640 kg fluorfreies alkoholbeständiges Schaummittel 

und die dazu passenden Zumischsysteme verlastet. 
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мΦоΦ vǳŀƭƛǘŅǘǎƪǊƛǘŜǊƛŜƴΣ YŜƴƴȊŀƘƭŜƴ 

мΦоΦмΦ !ǳǎǊǸŎƪȊŜƛǘŜƴ  

Als Mindestausrückstärke für die Feuerwehr Ransbach-Baumbach bei Brandeinsätzen wurde die Staffel (1/5) 

festgelegt. Dies ist gem. den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen 

Unfallverhütungsvorschriften die minimale Mannschaftsstärke beim Einsatz unter Atemschutz. Bei geringeren 

Einsatzstärken besteht für die ausgerückten Kräfte immer ein unlösbares Dilemma. Soll z.B. bei einem 

Gebäudebrand entgegen aller UVV-Vorschriften unter erheblichster Eigengefährdung, ohne die Möglichkeit einer 

Fremdrettung, die Brandbekämpfung durchgeführt werden? Diesem enormen moralischen Druck sollten 

Einsatzkräfte, soweit irgendwie vermeidbar, nicht ausgesetzt werden, die psychischen Anforderungen an die 

Tätigkeit sind auch so schon groß genug. Die Unterschreitung dieser Mindestausrückstärke ist bei Brandeinsätzen 

nicht zu verantworten. 

Aus diesem Grunde sind die Ausrückzeiten von der Feuerwache aus sehr unterschiedlich und wesentlich davon 

abhängig, wie viele Einsatzkräfte sich beim Alarm bereits in der Wache aufhalten und wie sich die allgemeine 

Verkehrssituation auf die Anfahrt zum Feuerwehrhaus auswirkt.  

Bei den Ortsfeuerwehren sind keine Mindestausrückstärken festgelegt. Großfahrzeuge sollten aber für Fahrten 

unter Einsatzbedingungen mindestens mit 2 Personen besetzt sein, um z.B. während der Fahrt 

Kommunikationsmittel sicher bedienen zu können oder beim Rückwärtsfahren einen Einweiser zu haben.  

 

5ƛŜ aƛƴŘŜǎǘǎǘŅǊƪŜ ŦǸǊ 9ƛƴǎŀǘȊŦŀƘǊǘŜƴ Ƴƛǘ DǊƻǖŦŀƘǊȊŜǳƎŜƴ ǿƛǊŘ ŀǳŦ мκм ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘ 

 

Es ist durchaus sinnvoll, den Außenstandorten zusätzlich ein kleineres Einsatzfahrzeug (z.B. MTF/MZF) 

zuzuweisen. Damit kann das Löschfahrzeug schon ausrücken, auch wenn noch nicht alle auf der Anfahrt 

befindlichen Einsatzkräfte im Feuerwehrhaus eingetroffen sind (entsprechende Rückmeldungen können 

beispielsweise auf einer Whats-App-Gruppe basieren). Damit wird die Ausrückzeit des Löschfahrzeuges verkürzt 

und gleichzeitig die weiter entfernt wohnenden Feuerwehrmitglieder nicht demotiviert, weil sie immer noch die 

Möglichkeit haben am Einsatzgeschehen teilzunehmen. 

 

мΦоΦнΦ 9ƛƴǘǊŜŦŦȊŜƛǘŜƴ ǘŀƪǘƛǎŎƘŜǊ 9ƛƴƘŜƛǘŜƴ 

Die Eintreffzeit ist von vielfältigen Faktoren abhängig, die zum großen Teil von der Feuerwehr nicht oder nur sehr 

schwer beeinflussbar sind. Gerade deshalb ist es besonders wichtig, die beeinflussbaren Faktoren möglichst zu 

optimieren. Die Einhaltung der in der Feuerwehrverordnung vorgegebenen Eintreffzeiten sind ein wesentliches 

Qualitätsmerkmal für die Effizienz des abwehrenden Brandschutzes. 

Die vorgegebenen Eintreffzeiten gelten für alle zeitkritischen Einsätze (bei denen Sonder- und Wegerechte in 

Anspruch genommen werden). Um eine möglichst breite Datenbasis zu erhalten, wurden deshalb alle 

dahingehend relevanten Einsatzstichworte nach dem Kriterium „Eintreffen mindestens einer Staffel mit 4 

Atemschutzgeräteträgern“ ausgewertet.  

In dem betrachteten Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2023 sind fünf Alarmierungen nach Stichwort B2 08 

(Wohnungsbrand) und zwei nach Stichwort B3 01 (Gebäudebrand) erfolgt. Nach dem Stichwort B2 09 

(Wohnungsbrand mit Menschenrettung), auch als kritischer Wohnungsbrand beschrieben, wurde nicht alarmiert. 

Deshalb ist eine seriöse Auswertung dahingehend nicht möglich. 
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Aus den nachfolgenden Grafiken sind die Eintreffzeiten (gerechnet ab Alarmierung) für zeitkritische Einsätze aus 

den Jahren 2022 und 2023, getrennt nach Ausrückebereichen, ersichtlich.  

Im Betrachtungszeitraum sind für den Ausrückbereich 1 insgesamt 26 Einsätze auf den Bundesautobahnen 

angefallen. Diese wurden wegen deren Besonderheiten bei den Anfahrten (Staubildung, Lage der Auffahrten etc.) 

in der Auswertung nicht berücksichtigt. Die Einhaltung der Einsatzgrundzeit wird dort nur in den seltensten Fällen 

überhaupt möglich sein.  

Im Jahr 2022 wurden 45 Einsätze (davon 26 mit dem Stichwort B2 07 – Brandmeldeanlage) und 2023 38 Einsätze 

(17 mit Stichwort B2 07) ausgewertet. Die Zahl der BMA-Alarme, die sich zum überwiegenden Teil als Fehlalarme 

entpuppen, erscheint ungewöhnlich hoch. Hier könnte eine Ursachenforschung eventuell etwas Abhilfe schaffen 

um nicht wichtige Ressourcen unnötig zu binden. Ebenso schwindet mit der hohen Anzahl der Fehlalarme 

eventuell auch die Motivation der ehrenamtlichen Einsatzkräfte (und das Verständnis bei den 

Familienangehörigen), um bei entsprechendem Einsatzstichwort ihre Privatsphäre zu verlassen.  
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.ƛƭŘ мнΥ ƴƻǊƳƛŜǊǘŜ 9ǊǊŜƛŎƘǳƴƎǎƎǊŀŘŜ нлннκно ƎŜǎŀƳǘ 

 

Der Erreichungsgrad innerhalb der 10-Minutengrenze liegt bei knapp 70 % aller zeitkritischen Einsätze, die 

angestrebten 90 % werden erst 2 Minuten später erreicht. Bei 9 Einsätzen wurde die Zielvorgabe mit maximal 30 

Sekunden Verzögerung erreicht. Unter deren Berücksichtigung liegt der Zielerreichungsgrad bei guten aber nicht 

ausreichenden 80,6 %. 

Auch im Vergleich der Eintreffzeiten an Wochentagen (06.00 – 18.00 Uhr) und an Wochenenden/Nachts ist, wie 

aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich, kein signifikanter Unterschied feststellbar. 
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Im Betrachtungszeitraum sind im Ausrückbereich 2 lediglich neun für die Auswertung relevante Einsätze an- 

gefallen, um eine annähernd aussagekräftige Datenbasis zu erhalten wurden beide Jahre zusammengefasst. 

 

 

.ƛƭŘ мпΥ 9ƛƴǘǊŜŦŦȊŜƛǘŜƴ ƛƴ ŀōǎƻƭǳǘŜƴ ½ŀƘƭŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ !ǳǎǊǸŎƪōŜǊŜƛŎƘ н 

 

Der Zielerreichungsgrad liegt rechnerisch bei 89 % und ist damit nicht zu optimieren. Der zeitliche „Ausreißer“ 

resultiert aus einem Flächenbrand mit unklarer Ortsangabe und Zuwegung  
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Um eine möglichst aussagekräftige statistische Auswertung zu erhalten wurden auch im Ausrückbereich 3 die 

relevanten zeitkritischen Einsätze im gesamten Betrachtungszeitraum (22 Einsätze) zusammengefasst. 

 

.ƛƭŘ мсΥ 9ƛƴǘǊŜŦŦȊŜƛǘŜƴ ƛƴ ŀōǎƻƭǳǘŜƴ ½ŀƘƭŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ !ǳǎǊǸŎƪōŜǊŜƛŎƘ о 

Der zeitliche Ausreißer ist ein Paralleleinsatz bei einem Verkehrsunfall auf der BAB.  

 

.ƛƭŘ мтΥ ƴƻǊƳƛŜǊǘŜ 9ƛƴǘǊŜŦŦȊŜƛǘŜƴ ƛƴ ƛƳ !ǳǎǊǸŎƪōŜǊŜƛŎƘ о 

Der Zielerreichungsgrad liegt im Ausrückbereich 3 nur bei 63,6 %, die 90 %-Marke wird erst nach ca. 13 Minuten 

erreicht. Auch hier ergeben sich keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf Tag-/Nacht oder Wochen-

endeinsätze. 
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мΦоΦоΦ 9ǊǊŜƛŎƘǳƴƎǎƎǊŀŘŜ 

Der Erreichungsgrad beschreibt die prozentuale Erfüllung rechtlicher Vorgaben. Betrachtet werden die 

momentan noch rechtlich verbindliche Einsatzgrundzeit (8 Minuten) und deren angestrebte Anhebung auf 10 

Minuten bei zeitkritischen Einsätzen. 
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.ƛƭŘ мфΥ 9ǊǊŜƛŎƘǳƴƎǎƎǊŀŘ ŀƴ ²ƻŎƘŜƴŜƴŘŜƴκCŜƛŜǊǘŀƎŜƴ ǳƴŘ bŀŎƘǘǎ нлннκнлно 

Für den Ausrückbereich 2 kann aufgrund der sehr wenigen relevanten Einsätzen keine belastbare Aussage 

getroffen werden. Es sind nur geringfügige Unterschiede gegenüber der Gesamtaufstellung feststellbar. 
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Wider Erwarten sind die Erreichungsgrade in diesen Zeiten (WE/Nacht) sogar etwas geringer als zu den üblichen 

Arbeitszeiten (Wochentage zwischen 06.00 und 18.0 Uhr). Es sind keine signifikanten Unterschiede zwischen 

Tag/Nacht bzw. Wochenende/Feiertage festzustellen. Die Abweichungen bewegen sich innerhalb der 

statistischen Schwankungsbreiten. 

Im Ausrückbereich 2 genügt der Erreichungsgrad den rechtlichen Anforderungen. Im Ausrückbereich 1 mit den 

meisten Einsätzen liegt der Erreichungsgrad (wenn man die geringfügigen Zeitüberschreitungen herausnimmt) 

immerhin bei 80,6 %, aber noch 10 % unter dem Sollwert.  

Der schlechteste Erreichungsgrad von 63,6 % ergibt sich im Ausrückbereich 3, die erforderlichen 90 % werden 

dort erst nach etwas mehr als 12 Minuten erreicht. Hier sind Maßnahmen erforderlich um den Erreichungsgrad 

deutlich zu verbessern. 

In den nachfolgenden Grafiken wird die georeferenzierte Verteilung der zeitkritischen Einsätze unter Betrachtung 

der Eintreffzeiten dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                < 8 Minuten                   8 – 10 Minuten                  > 10 Minuten 

 

.ƛƭŘ нлΥ DŜƻǊŜŦŜǊŜƴȊƛŜǊǘŜ 9ƛƴǘǊŜŦŦȊŜƛǘŜƴ ƛƳ !ǳǎǊǸŎƪōŜǊŜƛŎƘ м 

In Abhängigkeit von der Ausrückzeit kann das Gebiet im Ausrückbereich 1 abgedeckt werden. Diese hat einen 

sehr großen Einfluss, selbst Einsatzstellen in unmittelbarer Nähe zur Feuerwache können teilweise nicht in der 

Einsatzgrundzeit erreicht werden, weil das Einsatzfahrzeug warten muss bis die Staffelstärke erreicht ist. 
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Auch im Ausrückbereich 3 wird deutlich (insbesondere im Ortsbereich von Nauort), dass die Hauptursache für 

das Nichterreichen der Einsatzgrundzeit die Ausrückzeit und nicht die reine Fahrzeit ist.  

Die Zusammenlegung der Ortsfeuerwehren von Alsbach, Sessenbach und Wirscheid wird voraussichtlich die 

Situation im Ortsbereich von Nauort nicht signifikant verbessern können. 

Auf jeden Fall ist der Ausrückbereich 3 zwei Jahre nach erfolgter Fusion nochmal in Bezug auf die Eintreffzeiten 

zu untersuchen. 
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нΦwƛǎƛƪƻŀƴŀƭȅǎŜ 

Die grundsätzliche Zuordnung in Risikoklassen kann aus dem § 3 FwVO und der dazugehörigen Anlage 1 abgeleitet 

werden (!ƴƭŀƎŜ п).  Demnach erfolgt für jeden Ausrückbereich eine Klassifizierung für: 

- Brandgefahren B 1 bis B 5 

- Technische Gefahren und Gefahren durch Naturereignisse T 1 bis T5 

- Gefahren durch Gefahrstoffe einschließlich radioaktive Stoffe ABC 1 bis ABC 5 

- Gefahren auf und in Gewässern sowie durch Gewässer W1 bis W 5 

Das Verbandsgemeindegebiet ist naturgemäß nicht homogen und damit sind die Gefahrenpotentiale 

ungleichmäßig verteilt. Die FwVO bietet die Möglichkeit entsprechend Ausrückebereiche zu bilden und diese 

gesondert zu klassifizieren. Damit entfällt oft auch die Verpflichtung, in abgelegenen, ländlich strukturierten 

Bereichen mit überwiegender Wohnbebauung Einsatzmittel (und entsprechend Personal) vorzuhalten, welche 

dort eigentlich nicht notwendig sind. 

Deshalb ist diese differenzierte Zuordnung schon alleine aus monetären Gründen absolut sinnvoll.  

Die Zuordnung zu den einzelnen Risikoklassen erfolgt durch die Gemeinde im Zuge der kommunalen 

Selbstverwaltung. Durch Beschluss des VG-Rates vom 05.12.2016 wurden folgende Risikoklassen verbindlich 

festgelegt: 

 

- wŀƴǎōŀŎƘπ.ŀǳƳōŀŎƘ   . пΣ ¢ пΣ !./ оΣ ² н 

- bŀǳƻǊǘ        . нΣ ¢ нΣ !./ мΣ ² м 

- !ƭǎōŀŎƘ                                   . мΣ ¢ мΣ !./ мΣ ² м 

- .ǊŜƛǘŜƴŀǳ                               . мΣ ¢ мΣ !./ мΣ ² м  

- /ŀŀƴ                                                      . мΣ ¢ мΣ !./ мΣ ² м 

- 5ŜŜǎŜƴ                                                  . мΣ ¢ мΣ !./ мΣ ² м 

- IǳƴŘǎŘƻǊŦ                                 . мΣ ¢ мΣ !./ мΣ ² м 

- hōŜǊƘŀƛŘ                                              . мΣ ¢ мΣ !./ мΣ ² м 

- {ŜǎǎŜƴōŀŎƘ                                          . мΣ ¢ мΣ !./ мΣ ² м 

- ²ƛǊǎŎƘŜƛŘ                                             . мΣ ¢ мΣ !./ мΣ ² м 

- ²ƛǘǘƎŜǊǘ                                                . мΣ ¢ мΣ !./ мΣ ² м 

 

 

нΦмΦ .ǊŀƴŘƎŜŦŀƘǊŜƴ 

B 4 

Gebäude mit Rettungshöhen über 18 m, Krankenhäuser, Messehallen, Einkaufszentren über 10.000 m²  Geschossfläche, 

Wohn-, Büro-, Geschäftshochhäuser, Großwerkstätten mit besonderen Gefahren, große Industrieanlagen, großer 

Durchgangsverkehr 

 

B 3 

Gebäude mit Rettungshöhen bis 18 m, Einrichtungen im Sinne der §§ 4 und 5 des Landesgesetzes über Wohnformen und 

Teilhabe, Verkaufsstätten, gewerblich genutzte bauliche Anlagen über 1.500 m² Geschossfläche, normaler Durchgangsverkehr 
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Für das Gebiet der Stadt Ransbach-Baumbach ist abzuwägen, ob die Einordnung in die Risikoklasse 4 erforderlich 

ist, oder ob die kalte Gefahrenlage noch der Risikoklasse 3 entspricht. 

In die Gesamtbetrachtung fließen der aktuelle Bestand an Wohngebäuden, die zur Menschenrettung 

erforderlichen Gerätschaften und die vorhandenen Gewerbe- und Industriebetriebe mit ihren speziellen 

Gefährdungen ein. Aus den Hochzeiten der Töpfer- und Keramikindustrie stammen noch einige, auch 

ausgedehnte Bauwerke, die den heutigen Anforderungen an Brand- und Arbeitsschutz nicht mehr entsprechen. 

Diese werden zudem meistens nicht mehr gemäß ihrem ursprünglichen Zweck genutzt, sind teilweise parzelliert 

und bedingen dadurch ein erhöhtes Gefahrenpotential. Dieses kann zudem von der örtlichen Feuerwehr nur 

vermutet aber nicht gesichert beschrieben werden. 

Insgesamt erscheint die Einstufung in die Risikoklasse 3 nicht der summierten Gefährdungslage zu entsprechen 

und damit ist die Einstufung des Stadtgebietes in die Risikoklasse 4 gerechtfertigt. 

 

. н 

Gebäude mit Rettungshöhen bis 12 m, gewerblich genutzte bauliche Anlagen (Werkstätten über 300 m² Geschossfläche, 

Lagerplätze über 1.500 m², Beherbergungsbetriebe mit mehr als 12 Betten), geringer Durchgangsverkehr, ausgedehnte 

Wälder 

 

Diese Kriterien werden in der Ortsgemeinde Nauort erfüllt, weshalb der Ortsbereich entsprechend eingeordnet 

wird. Dort sind wenige Betriebe/Gebäude mit erhöhten Risiken ausgewiesen. 

 

. м 

Gebäude mit Rettungshöhen bis 8 m, landwirtschaftliche Anwesen einschließlich Aussiedlerhöfe, Kleingartensiedlungen, 

Wochenendhaussiedlungen, Campingplätze, Ortsverkehr 

 

Diese geringste Gefährdungsstufe wird in den sehr ländlich strukturierten Ortsgemeinden Alsbach, Breitenau, 

Caan, Deesen, Hundsdorf, Oberhaid, Sessenbach, Wirscheid und Wittgert erreicht. 

 

 

нΦнΦ ¢ŜŎƘƴƛǎŎƘŜ DŜŦŀƘǊŜƴ ǳƴŘ DŜŦŀƘǊŜƴ ŘǳǊŎƘ bŀǘǳǊŜǊŜƛƎƴƛǎǎŜ 

Die in der FwVO angegebenen Beispiele sind mit den Formulierungen für Brandrisiken identisch, deshalb ergibt 

sich hier – bis auf die Autobahnabschnitte – keine unterschiedliche Zuordnung. 

 

нΦоΦ DŜŦŀƘǊŜƴ ŘǳǊŎƘ DŜŦŀƘǊǎǘƻŦŦŜΣ ŜƛƴǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ ǊŀŘƛƻŀƪǘƛǾŜǊ {ǘƻŦŦŜ ό!./πDŜŦŀƘǊŜƴύ 

ABC 4 

Betriebsbereiche, die den erweiterten Pflichten der Störfallverordnung unterliegen, Bereiche mit A- und B-Gefahrstoffen, die 

gemäß Gefahrstoffkonzept Rheinland-Pfalz in der Gefahrengruppe III eingestuft sind, großer Durchgangsverkehr 

 

Im Gebiet der VG sind keine Betriebe mit dieser erhöhten Gefährdungsstufe angesiedelt, es sind auch in der 

näheren Zukunft keine derartigen Neuansiedlungen zu erwarten. 
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ABC 3 

Betriebsbereiche, die den Grundpflichten der Störfallverordnung unterliegen, Bereiche mit A- und B-Gefahrstoffen, die gemäß 

Gefahrstoffkonzept Rheinland-Pfalz in der Gefahrengruppe II eingestuft sind, normaler Durchgangsverkehr 

Diese Definition trifft im Wesentlichen auf die Industriegebiete in der Stadt Ransbach-Baumbach zu, auch die 

Gefährdungen durch die Zuständigkeit auf den Bundesautobahnen sind dabei inkludiert. 

 

ABC 2 

Betriebsbereiche in denen Gefahrstoffe verwendet und vertrieben werden und die nicht der Störfallverordnung in der Fassung 

vom 08. Juni 2005 unterliegen, Bereiche mit A- und B-Gefahrstoffen, die gemäß Gefahrstoffkonzept Rheinland-Pfalz in der 

Gefahrengrupp I eingestuft sind, geringer Durchgangsverkehr 

 

ABC 1 

Keine besondere Gefährdung, Ortsverkehr, keine Anlagen mit radioaktiven Stoffen 

Diese Risikoklasse trifft auf die Ortsgemeinden Nauort, Alsbach, Breitenau, Caan, Deesen, Hundsdorf, Oberhaid, 

Sessenbach, Wirscheid und Wittgert zu. Dort bestehen keine besonderen Gefährdungen durch Gefahrstoffe. 

 

нΦпΦ DŜŦŀƘǊŜƴ ŀǳŦ ǳƴŘ ƛƴ DŜǿŅǎǎŜǊƴ 

² н  

Stehende Gewässer (Kiesgruben und Seen), Gewässer mit Sport- und Freizeitschifffahrt ohne Motorantrieb  

Größere stehende Gewässer sind nur in der Ortslage von Ransbach-Baumbach zu finden. Der Erlenhofsee, 

bedingt durch seine ungewöhnliche Gewässertiefe von ca. 30 m und die damit einhergehende besondere 

Gefährlichkeit, rechtfertigt die Einstufung in die Risikoklasse W 2. 

² м  

Kleine Gewässer sowie stehende und fließende Gewässer, bei denen Einsätze mit persönlicher Schutzausrüstung abgearbeitet 

werden können 

Diese Klassifizierung trifft auf alle anderen Ortsgemeinden innerhalb der Verbandsgemeinde zu. 

 

нΦрΦ ½ǳƻǊŘƴǳƴƎ ŘŜǊ wƛǎƛƪƻƪƭŀǎǎŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ hǊǘǎƎŜƳŜƛƴŘŜƴ 

Die bisherige Zuordnung zu den Risikoklassen kann unverändert bleiben und wie folgt beschlossen werden: 

- wŀƴǎōŀŎƘπ.ŀǳƳōŀŎƘ   . пΣ ¢ пΣ !./ оΣ ² н 

- bŀǳƻǊǘ        . нΣ ¢ нΣ !./ мΣ ² м 

- !ƭǎōŀŎƘ                                   . мΣ ¢ мΣ !./ мΣ ² м 

- .ǊŜƛǘŜƴŀǳ                               . мΣ ¢ мΣ !./ мΣ ² м  

- /ŀŀƴ                                                      . мΣ ¢ мΣ !./ мΣ ² м 

- 5ŜŜǎŜƴ                                                  . мΣ ¢ мΣ !./ мΣ ² м 

- IǳƴŘǎŘƻǊŦ                                 . мΣ ¢ мΣ !./ мΣ ² м 

- hōŜǊƘŀƛŘ                                              . мΣ ¢ мΣ !./ мΣ ² м 

- {ŜǎǎŜƴōŀŎƘ                                          . мΣ ¢ мΣ !./ мΣ ² м 

- ²ƛǊǎŎƘŜƛŘ                                             . мΣ ¢ мΣ !./ мΣ ² м 

- ²ƛǘǘƎŜǊǘ                                                . мΣ ¢ мΣ !./ мΣ ² м 
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оΦ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎ ŘŜǊ {ŎƘǳǘȊȊƛŜƭŜ 

Die wesentlichen Qualitätskriterien für die Bewältigung von Schadenereignissen sind  

- Hilfsfrist 

- Funktionsstärke 

- Einsatzmittel 

- Zielerreichungsgrad 

Neben den rechtlichen Vorgaben sind dabei Hinweise und Erfahrungswerte aus der Praxis ebenfalls zu 

berücksichtigen. 

 

оΦлΦмΦ DǊǳƴŘƭŀƎŜ CŜǳŜǊǿŜƘǊǾŜǊƻǊŘƴǳƴƎ 

Die Feuerwehrverordnung bildet den rechtlichen Rahmen für die Ausrüstung und Leistungsfähigkeit einer 

Feuerwehr. Gem. § 1 Abs. 1 FwVO ist die Gemeindefeuerwehr so aufzustellen, dass in der Regel zu jeder Zeit und 

an jedem an einer öffentlichen Straße gelegenen Ort ihres Zuständigkeitsbereiches innerhalb der 

Einsatzgrundzeit wirksame Hilfe einleiten kann. Die Einsatzgrundzeit beginnt mit dem Ende der Alarmierung und 

endet mit dem Eintreffen an der Einsatzstelle. Sie beträgt momentan 8 Minuten, es ist propagiertes Ziel des 

Innenministeriums eine Anhebung auf 10 Minuten durchzuführen.  

Die FwVO trifft eine Aussage darüber, welche Fahrzeuge in der Einsatzgrundzeit am Schadensort eintreffen 

müssen, nicht aber über deren personelle Besetzung. 

Lediglich für die Stufe 1 der Risikoklasse 1 wird gefordert, dass mindestens 4 frei tragbare Isoliergeräte 

(Pressluftatmer) eingesetzt werden können. Dies setzt neben den entsprechenden Geräten auch 4 

Atemschutzgeräteträger voraus. Daraus ergibt sich als geringstmögliche Personalstärke für Einsätze in der 

Gefahrenabwehr die Staffel (1/5). 

Die Einsatzmittel der Stufe 1 werden nach 15 Minuten und nach 25 Minuten in Abhängigkeit der Risikoklasse 

ergänzt. 

 

оΦлΦн DǊǳƴŘƭŀƎŜ !D.C  

Die Definition von Schutzzielen orientiert sich an dem zur Bewältigung eines Schadenszenarios erforderlichen 

Maß an Personal und Material. Die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in Deutschland (AGBF) 

hat hier bereits 1998 beispielhaft das Schadenereignis „kritischer Wohnungsbrand“ beschrieben. Hier wird von 

einem Wohnungsbrand im Obergeschoß eines mehrgeschossigen Gebäudes und einer damit verbunden Rettung 

von Menschen über Leitern und den Treppenraum ausgegangen.  

Die für die Schadensbewältigung erforderlichen Einsatzmittel und Funktionen sind auch für den „kritischen 

Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen“ ausreichend, der deshalb nicht mehr gesondert betrachtet werden 

muss. 

Seitdem haben sich diese Qualitätskriterien durch ihre Anwendung für zahlreiche Bedarfsplanungen und ihre 

Berücksichtigung in der Rechtsprechung als technischer Standard etabliert. 

Innerhalb der ersten Eintreffzeit (8 Minuten) sollen 10 Funktionen am Einsatzort primär für die Menschenrettung 

zur Verfügung stehen, nach weiteren 5 Minuten werden diese durch eine Staffel (1/5 = 6) ergänzt, um dann auch 

Maßnahmen der Brandbekämpfung durchführen zu können. 
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- ELW 1  (1/1/-) Zugführer leitet den Einsatz, Führungsgehilfe stellt Kontakt mit FEZ 

- HLF      (-/1/5) Angriffstrupp Menschenrettung über Treppe, Wassertrupp ist Sicherungstrupp 

- DLK      (-/-/2) Menschenrettung über Leiter 

- 9ǊƎŅƴȊǳƴƎ ƴŀŎƘ р aƛƴǳǘŜƴ 

- (H)LF    (-/1/5) Brandbekämpfung im Innenangriff 

 

 

.ƛƭŘ ноΥ ¢ȅǇƛǎŎƘŜ !ǳŦƎŀōŜƴǾŜǊǘŜƛƭǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ ŜǊǎǘŜƴ мл CǳƴƪǘƛƻƴŜƴ ōŜƛƳ ƪǊƛǘƛǎŎƘŜƴ ²ƻƘƴǳƴƎǎōǊŀƴŘ 

 

 

.ƛƭŘ нпΥ  ¢ȅǇƛǎŎƘŜ !ǳŦƎŀōŜƴǾŜǊǘŜƛƭǳƴƎ ŦǸǊ мс CǳƴƪǘƛƻƴŜƴ ƴŀŎƘ мр aƛƴǳǘŜƴ 
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Insbesondere bei „kleineren“ Szenarien können bezüglich der Einsatzmittel und den Einsatzfunktionen Abstriche 

verantwortet werden.  Bei Einsätzen der Gefahrenabwehr ist es in der überwiegenden Zahl der Fälle notwendig 

umluftunabhängigen Atemschutz einzusetzen. Dazu muss an der Einsatzstelle innerhalb der Einsatzgrundzeit 

mindestens eine Staffel mit 4 Atemschutzgeräteträgern zur Verfügung stehen.  

Staffelführer leitet den Einsatz, Maschinist bedient die Pumpe, Angriffstrupp unter Atemschutz, Wassertrupp als 

Sicherungstrupp. 

Ist also die Eintrittswahrscheinlichkeit eines kritischen Wohnungsbrandes z.B. aufgrund eingeschossiger 

Bebauung deutlich abgesenkt, kann auch die Anzahl der ersteintreffenden Funktionen bis auf Staffelstärke 

reduziert werden. 

 

.ƛƭŘ нрΥ ¢ȅǇƛǎŎƘŜ !ǳŦƎŀōŜƴǾŜǊǘŜƛƭǳƴƎ {ǘŀŦŦŜƭŜƛƴǎŀǘȊΥ 9ƛƴƭŜƛǘǳƴƎ ŘŜǊ .ǊŀƴŘōŜƪŅƳǇŦǳƴƎ 

 

 

.ƛƭŘ нсΥ ƻŘŜǊ ȊǳǊ 9ƛƴƭŜƛǘǳƴƎ ŘŜǊ aŜƴǎŎƘŜƴǊŜǘǘǳƴƎ 
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Mit dieser Einsatzstärke kann entweder die Menschenrettung oder die Brandbekämpfung eingeleitet werden, 

eine parallele Durchführung ist nicht möglich.  

Dies bedeutet, dass die Staffel (1/5) die kleinstmögliche Reaktion auf ein Schadensereignis sein muss und stellt 

damit das Minimalschutzziel dar. Diese Ansicht wird durch das zuständige Innenministerium ebenfalls geteilt (vgl. 

„Qualifikation des ersten Abmarsches für das Szenario Wohnungsbrand“ aus 12/2015). 

 

оΦмΦ IƛƭŦǎŦǊƛǎǘ 

Die Hilfsfrist definiert sich ursächlich aus der ORBIT-Studie. Dort wurde u.a. untersucht, wie lange ein Mensch im 

Brandrauch überleben kann. Die Erträglichkeitsgrenze liegt bei 13 Minuten, die Reanimationsgrenze bei 17 

Minuten. In dieser Zeit muss die Menschenrettung abgeschlossen sein und die medizinische Behandlung 

beginnen. Daraus resultierten folgende Annahmen: 

- 3,5 Minuten von Brandentstehung bis Brandentdeckung 

- 1,5 Minuten Gesprächs- und Dispositionszeit 

- 8 Minuten Ausrücke- und Anfahrtszeit 

- 4 Minuten für die Menschenrettung 

Die Zeit bis zur Brandentdeckung und die Dispositionszeit sind von den örtlichen Feuerwehren nicht zu 

beeinflussen. Die in Rheinland-Pfalz eingeführte Rauchmelderpflicht auch im privaten Bereich und der 

landesweite Aufbau Integrierter Leitstellen sind aber dazu geeignet diese Zeiten signifikant zu verkürzen. Damit 

ergibt sich theoretisch dann die Möglichkeit, längere Anfahrzeiten zuzulassen ohne das Schutzniveau für die 

Bevölkerung zu verschlechtern. 

Grundsätzlich ist es aber unstrittig, dass die kürzest mögliche Eintreffzeit immer die Beste ist. 

Die Projektarbeitsgruppe „Zukunftsfähige Feuerwehrstrukturen in Rheinland-Pfalz“ hat bereits 2013 einstimmig 

beschlossen, die Einsatzgrundzeit von 8 auf 10 Minuten zu erhöhen, wenn der Aufbau von Integrierten Leitstellen 

in Rheinland-Pfalz abgeschlossen sein wird. Deshalb wird auch im „Zukunftspapier des 

Landesfeuerwehrverbandes RLP für den flächendeckenden Brandschutz in Rheinland-Pfalz“ angeregt, die 

Hilfsfrist von 8 auf 10 Minuten anzuheben. Diese Hilfsfrist beinhaltet nach Definition die Ausrücke- und 

Anfahrzeit. Eine Umsetzung in gültiges Recht ist aber bis zum heutigen Datum nicht erfolgt. 

Es ist natürlich schwierig von gültigen landesrechtlichen Vorgaben abzuweichen, auch wenn für die Zukunft eine 

Änderung zu mindestens sehr wahrscheinlich ist. Es macht aber auch keinen Sinn z.B. Standorte von 

Feuerwehreinheiten zu verdichten, die bei Betrachtung der 10-Minuten-Grenze nicht erforderlich wären. 

 

оΦнΦ CǳƴƪǘƛƻƴǎǎǘŅǊƪŜ 

Selbst für kleinere Schadensereignisse ist die notwendige Mindestfunktionsstärke die Staffel (1/5 = 6). Dies ergibt 

sich zum einen aus der FwVO und zum anderen aus einsatztaktischen Erwägungen. 

Unstrittig sind für die Bewältigung des Szenarios „kritischer Wohnungsbrandes“ 16 Funktionen erforderlich, hier 

steht lediglich die zeitliche Abfolge des Eintreffens an der Einsatzstelle zu Diskussion. 
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оΦоΦ 9ƛƴǎŀǘȊƳƛǘǘŜƭ 

Die als erstes an der Einsatzstelle eintreffende Einheit muss dazu in der Lage sein eine Brandbekämpfung im 

Innenangriff oder eine Menschenrettung über Leitern durchführen zu können. 

Dazu ist als Minimalstandard ein wasserführendes Fahrzeug mit mind. 1.000 l Löschmittelvorrat, 4 

umluftunabhängigen Atemschutzgeräten, eine 4-teilige Steckleiter, Material für einfache technische Hilfeleistung 

und Verkehrsabsicherung notwendig. Diese Anforderung lässt sich in der Regel mit einem MLF realisieren. Das 

Ergebnis korrespondiert mit der Anforderung der FwVO für die Gefahrenklasse B 2. Stehen weniger als 1.000 l 

Löschmittelvorrat zur Verfügung, ist vor Einleitung des Innenangriffs eine gesicherte Löschwasserversorgung 

aufzubauen, was zu einer zusätzlichen Zeitverzögerung führt. 

Gegenüberstellung Einsatzmittel nach 15 Minuten AGBF vs Anforderung B3 und B4 nach FwVO 

YǊƛǘƛǎŎƘŜǊ ²ƻƘƴǳƴƎǎōǊŀƴŘ !D.C Cǿ±h . о Cǿ±h . п 

HLF HLF HLF 

DLK 23/12 DLK 18/12 DLK 23/12 

ELW 1 ELW 1 ELW 1 

(H)LF nach 13 Minuten MLF nach 15 Minuten TLF 3000 (oder TLF 4000) 

 MLF nach 15 Minuten HLF nach 15 Minuten 

  TLF 3000 nach 15 Minuten 

 

Bei den ersteintreffenden Fahrzeugen unterscheiden sich die Anforderungen der AGBF-Empfehlung und der 

FwVO nur in der Risikoklasse B 4, wo zusätzlich noch ein TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug mit 3.000 l Wasser) 

gefordert wird.  

Im innerstädtischen Bereich von Ransbach-Baumbach, und nur dort, erfolgt eine Einordnung in die Risikoklasse 

B 4, es ist aber durchweg von einer gesicherten Wasserversorgung aus dem öffentlichen Hydrantennetz 

auszugehen. Deshalb erscheint das TLF 3000 in der Anfangsphase des Einsatzgeschehens nicht unbedingt 

erforderlich zu sein.  Trotzdem ist schon aus Gründen der Personalverfügbarkeit an der Einsatzstelle das Eintreffen 

innerhalb der Einsatzgrundzeit auf jeden Fall anzustreben.  

In beiden Risikoklassen muss also bei entsprechenden Alarmstichworten innerhalb der Einsatzgrundzeit eine 

Gruppe zur Verfügung stehen. Dies bedeutet, dass auch selbst eine Abstufung in die Risikoklasse 3 keinen Einfluss 

auf den Erreichungsgrad hätte. 

 

оΦпΦ ½ƛŜƭŜǊǊŜƛŎƘǳƴƎǎƎǊŀŘ 

Sowohl die AGBF-Empfehlung, als auch die FwVO gehen davon aus, dass ab einem tatsächlichen 

Zielerreichungsgrad von 90 % die planerischen Vorgaben erfüllt sind. Dies bedeutet, dass in der Theorie 100 % 

Zielerreichung anzustreben sind, um für die nicht planbaren Einflüsse (besondere Verkehrssituationen, 

Witterungseinflüsse, Paralleleinsätze etc.) Raum zu schaffen. 

 

9ǎ ǿƛǊŘ Ŝƛƴ ǘŀǘǎŅŎƘƭƛŎƘŜǊ ½ƛŜƭŜǊǊŜƛŎƘǳƴƎǎƎǊŀŘ Ǿƻƴ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ фл ҈ ŀƴƎŜǎǘǊŜōǘ 
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оΦр ±ƻǊǎŎƘƭŀƎ {ŎƘǳǘȊȊƛŜƭŜ 

An den vorgegebenen Schutzzielen wird später auch der Zielerreichungsgrad gemessen. Sie geben vor „wieviel 

Feuerwehr“ in welcher Zeit vor Ort sein sollen. Es wird vorgeschlagen folgende Schutzziele festzulegen: 

 

{ŎƘǳǘȊȊƛŜƭ мκaƛƴƛƳŀƭǎŎƘǳǘȊȊƛŜƭ 

.Ŝƛ ƎŜǊƛƴƎŜƳ DŜŦŀƘǊŜƴǇƻǘŜƴǘƛŀƭ ƛƴ ƭŅƴŘƭƛŎƘκŘǀǊŦƭƛŎƘ ǎǘǊǳƪǘǳǊƛŜǊǘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘŜƴ ό9ƛƴƻǊŘƴǳƴƎ . мκ. нύ 

  Die Feuerwehr ist innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung mit einer Staffel (6 Funktionen) vor Ort, 

diese wird nach weiteren 5 Minuten durch 10 Funktionen ergänzt. 

 

 

{ŎƘǳǘȊȊƛŜƭ н 

.Ŝƛ DŜŦŀƘǊŜƴǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘŜƴΣ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ƛƳ ǎǘŅŘǘƛǎŎƘ ǎǘǊǳƪǘǳǊƛŜǊǘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘ ό9ƛƴƻǊŘƴǳƴƎ . оκ. пύ 

 Die Feuerwehr ist innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung mit einer Gruppe (9 Funktionen) vor Ort, 

diese wird nach weiteren 5 Minuten durch 7 Funktionen ergänzt. 

 

Gemäß der AGBF-Empfehlung wären im ersten Zugriff 10 Funktionen erforderlich, aus einsatztaktischer Sicht 

kann das aber etwas modifiziert werden, zumal die FwDV 3 keine taktische Einheit in dieser Stärke kennt. Deshalb 

wird dort die Gruppe (1/8) als ausreichend erachtet. Bis zu der Ergänzung durch die nachrückende Staffel muss 

dann die Funktion „Zugführer“ spätestens eingetroffen sein. Dessen Eintreffen ist aber trotzdem innerhalb der 

Einsatzgrundzeit anzustreben. 

 

Damit werden die rechtlichen Vorgaben der FwVO vollumfänglich erfüllt und auch die Aussagen und Forderungen 

der AGBF-Empfehlung im Wesentlichen berücksichtigt. 

Es wird dabei von einer Einsatzgrundzeit von 10 Minuten ausgegangen. Dies liegt darin begründet, dass die 

Alarmierung der Feuerwehren der VG Ransbach-Baumbach bereits von einer Integrierten Leitstelle (ILS Koblenz) 

erfolgt (Begründung des Landes für die Erhöhung der Einsatzgrundzeit). 
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пΦ 9ǊƳƛǘǘƭǳƴƎ ŘŜǊ {ƻƭƭǎǘǊǳƪǘǳǊ 

пΦмΦ 9ǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘŜ {ǘŀƴŘƻǊǘŜ Ǿƻƴ CŜǳŜǊǿŜƘǊƘŅǳǎŜǊƴ ǳƴŘ CŜǳŜǊǿŀŎƘŜόƴύ 

Gem. § 1 Abs. 1 FwVO ist die Gemeindefeuerwehr so aufzustellen, dass sie in der Regel zu jeder Zeit und an jedem 

an einer öffentlichen Straße gelegenen Ort ihres Zuständigkeitsbereichs innerhalb der Einsatzgrundzeit wirksame 

Hilfe einleiten kann. Die Einsatzgrundzeit beginnt mit dem Ende der Alarmierung und endet mit dem Eintreffen 

an der Einsatzstelle. Sie beträgt momentan 8 Minuten, eine Anhebung auf 10 Minuten wird von Seiten des 

Innenministeriums in Erwägung gezogen, deshalb werden beide Zeiten betrachtet. 

 

пΦмΦмΦ ¢ƘŜƻǊŜǘƛǎŎƘŜ .ŜǘǊŀŎƘǘǳƴƎ ŘŜǊ DŜōƛŜǘǎŀōŘŜŎƪǳƴƎ  

Zunächst erfolgt eine rein schematische und theoretische Betrachtung um grundlegende Unterdeckungen und 

Problembereiche identifizieren zu können. 

Die Eignung eines Standortes ergibt sich nicht nur aus seiner verkehrstechnischen Anbindung, sondern auch aus 

der räumlichen Zuordnung der Freiwilligen Feuerwehrangehörigen, deren Wohnadressen bzw. Arbeitsstellen. 

Diese beeinflussen die Ausrückzeit wesentlich. 

Dabei werden folgende Faktoren angenommen und üblicherweise verwendet: 

Ausrückzeit hauptamtliche Kräfte: 1,5 - 2 Minuten – verbleibende Fahrzeit 6 – 6,5 Minuten (8 – 8,5 Minuten). 

Ausrückzeit freiwillige Kräfte: 4 - 5 Minuten - verbleibende Fahrzeit 3 – 4 Minuten (5 – 6 Minuten). 

Die Klammerangaben beziehen sich auf die beabsichtigte Änderung der FwVO. 

Die erreichbare Durchschnittsgeschwindigkeit und damit die mögliche Fahrstrecke ist von vielen Faktoren 

abhängig (u.a. Ausbauzustand der Straße, Verkehrslage, Uhrzeit, Topografie, Motorisierung und Gesamtgewicht 

des Fahrzeugs). 

Die nachfolgende Tabelle liefert die möglichen Radiusangaben (in Meter) für das schematische Kreismodell. Da 

die Straßenverläufe nicht geradlinig sind, errechnet sich der Radius zu 90 % der Wegstrecke. 

 

ø Geschwindigkeit m/min Radius/min 3 min 4 min 5 min 6 min 7 min 8 min 

30 km/h 500 450 1.350 1.800 2.250 2.700 3.150 3.600 

40 Km/h 670 603 1.809 2.412 3.015 3.618 4.221 4.824 

50 km/h 830 747 2.241 2.988 3.735 4.482 5.229 5.976 

60 km/h 1.000 900 2.700 3.600 4.500 5.400 6.300 7.200 

 

Bei den nachfolgenden Betrachtungen wird von der Einsatzgrundzeit 10 Minuten, einer Ausrückzeit von 5 

Minuten und folglich von 5 Minuten Fahrzeit ausgegangen. Dies liegt darin begründet, dass die Alarmierung der 

Feuerwehren der VG Ransbach-Baumbach bereits von einer Integrierten Leitstelle (ILS Monabaur) erfolgt 

(Begründung des Landes für die Erhöhung der Einsatzgrundzeit). Es wäre nicht sinnvoll, eventuelle Bedarfe zu 

ermitteln, die sich mit der beabsichtigten Änderung der FwVO als obsolet erweisen und damit womöglich 

unnötige Investitionen zur Folge hätten.  
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Da insbesondere auch die Einhaltung der Einsatzzeiten für die Stufen 2 und 3 berücksichtigt werden müssen, wird 

die Stützpunktwehr zuerst beleuchtet. Die weiteren Wehren folgen dann in alphabetischer Reihenfolge. Die 

demnächst wegen der geplanten Zusammenlegung wegfallenden Standorte in Alsbach, Sessenbach und 

Wirscheid werden zunächst nicht betrachtet. Die Wegezeitanalyse erfolgt für den geplanten neuen Standort am 

ehemaligen Sportplatz Sessenbach. 

 

пΦмΦмΦмΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊ wŀƴǎōŀŎƘπ.ŀǳƳōŀŎƘ όLƳ DŜōǸŎƪ уύ 

Die Feuerwache liegt verkehrstechnisch günstig an einer Hauptverkehrsstraße, es ergibt sich eine gute Abdeckung 

des gesamten Ortsbereichs.  

 

 

.ƛƭŘ ноΥ 9ǊǊŜƛŎƘōŀǊƪŜƛǘǎǊŀŘƛǳǎ оΣт ƪƳ ό5ǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘǎƎŜǎŎƘǿƛƴŘƛƎƪŜƛǘ рл ƪƳκƘΣ CŀƘǊȊŜƛǘ р aƛƴǳǘŜƴύ ώрϐ 

 

Der gesamte Ortsbereich von Ransbach-Baumbach kann bei einer maximalen Ausrückzeit von 5 Minuten mit 

ausreichender Wahrscheinlichkeit abgedeckt werden. Dies gilt auch für den Ortsbereich von Hundsdorf und die 

AS Ransbach-Baumbach der BAB A 3. 
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Durch die Straßenverläufe ergeben sich systembedingte Ungenauigkeiten, deshalb erfolgt noch eine 

Fahrzeitanalyse auf der Basis von Isochronen für ein Fahrzeug über 7,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Dies 

ist eine konservative Betrachtung, in der die beschleunigenden Auswirkungen der Nutzung von Sonderrechten 

nicht berücksichtigt sind. 
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Die Abdeckung der gesamten Ortsbereiche von Ransbach-Baumbach und Hundsdorf ist von dem Standort der 

Feuerwehreinheit Ransbach-Baumbach möglich.  

Innerhalb von 10 Minuten Fahrzeit (Stufe 2 gem. FwVO mit 15 Minuten Eintreffzeit) können die Ortsbereiche von 

Wirscheid, Sessenbach, Nauort und Caan nicht erreicht werden. Die Abdeckung von Oberhaid und Deesen ist nur 

partiell und unter idealen Bedingungen möglich. 

In der Stufe 3 gem. FwVO mit einer Eintreffzeit von 25 Minuten kann das gesamte Gebiet der VG Rasbach-

Baumbach erreicht werden (Bild 25). 
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пΦмΦмΦнΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊƘŀǳǎ /ŀŀƴ όIŀǳǇǘǎǘǊŀǖŜ мфύ 

 

 

.ƛƭŘ нсΥ CŜǳŜǊǿŜƘǊ /ŀŀƴΥ ƎǊǸƴ CŀƘǊȊŜƛǘ р aƛƴǳǘŜƴΣ Ǌƻǘ CŀƘǊȊŜƛǘ мл aƛƴǳǘŜƴ ώоϐ 

 

Die Ortsbereiche von Caan und Nauort können bei einer maximalen Ausrückzeit von 5 Minuten mit ausreichender 

Wahrscheinlichkeit innerhalb der Einsatzgrundzeit abgedeckt werden.  

Innerhalb von 10 Minuten Fahrzeit (Stufe 2 gem. FwVO mit 15 Minuten Eintreffzeit) können die Ortsbereiche von 

Sessenbach, Alsbach und der überwiegende Teil von Wirscheid abgedeckt werden. 
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пΦмΦмΦоΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊƘŀǳǎ IŀƛŘŜǊōŀŎƘ ό.ǊŜƛǘŜƴŀǳΣ IƛǊȊŜƴŜǊ aǸƘƭŜ нύ 
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Innerhalb der Einsatzgrundzeit können die aus der Zusammenlegung betroffenen Ortsgemeinden Breitenau, 

Deesen, Oberhaid und Wittgert abgedeckt werden.  

In der Stufe 2 sind die Ortslagen von Wirscheid, Nauort, Sessenbach, Hundsdorf und der überwiegende Teil von 

Ransbach-Baumbach erreichbar. 
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Der Ortsbereich kann innerhalb der Einsatzgrundzeit gut abgedeckt werden, der westliche Teil von Ransbach-

Baumbach ist ebenfalls erreichbar. 

In der Stufe 2 können die Gemeinden Breitenau, Deesen und Alsbach abgedeckt werden. 
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пΦмΦмΦрΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊƘŀǳǎ bŀǳƻǊǘ όbƻǊŘǎǘǊŀǖŜ рύ 

 

 

.ƛƭŘ нуΥ CŜǳŜǊǿŜƘǊ bŀǳƻǊǘΥ ƎǊǸƴ CŀƘǊȊŜƛǘ р aƛƴǳǘŜƴΣ Ǌƻǘ CŀƘǊȊŜƛǘ мл aƛƴǳǘŜƴ ώоϐ 

 

In der Einsatzgrundzeit kann die Ortslage Nauort gut abgedeckt werden, die Gemeinde Caan kann in den 

wesentlichen Teilen erreicht werden, der westliche Ortsrand von Alsbach ist noch erreichbar. 

In der Stufe 2 können zusätzlich noch die Ortslagen Sessenbach und Wirscheid abgedeckt werden, der Ortsrand 

von Breitenau liegt an der Erreichbarkeitsgrenze. 
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пΦмΦмΦсΦ CŜǳŜǊǿŜƘǊƘŀǳǎ {ŜǎǎŜƴōŀŎƘ b9¦ όŜƘŜƳŀƭƛƎŜǊ {ǇƻǊǘǇƭŀǘȊύ 

Der geplante neue Standort liegt verkehrsgünstig an der L 306, ist allerdings aus den Ortslagen kaum fußläufig zu 

erreichen. Durch die relativ zentrale Lage zwischen den Gemeinden Alsbach, Sessenbach und Wirscheid erscheint 

auch hier eine Ausrückzeit von 5 Minuten als realisierbar. 

 

 

.ƛƭŘ олΥ CŜǳŜǊǿŜƘǊ !ƭ{Ŝ²ƛΥ ƎǊǸƴ CŀƘǊȊŜƛǘ р aƛƴǳǘŜƴΣ Ǌƻǘ CŀƘǊȊŜƛǘ мл aƛƴǳǘŜƴ ώоϐ 

 

Die drei Gemeinden können innerhalb der Einsatzgrundzeit gut abgedeckt werden, die Gemeinden Nauort und 

Breitenau liegen ebenfalls innerhalb der Erreichbarkeitsgrenzen. 

Die Stufe 2 umfasst die Ortsbereiche von Deesen und Oberhaid. 
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пΦмΦнΦ .ŜǿŜǊǘǳƴƎ 

Von den vorhandenen Standorten der Feuerwehrhäuser und der Feuerwache aus ist es theoretisch möglich das 

gesamte Gebiet der Verbandsgemeinde mit Großfahrzeugen innerhalb der rechtlich vorgegebenen Zeiten zu 

erreichen. Diese Aussage basiert auf der Annahme, dass die jeweiligen Feuerwehreinheiten innerhalb von 5 

Minuten nach der Alarmierung im Status 3 (ausgerückt) sind. 

Deshalb sind keine weiteren Feuerwehrhäuser zur Abdeckung des Einsatzgebietes zwingend erforderlich, die 

beabsichtigte Zusammenlegung der Feuerwehreinheiten Alsheim, Sessenbach und Wirscheid kann an dem 

beplanten Standort „ehemaliger Sportplatz Sessenheim“ ohne Auswirkung auf die Einhaltung der geforderten 

Einsatzgrundzeiten in diesen Gemeinden erfolgen. Dabei sollte der aktuelle Fahrzeugbestand nicht vermindert 

werden, um auch später eintreffenden Feuerwehrangehörigen das Ausrücken zu ermöglichen. 

Für den neuen Standort ist eine angepasste Fahrzeugkonzeption zu erarbeiten. 

 

пΦмΦоΦ ±ŜǊŜƛƴŦŀŎƘǘŜ ǎŎƘŜƳŀǘƛǎŎƘŜ 5ŀǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǊ ƳǀƎƭƛŎƘŜƴ 9ƛƴǘǊŜŦŦȊŜƛǘŜƴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die angegeben Zeiten beziehen sich auf den Zeitpunkt der Alarmierung und beinhalten eine Ausrückzeit von 5 

Minuten. 

Vom neuen Standort „Sportplatz Sessenbach“ können in der Stufe 2 die Bereiche Haiderbach und Nauort erreicht 

werden. Damit wäre die Aufwertung zu einer „Ergänzungsfeuerwehr“ mit entsprechender Ausstattung 

(personelle Verfügbarkeit vorausgesetzt) sicher sinnvoll. 
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пΦнΦ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ŘŜǎ {ǘŀƴŘƻǊǘŜǎ {ŜǎǎŜƴōŀŎƘΣ !ƭǘŜǊ {ǇƻǊǘǇƭŀǘȊ 

Dem Standort Sessenbach kommt eine zentrale Bedeutung zu, da die Ortsbereiche von anderen Standorten nicht 

in der Einsatzgrundzeit erreichbar sind. In dem neuen Feuerwehrhaus finden die drei Ortsfeuerwehren Alsbach, 

Sessenbach und Wirscheid ein neues zu Hause. Die drei Feuerwehreinheiten werden nach Bezug des neuen 

Gebäudes fusioniert, dies bedeutet auch die Wahl eines Wehrführers für die neue Feuerwehreinheit. Nach 

Möglichkeit sollten aus jedem Ortsgebiet ein stellvertretender Wehrführer gewählt werden, damit die 

Feuerwehrmitglieder ihre (ortsspezifischen) Interessen ausreichend vertreten sehen.  

Bis dahin bleibt die alte Struktur erhalten. Das geschieht unter dem Hintergrund, dass eingesessene und 

gewohnte Strukturen im sozialen Miteinander der FF-Angehörigen nicht abrupt gestört werden sollen. Gerade 

die emotionale Bindung an den Wohn-/Heimatort ist für einige Menschen der Grund sich ehrenamtlich zu 

engagieren. Dieser wichtige Grund soll nicht plötzlich wegfallen. Dies ist momentan im Zuge der 

Mitgliederbindung sicher eine vernünftige Maßnahme, die einen „sanften“ Übergang ermöglicht. Bis dahin 

können gemeinsame Übungen und Ausbildungsveranstaltungen das persönliche Kennenlernen erleichtern. 

Zur Identifikation mit der neuen Struktur kann auch die Namensfindung beitragen, diese sollte den Bedürfnissen 

aller betroffenen Feuerwehrmitglieder möglichst Rechnung tragen und auf demokratischem Weg erfolgen.  

Das neue Feuerwehrhaus liegt außerhalb der Ortslagen der drei betroffenen Ortsgemeinden. Um dort die 

Einsatzgrundzeit einhalten zu können, ist es erforderlich, dass das erste Fahrzeug innerhalb von 5 Minuten 

möglichst in Staffelstärke ausrückt.  

Standortbedingt können aus jeder der drei Ortsgemeinden jeweils nicht alle Feuerwehrangehörigen das 

Feuerwehrhaus in 4 Minuten nach Alarmierung erreichen, aber aus allen Ortsgemeinden ist dies einzelnen 

Feuerwehrangehörigen möglich. 

Um möglichst oft das schnelle Ausrücken vom neuen Feuerwehrhaus zu ermöglichen, ist es überaus sinnvoll die 

Feuerwehrangehörigen aus allen drei Ortsgemeinden immer gleichzeitig zu alarmieren. Die ersteintreffenden 

Feuerwehrangehörigen rücken dann in einem noch festzulegenden Einsatzfahrzeug (möglichst das mit dem 

größten Einsatzwert) zur Einsatzstelle aus. Dies erfordert natürlich jetzt schon gemeinsame Ausbildungs- und 

Übungsveranstaltungen der drei Ortswehren, was über die Zeit fast zwangsläufig ein Zusammenwachsen der 

Mannschaft bedingen wird. Mit dem Baubeginn in diesem Frühjahr wird für die „Kennenlernphase“ wohl 

ungefähr ein Jahr zur Verfügung stehen. 

Auch für die später eintreffenden Feuerwehrangehörigen muss noch die Möglichkeit des Ausrückens bestehen. 

Dies muss dann aber nicht mehr zwangsläufig mit einem TSF erfolgen. Hier machen Logistikfahrzeuge oder auch 

Ergänzungsfahrzeuge für die Stufen 2 und 3 deutlich mehr Sinn. 

 

пΦоΦ 9ǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘŜ DǊǳƴŘŀǳǎǎǘŀǘǘǳƴƎ Ƴƛǘ CŀƘǊȊŜǳƎŜƴ ǳƴŘ {ƻƴŘŜǊŀǳǎǎǘŀǘǘǳƴƎ 

Es liegt in der Natur der Sache, dass Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr eine gewisse Grundzuverlässigkeit 

aufweisen müssen und möglichst wenige Ausfallzeiten auftreten dürfen. Gleichzeitig sollten sie im Wesentlichen 

dem Stand der Technik entsprechen und einen sicheren Betrieb gewährleisten. Mit zunehmendem Alter steigt 

das Risiko unkalkulierbarer Reparaturkosten und mangelnder Ersatzteilversorgung. Bei der Bedienung älterer 

Fahrzeuge sind u.U. Kenntnisse und Fähigkeiten zum Führen erforderlich (z.B. Doppelkuppeln und Zwischengas), 

die möglicherweise bei jüngeren Feuerwehrangehörigen nicht mehr vorhanden sind. Fehlende Assistenzsysteme 

(ASR, ABS) und Sicherheitseinrichtungen (Airbag, Rückfahrkamera) führen zu einem erhöhten Unfall- und 

Verletzungsrisiko und damit auch zu einem finanziellen Risiko für die Gemeinde. Ebenso dürfen 
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Umweltschutzbelange bei Fahrzeugen der öffentlichen Hand nicht völlig unberücksichtigt bleiben. 

Dieselfahrzeuge ohne Rußfilter sind nicht mehr zeitgemäß.  

Da der überwiegende Teil der Einsatzfahrer bei Freiwilligen Feuerwehren nur gelegentlich Großfahrzeuge im 

öffentlichen Straßenverkehr bewegt, sollte gerade in der Hektik einer Einsatzfahrt die gesamte Aufmerksamkeit 

des Fahrers auf dem Straßenverkehr liegen können. Dies kann in besonderem Maße durch die Ausstattung der 

Fahrzeuge mit automatisierten Schaltgetrieben oder Wandlergetrieben erreicht werden.  

Aus diesen Gründen ist es unerlässlich Nutzungszeiten für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr festzulegen. Dies 

erleichtert auch die Finanzplanung der Gemeinde und stellt die notwendige Transparenz in den politischen 

Gremien her. 

Bei Ersatz- oder Neubeschaffungen ist eine Vorlaufzeit je nach Fahrzeugtyp in der Größenordnung von 2 – 3 

Jahren bis zur Auslieferung anzusetzen, momentan mit steigender Tendenz. 

In der Regel wird die wirtschaftliche Nutzungsdauer für Feuerwehrfahrzeuge mit 15 Jahren angegeben, ab diesem 

Alter ist auch eine Bezuschussung der Ersatzbeschaffung durch das Land möglich. Erfahrungsgemäß werden 

Einsatzfahrzeuge gut und regelmäßig gepflegt und weisen durchweg geringe Fahrleistungen auf. Unter 

gleichzeitiger Berücksichtigung der eingeschränkten finanziellen Leistungskraft der Kommune scheint es 

verantwortbar, grundsätzlich eine längere Nutzungsdauer festzulegen. Im Einzelfall, z.B. bei hoher 

Beanspruchung o.ä. müssen Abweichungen aber möglich sein.  

Es wird vorgeschlagen: 

 

5ƛŜ bǳǘȊǳƴƎǎŘŀǳŜǊ ŦǸǊ 9ƛƴǎŀǘȊŦŀƘǊȊŜǳƎŜ ŀō оΣр ǘ ȊDD ǿƛǊŘ ŀǳŦ ƳŀȄƛƳŀƭ нр WŀƘǊŜ ŦŜǎǘƎŜǎŎƘǊƛŜōŜƴ 

  

 

5ƛŜ bǳǘȊǳƴƎǎŘŀǳŜǊ ŦǸǊ tƪǿ ǳƴŘ CŀƘǊȊŜǳƎŜ ōƛǎ оΣр ǘ ȊDD ǿƛǊŘ ŀǳŦ ƳŀȄƛƳŀƭ мр WŀƘǊŜ ŦŜǎǘƎŜǎŎƘǊƛŜōŜƴ 

όŀǳǎƎŜƴƻƳƳŜƴ ¢{C ƴŀŎƘ ŀƭǘŜǊ bƻǊƳ Ƴƛǘ оΣр ǘ ȊDDύ 

 

In Ausnahmefällen (z.B. sehr geringe Fahrleistung, sehr guter technischer Zustand) sind längere Laufzeiten nicht 

völlig ausgeschlossen. 

Die Nutzungsdauer von Einsatzleitfahrzeugen muss außerhalb dieser Festlegungen betrachtet werden. Diese 

Fahrzeuge dienen der Kommunikation an Einsatzstellen und zu den Führungseinrichtungen. Deshalb müssen die 

Kommunikationssysteme regelmäßig dem Stand der Technik entsprechen. Sofern eine Anpassung technisch nicht 

mehr möglich ist, bleibt nur die Neubeschaffung. 

Die nachfolgenden Tabellen vergleichen den tatsächlichen Fahrzeugbestand mit den rechtlichen Anforderungen 

und zeigt wann Ersatzbeschaffungen sinnvoll erscheinen. 
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Fahrzeug soll Fahrzeug ist Baujahr Ersatz Rechtsgrund-

lage 

Anmerkungen, Besonderheiten 

w!.! 

.пκ¢пκ!./о

²н  

    Stadt Ransbach-Baumbach 

{ǘǳŦŜ м  8 min      

ELW 1 ELW 1 2006  FwVO Anlage 2 Kommunikationstechnik veraltet 

HLF 20 HLF 20 2023  FwVO Anlage 2  

DLK 23-12 DLK 23-12 2019  FwVO Anlage 2  

TLF 3000 TLF 24/48 ** 1997  FwVO Anlage 2  

GAMS+    FwVO Anlage 2 auf HLF 20 verlastet 

RTB 1 RTB 1 2019    

      

{ǘǳŦŜ н 15 min      

HLF 10 LF 20/20 *   FwVO Anlage 2 FW Haiderbach (Breitenau)  

TLF 3000 **   FwVO Anlage 2  

RW RW 2 2000  FwVO Anlage 2  

GW-G AB GWG ***    FwVO Anlage 2 Transport mit WLF 

MZF-Dekon     FW Rennerod ca. 45 min 

      

{ǘǳŦŜ о 25 min      

MLF HLF 10   FwVO Anlage 2 FW Nauort 

DLK 23-12 DLK 23-12   FwVO Anlage 2 FW Siershahn (VG Wirges) 

SW 2000-Tr SW 2000   FwVO Anlage 2 FW Höhr-Grenzhausen (VG Höhr-G) 

GW-A AB-A  ***   FwVO Anlage 2 Transport mit WLF 

ELW 2 AB Führung   FwVO Anlage 2 FW Selters (VG Selters) 

MZF 3 MZF 3 2001    

GW-Mess Mef-G   FwVO Anlage 2 FW Höhr-Grenzhausen (Kreis WW) 

MZF-G AB-U ***    Transport mit WLF (GW-G1) 

      

{ƻƴǎǘƛƎŜ      

KdoW KdoW 2016  FüRi RLP Fahrzeug Wehrleiter 

MTF MTF 2022   Zubringer PA-Träger, Transport JF 

 KLAF 2006   Fahrzeug wird nicht ersatzbeschafft 

 

* Das LF 20/20 müsste mit hydraulischem Rettungsgerät (auch akkubetrieben) ausgestattet werden um den 

Gleichwert zu dem geforderten HLF 10 in etwa zu realisieren. 

** Das TLF 24/50 muss demnächst altersbedingt ersatzbeschafft werden. Die FwVO sieht an dieser Stelle ein TLF 

3000 vor, ein weiteres TLF 3000 soll in der Stufe 2 zur Verfügung stehen, dieses ist nicht vorhanden. 

*** Für den Transport der drei benötigten Abrollbehälter stehen nur 2 WLF zur Verfügung, dies kann zu 

einsatzrelevanten Verzögerungen führen. 
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Fahrzeug soll Fahrzeug ist Baujahr Ersatz Rechtsgrund-

lage 

Anmerkungen, Besonderheiten 

bŀǳƻǊǘ 

.нκ¢нκ!./ м 

     

      

{ǘǳŦŜ м  8 min      

MLF HLF 10   FwVO Anlage 2 Schiebleiter 

MS TH    FwVO Anlage 2 auf HLF 10 verlastet 

      

{ǘǳŦŜ н 15 min      

ELW 1 ELW 1   FwVO Anlage 2 20 Minuten aus RABA 

MLF TSF-W   FwVO Anlage 2 FW Sessenbach (NEU) 

HLF 10 TSF   FwVO Anlage 2 Caan, 2 PA 

GAMS+    FwVO Anlage 2  

      

{ǘǳŦŜ о 25 min      

MLF HLF 20   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

TLF 4000 TLF 24/48   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

SW 2000 SW 2000   FwVO Anlage 2 FW Höhr-Grenzhausen (VG Höhr-G) 

RW RW 2   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MZF 2 MZF 2   FwVO Anlage 2 FW Haiderbach (Breitenau) 

MZF-Dekon    FwVO Anlage 2  

GW-G AB-GW-G 2   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MZF-G AB-U    Ransbach-Baumbach 

GW-Mess Mef-G    FW Höhr-Grenzhausen (Kreis WW) 

DLK 18-12 DLK 23-12   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

      

{ƻƴǎǘƛƎŜ      

MZF 1  1998   Unwettereinsätze/Gerätewarte 

MTF  2020   Transport Jugendfeuerwehr 

 

Zur Sicherstellung des 2. Rettungsweges in B2-Gemeinden bei Bestandsbauten ist die 3-teilige Schiebleiter 

ausreichend, bei gleichzeitiger Alarmierung eines HRF, das aber nicht innerhalb der Einsatzgrundzeit an der 

Einsatzstelle eintreffen muss. 

In der Stufe 2 stehen anstelle HLF 10 und MLF nur ein TSF-W und ein TSF zur Verfügung. Die fehlenden 

Gerätschaften können zum Teil (z.B. Beleuchtungssatz, Tauchpumpen etc.) auf dem MZF 1 verlastet werden.   

Der fehlende GAMS+ Satz kann ebenfalls mit dem MZF 1 in den Einsatz gebracht werden 

Zur Überbrückung der Eintreffzeit ELW 1 könnte das MTF behelfsmäßig ausgebaut und als Führungsfahrzeug 

ertüchtigt werden. 
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Fahrzeug soll Fahrzeug ist Baujahr Ersatz Rechtsgrund-

lage 

Anmerkungen, Besonderheiten 

!ƭǎōŀŎƘ 

.мκ¢мκ!./м 

     

      

{ǘǳŦŜ м  8 min      

TSF TSF 1995 2020 FwVO Anlage 2 FW Alsbach, keine PA 

      

{ǘǳŦŜ н 15 min      

ELW 1 ELW 1   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MLF HLF 10   FwVO Anlage 2 FW Nauort 

MS-TH    FwVO Anlage 2 Auf HLF Nauort verlastet 

GAMS+    FwVO Anlage 2  

      

{ǘǳŦŜ о 25 min      

MLF TSF-W   FwVO Anlage 2 FW Sessenbach  

TLF 4000 TLF 24/48   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

SW 2000-Tr SW 2000   FwVO Anlage 2 FW Höhr-Grenzhausen (VG Höhr-G) 

HLF 10 HLF 20   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MZF 1 MZF 1   FwVO Anlage 2 FW Nauort 

MZF-Dekon    FwVO Anlage 2  

GW-G AB GW-G 2   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MZF-G AB U   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

GW-Mess Mef-G   FwVO Anlage 2 FW Höhr-Grenzhausen (Kreis WW) 

      

{ƻƴǎǘƛƎŜ      
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Fahrzeug soll Fahrzeug ist Baujahr Ersatz Rechtsgrund-

lage 

Anmerkungen, Besonderheiten 

.ǊŜƛǘŜƴŀǳ 

.мκ¢мκ!./м 

    Haiderbachgemeinden, Standort 

Breitenau 

      

{ǘǳŦŜ м  8 min      

TSF LF 20/20 * 2007  FwVO Anlage 2  

      

{ǘǳŦŜ н 15 min      

ELW 1    FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MLF HLF 20   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MS-TH    FwVO Anlage 2 auf HLF 20 verlastet 

GAMS+    FwVO Anlage 2 auf HLF 20 verlastet 

      

{ǘǳŦŜ о 25 min      

MLF TSF-W   FwVO Anlage 2 FW Sessenbach 

TLF 4000 TLF 24/48   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

SW 2000-Tr SW 2000   FwVO Anlage 2 FW Höhr-Grenzhausen (VG Höhr-G) 

HLF 10 HLF 10   FwVO Anlage 2 FW Nauort 

MZF 1 MZF 2 2015  FwVO Anlage 2  

MZF-Dekon    FwVO Anlage 2  

GW-G AB GW-G 2   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MZF-G AB U   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

GW-Mess Mef-G   FwVO Anlage 2 FW Höhr-Grenzhausen (Kreis WW) 

      

{ƻƴǎǘƛƎŜ      

MTF  2020   Transport PA-Träger/Jugend-FW 

 

* Das LF 20/20 wird gem. FwVO in der Stufe 2 für Ransbach-Baumbach benötigt, durch die Stationierung in 

Breitenau wird dort ein TSF eingespart, das Stadtgebiet ist mit dem Fahrzeug innerhalb der Stufe 2 erreichbar. 
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Fahrzeug soll Fahrzeug ist Baujahr Ersatz Rechtsgrund-

lage 

Anmerkungen, Besonderheiten 

/ŀŀƴ 

.мκ¢мκ!./м 

     

      

{ǘǳŦŜ м  8 min      

TSF TSF 2004  FwVO Anlage 2 2 PA 

      

{ǘǳŦŜ н 15 min      

ELW 1 ELW 1   FwVO Anlage 2 Aus RaBa 20 Minuten 

MLF HLF 10   FwVO Anlage 2 FW Nauort (in Einsatzgrundzeit) 

MS-TH    FwVO Anlage 2 Auf HLF Nauort verlastet 

GAMS+    FwVO Anlage 2  

      

{ǘǳŦŜ о 25 min      

MLF TSF-W   FwVO Anlage 2 FW Sessenbach  

TLF 4000 TLF 24/48   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

SW 2000-Tr SW 2000   FwVO Anlage 2 FW Höhr-Grenzhausen (VG Höhr-G) 

HLF 10 HLF 20   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MZF 1 MZF 1   FwVO Anlage 2 FW Nauort 

MZF-Dekon    FwVO Anlage 2  

GW-G AB GW-G 2   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MZF-G AB U   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

GW-Mess Mef-G   FwVO Anlage 2 FW Höhr-Grenzhausen (Kreis WW) 

      

{ƻƴǎǘƛƎŜ      
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Fahrzeug soll Fahrzeug ist Baujahr Ersatz Rechtsgrund-

lage 

Anmerkungen, Besonderheiten 

IǳƴŘǎŘƻǊŦ 

.мκ¢мκ!./м 

     

      

{ǘǳŦŜ м  8 min      

TSF TSF 2009  FwVO Anlage 2 2 PA 

      

{ǘǳŦŜ н 15 min      

ELW 1 ELW 1   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MLF HLF 20   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MS-TH    FwVO Anlage 2 auf HLF 20 verlastet 

GAMS+    FwVO Anlage 2 auf HLF 20 verlastet 

      

{ǘǳŦŜ о 25 min      

MLF TSF-W   FwVO Anlage 2 Sessenbach  

TLF 4000 TLF 24/48   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

SW 2000-Tr SW 2000   FwVO Anlage 2 FW Höhr-Grenzhausen (VG Höhr-G) 

HLF 10 HLF 10   FwVO Anlage 2 Nauort 

MZF 1 MZF 1   FwVO Anlage 2 Nauort 

MZF-Dekon    FwVO Anlage 2  

GW-G AB GW-G 2   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MZF-G AB U   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

GW-Mess Mef-G   FwVO Anlage 2 FW Höhr-Grenzhausen (Kreis WW) 

      

{ƻƴǎǘƛƎŜ      
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Fahrzeug soll Fahrzeug ist Baujahr Ersatz Rechtsgrund-

lage 

Anmerkungen, Besonderheiten 

hōŜǊƘŀƛŘ 

.мκ¢мκ!./м 

    Haiderbachgemeinden, Standort 

Breitenau 

      

{ǘǳŦŜ м  8 min      

TSF LF 20/20 2007  FwVO Anlage 2  

      

{ǘǳŦŜ н 15 min      

ELW 1    FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MLF HLF 20   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MS-TH    FwVO Anlage 2 auf HLF 20 verlastet 

GAMS+    FwVO Anlage 2 auf HLF 20 verlastet 

      

{ǘǳŦŜ о 25 min      

MLF TSF-W   FwVO Anlage 2 FW Sessenbach 

TLF 4000 TLF 24/48   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

SW 2000-Tr SW 2000   FwVO Anlage 2 FW Höhr-Grenzhausen (VG Höhr-G) 

HLF 10 HLF 10   FwVO Anlage 2 FW Nauort 

MZF 1 MZF 2 2015  FwVO Anlage 2  

MZF-Dekon    FwVO Anlage 2  

GW-G AB GW-G 2   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MZF-G AB U   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

GW-Mess Mef-G   FwVO Anlage 2 FW Höhr-Grenzhausen (Kreis WW) 

      

{ƻƴǎǘƛƎŜ      

MTF  2020   Transport PA-Träger/Jugend-FW 
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Fahrzeug soll Fahrzeug ist Baujahr Ersatz Rechtsgrund-

lage 

Anmerkungen, Besonderheiten 

{ŜǎǎŜƴōŀŎƘ 

.мκ¢мκ!./м 

     

      

{ǘǳŦŜ м  8 min      

TSF TSF-W 2012  FwVO Anlage 2 FW Sessenbach 

      

{ǘǳŦŜ н 15 min      

ELW 1 ELW 1   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MLF HLF    FwVO Anlage 2 Nauort 

MS-TH    FwVO Anlage 2 auf HLF verlastet 

GAMS+    FwVO Anlage 2  

      

{ǘǳŦŜ о 25 min      

MLF TSF   FwVO Anlage 2 FW Alsbach 

TLF 4000 TLF 24/48   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

SW 2000-Tr SW 2000   FwVO Anlage 2 FW Höhr-Grenzhausen (VG Höhr-G) 

HLF 10 HLF   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MZF 1 MZF 1   FwVO Anlage 2 FW Nauort 

MZF-Dekon    FwVO Anlage 2  

GW-G AB GW-G 2   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MZF-G AB U   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

GW-Mess Mef-G   FwVO Anlage 2 FW Höhr-Grenzhausen (Kreis WW) 

      

{ƻƴǎǘƛƎŜ      
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Fahrzeug soll Fahrzeug ist Baujahr Ersatz Rechtsgrund-

lage 

Anmerkungen, Besonderheiten 

²ƛǊǎŎƘŜƛŘ 

.мκ¢мκ!./м 

     

      

{ǘǳŦŜ м  8 min      

TSF TSF 2007  FwVO Anlage 2 FW Wirscheid 

      

{ǘǳŦŜ н 15 min      

ELW 1 ELW 1   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MLF HLF    FwVO Anlage 2 Nauort 

MS-TH    FwVO Anlage 2 auf HLF verlastet 

GAMS+    FwVO Anlage 2  

      

{ǘǳŦŜ о 25 min      

MLF TSF-W   FwVO Anlage 2 FW Sessenbach 

TLF 4000 TLF 24/48   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

SW 2000-Tr SW 2000   FwVO Anlage 2 FW Höhr-Grenzhausen (VG Höhr-G) 

HLF 10 HLF   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MZF 1 MZF 1   FwVO Anlage 2 FW Nauort 

MZF-Dekon    FwVO Anlage 2  

GW-G AB GW-G 2   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MZF-G AB U   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

GW-Mess Mef-G   FwVO Anlage 2 FW Höhr-Grenzhausen (Kreis WW) 

      

{ƻƴǎǘƛƎŜ      
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Fahrzeug soll Fahrzeug ist Baujahr Ersatz Rechtsgrund-

lage 

Anmerkungen, Besonderheiten 

²ƛǘǘƎŜǊǘ 

.мκ¢мκ!./м 

    Haiderbachgemeinden, Standort 

Breitenau 

      

{ǘǳŦŜ м  8 min      

TSF LF 20/20 2007  FwVO Anlage 2  

      

{ǘǳŦŜ н 15 min      

ELW 1    FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MLF HLF 20   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MS-TH    FwVO Anlage 2 auf HLF 20 verlastet 

GAMS+    FwVO Anlage 2 auf HLF 20 verlastet 

      

{ǘǳŦŜ о 25 min      

MLF TSF-W   FwVO Anlage 2 FW Sessenbach 

TLF 4000 TLF 24/48   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

SW 2000-Tr SW 2000   FwVO Anlage 2 FW Höhr-Grenzhausen (VG Höhr-G) 

HLF 10 HLF 10   FwVO Anlage 2 FW Nauort 

MZF 1 MZF 2 2015  FwVO Anlage 2  

MZF-Dekon    FwVO Anlage 2  

GW-G AB GW-G 2   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

MZF-G AB U   FwVO Anlage 2 Ransbach-Baumbach 

GW-Mess Mef-G   FwVO Anlage 2 FW Höhr-Grenzhausen (Kreis WW) 

      

{ƻƴǎǘƛƎŜ      

MTF  2020   Transport PA-Träger/Jugend-FW 
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Da gemäß § 3 Abs.4 FwVO die Einsatzmittel für die Stufen 2 und 3 auch im Rahmen der gegenseitigen Hilfe durch 

andere Gemeinden bereitgehalten werden können, wird die Ausstattung umliegender Feuerwehren im Gebiet 

des Landkreises ebenfalls betrachtet. Dabei ergibt sich eine Relevanz für Fahrzeuge die nicht vorhanden sind oder 

in näherer Zukunft neu beschafft werden müssten. Diese werden nachfolgend diskutiert. 

¢[C оллл 

Für die Stadt Ransbach-Baumbach sind je ein TLF 3000 in der Stufe 1 und in der Stufe 2 erforderlich, in den 

Ortsgemeinden wird in der Stufe 3 ein TLF 4000 gefordert. Dadurch ergibt sich ein Zielkonflikt. Da das vorhandene 

TLF 24/50 zur Ersatzbeschaffung ansteht ergeben sich mehrere Möglichkeiten sich den Anforderungen der FwVO 

anzunähern. Die nächstgelegenen Tanklöschfahrzeuge können nicht sicher die zeitlichen Anforderungen der 

FwVO erfüllen. 

Version 1: 

Beschaffung zweier baugleicher TLF 3000. Damit werden die Anforderungen der FwVO für die Stadt Ransbach-

Baumbach vollumfänglich erfüllt, für die Ortsgemeinden würden dann in Stufe 3 sogar 6.000 anstelle der 

geforderten 4.000 Liter Löschwasser zur Verfügung stehen. Allerdings verfügen diese Fahrzeuge nicht über fest 

eingebaute Schaummitteltanks und es wird die doppelte Mannschaftsstärke benötigt. 

Version 2:  

Beschaffung eines TLF 3000 – damit ist die Anforderung der FwVO für die Stadt Ransbach-Baumbach in diesem 

Punkt genau erfüllt. Das in der Stufe 2 erforderliche weitere TLF 3000 wird im Rahmen der überörtlichen Hilfe 

von außerhalb zugeführt. Das TLF 3000 der FF Siershahn (VG Wirges) kann die Randbereiche innerhalb von 15 

Minuten erreichen, zur gesamten Abdeckung sind weitere 5 Minuten einzukalkulieren. Auch das TLF 20/40 aus 

Montabaur und das TLF 24/50 aus Selters erreichen das Stadtgebiet nicht unter 20 Minuten. 

Damit können die Anforderungen der FwVO bezüglich der geforderten Eintreffzeiten nicht im tolerierbaren und 

verlässlichen Rahmen erfüllt werden. 

Version 3: 

Beschaffung eines TLF 4000 – damit wird die Anforderung der FwVO für die Stadt Ransbach-Baumbach etwas 

übererfüllt, die Anforderungen für die anderen Ortsgemeinden in der Stufe 3 aber sicher abgedeckt. Deren 

Erreichbarkeit ist von der Feuerwache Ransbach-Baumbach gegeben.  

Für das Stadtgebiet gelten in der Stufe 2 die gleichen Aussagen wie in der Version 2 ausgeführt. Es stehen zwar 

gegenüber der Version 2 jetzt 1.000 Liter Wasser mehr zur Verfügung, aber die Anforderungen der FWVO können 

nicht erfüllt werden. 

Version 4:  

Beschaffung von je einem TLF 3000 und einem TLF 4000 – nur damit können alle Forderungen der FwVO erfüllt 

werden. Da die Bereitstellung von TLF 4000 gemäß § 5 FwVO auch eine Aufgabe der überörtlichen 

Gefahrenabwehr ist, wäre grundsätzlich auch eine weitere Bezuschussung durch den Landkreis möglich. 

Insbesondere der fest eingebaute Schaummitteltank beim TLF 4000 hat einen sehr hohen einsatztaktischen Wert. 

 

5[Y ноπмн ƛƴ ŘŜǊ {ǘǳŦŜ о 

Das Stadtgebiet von Ransbach-Baumbach kann von den Drehleitern aus Siersheim, Selters, Montabaur und Höhr-

Grenzhausen in der Stufe 3 sicher erreicht werden. Eine eigene Beschaffung ist nicht notwendig. 

 

{² нллл 

Das Gebiet der VG Ransbach-Baumbach kann in der Stufe 3 von dem SW 2000 aus Höhr-Grenzhausen erreicht 

werden. Eine eigene Beschaffung ist nicht notwendig 
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w² 

Der Rüstwagen ist für die Stadt Ransbach-Baumbach bereits in der Stufe 2 erforderlich. Der nächstgelegene RW 

ist in Montabaur stationiert und kann das Stadtgebiet nicht innerhalb der 15 Minuten abdecken. Deshalb ist hier 

eine Ersatzbeschaffung nötig. Da dieses Fahrzeug auch zur überörtlichen Gefahrenabwehr eingesetzt  

werden kann, ist die Beschaffung und damit auch die Bezuschussung mit dem Landkreis abzustimmen. 

 

a½Cπ5Ŝƪƻƴ 

Das kreiseigene MZF-Dekon des Gefahrstoffzuges ist in Rennerod stationiert, die Anfahrzeit liegt bei über 45 

Minuten. Bei Gefahrstoffeinsätzen ist spätestens 15 Minuten nach Beginn der Maßnahmen im Gefahrenbereich 

eine funktionsfähige Dekontaminationseinrichtung der Stufe II vorzuhalten. Diese ist im AB-Gefahrgut verlastet 

und wird von der Feuerwehr Ransbach-Baumbach in den Einsatz gebracht. Für die DEKON-Stufe III ist die 

Anfahrtszeit aus Rennerod deutlich zu lange. Da die Aufstellung des Gefahrstoffzuges Aufgabe des Landkreises 

ist, sind entsprechende Gespräche mit der Kreisverwaltung zu führen. 

 

a½C о 

Für den Standort Ransbach-Baumbach ist ein Logistikfahrzeug mit Ladehilfe erforderlich. Neben den vielfältigen 

Transportaufgaben im Rahmen der Geräteprüfung, bei der Umsetzung des schwarz-weiß-Konzeptes, dem 

Nachführen von Einsatz- und Betriebsmitteln sind auch einsatzbedingte Transporte regelmäßig durchzuführen.  

Gemäß der Feuerwehrverordnung wird das MZF 3 erst in der Stufe 3 gefordert. Die MZF 3 der Feuerwehren 

Montabaur und Wirges können diese Forderung erfüllen. In Anbetracht der umfangreichen Zuständigkeiten im 

Bereich der Bundesautobahnen und der ICE-Strecke einschließlich des dortigen Tunnels erscheint die Vorhaltung 

dieses Fahrzeuges (mit Seilwinde) trotzdem erforderlich zu sein. Insbesondere durch den Verzicht den VRW zu 

ersetzen, entsteht ein zusätzlicher Bedarf. Auch hier ist eine mögliche Bezuschussung (und Bedarf) durch den 

Landkreis abzuklären. Eventuell ist auch mit einer zusätzlichen Beladungskomponente gleichzeitig die DEKON 

Stufe III abzubilden. 

Um die umfangreichen Logistikaufgaben erfüllen zu können, wäre andernfalls auf jeden Fall ein MZF 2 

erforderlich. 

 

9[² н 

Die kreiseigenen Führungskomponenten können von ihrem Standort in Selters aus innerhalb der geforderten 

Zeiten im Gebiet der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach eingesetzt werden. 

 

a[C ƛƴ {ǘǳŦŜ н ŦǸǊ bŀǳƻǊǘ ǳƴŘ ƛƴ {ǘǳŦŜ о ŦǸǊ ŀƭƭŜ ŀƴŘŜǊŜƴ hǊǘǎƎŜƳŜƛƴŘŜƴ  

Planerisch wird dieses Fahrzeug momentan durch das TSF-W Sessenbach substituiert. Dieses Fahrzeug hat aber 

einen geringeren Einsatzwert als das MLF. 

Spätestens bei der Ersatzbeschaffung des TSF-W sollte am neuen Standort „ALSEWI“ deshalb ein MLF stationiert 

werden. 

 

D!a{Ҍ {ŀǘȊ ŦǸǊ bŀǳƻǊǘΣ !ƭǎōŀŎƘΣ /ŀŀƴΣ {ŜǎǎŜƴōŀŎƘ ǳƴŘ ²ƛǊǎŎƘŜƛŘ ƛƴ {ǘǳŦŜ н 

Die Beschaffung ist notwendig da dieser nicht von umliegenden Feuerwehren rechtzeitig zugeführt werden kann. 

Bei der Verlastung auf dem HLF 10 oder dem MZF 1 mit Standort Nauort können die betroffenen Bereiche wie 

gefordert abgedeckt werden. 
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пΦоΦмΦ 9ƳǇŦŜƘƭǳƴƎ ȊǳǊ .ŜǎŎƘŀŦŦǳƴƎ Ǿƻƴ 9ƛƴǎŀǘȊŦŀƘǊȊŜǳƎŜƴ 

Das altersmäßig zur Ersatzbeschaffung anstehende TLF 24/48 befindet sich noch in einem relativ guten 

Erhaltungszustand und kann noch einige Zeit (bis zur nächsten größeren Reparatur) im Dienst bleiben. Das 

fehlende TLF 3000 sollte schnellstmöglich beschafft werden. Die Notwendigkeit ergibt sich zum einen aus der 

FwVO und begründet sich weiter in der großen Waldfläche innerhalb der Verbandsgemeinde. Ebenso wäre dann 

auch bei ungeplantem Ausfall des 27 Jahre alten TLF 24/48 ein adäquates Ersatzfahrzeug vorhanden. Nach 

Möglichkeit sollte das Fahrzeug auch für die Waldbrandbekämpfung konzipiert werden. Neben dem Standort 

Ransbach-Baumbach könnte das TLF 3000 auch im Ausrückbereich drei untergestellt werden. Wegen des fest 

eingebauten Schaummitteltanks sollte zur gegebenen Zeit für das TLF 24/48 ein TLF 4000 als Ersatz beschafft 

werden. 

Das TSF Alsbach ist schon 29 Jahre alt, mit der Zusammenlegung mit den Feuerwehreinheiten Sessenbach und 

Wirscheid ergibt sich die Notwendigkeit einer angepassten Fahrzeugkonzeption. Perspektivisch sollte die neue 

Feuerwehreinheit – auch aufgrund der fast zentralen Lage in der Verbandsgemeinde – über ein Löschfahrzeug, 

ein Sonderfahrzeug und ein Transport-/Logistikfahrzeug verfügen. Da die neue Einheit in der Stufe 2 mit dem 

Löschfahrzeug auch andere Ortsgemeinden bedienen muss, wäre zumindest mittelfristig die Beschaffung eines 

MLF notwendig. Als Platzhalter dient das vorhandene TSF-W (Baujahr 2012) mit deutlich geringerem Einsatzwert. 

Grundsätzlich wäre es möglich, zuerst das Logistikfahrzeug als Ersatz für das TSF Alsbach zu beschaffen und das 

TSF-W zu einem späteren Zeitpunkt mit einem MLF zu ersetzen.  

Das MZF 1 Nauort ist mit seinen 26 Jahren in keinem guten technischen Zustand und muss demnächst 

ausgemustert werden. Zum Transport der erforderlichen zusätzlichen Ausrüstung ist am Standort Nauort ein 

Logistikfahrzeug notwendig. Ebenso wird das Fahrzeug für die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gerätewarte 

benötigt. Es bleibt zu prüfen, ob bei einer Stationierung des TLF 3000 im Ausrückbereich drei die dortigen 

Logistikaufgaben an den Standort auf der Haiderbach oder den neuen Standort Sessenbach übertragen werden 

könnten. Nur dann könnte auf die Ersatzbeschaffung des MZF 1 verzichtet werden. 

Der ELW 1 stellt die technischen Voraussetzungen und Kommunikationsmittel für die Einsatzleitung auf 

Verbandsgemeindeebene bereit. Er ist das wichtigste Instrument der Führungsstaffel. Das vorhandene Fahrzeug 

und damit auch die verbaute Kommunikationstechnik sind 18 Jahre alt und damit nicht mehr auf dem aktuellen 

Stand der Technik. Aus diesem Grund erscheint die baldige Ersatzbeschaffung unumgänglich zu sein. Da der ELW 

1 auch als Führungsfahrzeug des Gefahrstoffzuges eingesetzt wird sollte eine Bezuschussung durch den Landkreis 

angefragt werden. 

Die nachstehende Tabelle listet die kurz- und mittelfristig notwendigen Fahrzeugbeschaffungen ohne Angabe 

einer Priorisierung auf. Die benötigten Haushaltsansätze sind geschätzt und stark von der gewünschten 

Fahrzeugausstattung und Beladung abhängig. 

Fahrzeug Ersatz für Baujahr Landeszuschuss Kreiszuschuss Haushaltsansatz 

TLF 3000 Fehlbestand  78.000  350.000 € 

TLF 4000 TLF 24/48           1997 93.000 möglich 400.000 € 

MZF 1/MTW TSF Alsbach        1995 15.000/13.000  70.000/50.000 € 

MZF 1  MZF 1 Nauort 1998 15.000  70.000 € 

RW RW 2 2000 133.000 möglich 540.000 € 

MZF 3 MZF 3                   2001 41.000 möglich 340.000 € 

ELW 1 ELW 1 2006 39.000 möglich 180.000 € 

MLF TSF-W Sessenbach 2012 58.000  260.000 € 
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пΦпΦ 9ǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘŜ !ǳǎǎǘŀǘǘǳƴƎ Ƴƛǘ CŀƘǊȊŜǳƎŜƴ ǳƴŘ {ƻƴŘŜǊŀǳǎǎǘŀǘǘǳƴƎ ŦǸǊ DŜŦŀƘǊŜƴ 

ƎǊǀǖŜǊŜƴ ¦ƳŦŀƴƎǎ 

 

Für Einsätze im Bereich des ICE-Eisenbahntunnels sollte eine aktualisierte Einsatzplanung erstellt werden, aus der 

sich evtl. weitere Bedarfe (z.B. Rollpaletten) ergeben könnten. Insbesondere die Menschenrettung im Tunnel 

dürfte sich ohne weitere Hilfsmittel recht schwierig gestalten. 

Der AEP des Landkreises für den Oberhaider Waldtunnel datiert aus dem Jahr 2000. 

 

Die Feuerwehrhäuser müssen für das nicht ganz unwahrscheinliche Szenario „großflächiger Stromausfall“ soweit 

ertüchtigt werden, dass diese als Anlaufstellen für die Bevölkerung dienen können. Dazu ist eine 

Notstromversorgung der Feuerwehrhäuser erforderlich. Diese kann stationär aber auch mit definierten 

Einspeisemöglichkeiten und entsprechend dimensionierten tragbaren Stromerzeugern realisiert werden. Diese 

Möglichkeit bietet eine deutlich erhöhte Flexibilität. Deshalb wird diese Version für die Feuerwehrhäuser Nauort 

und Breitenau vorgeschlagen. 
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пΦрΦ 9ǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘŜ tŜǊǎƻƴŀƭǎǘŅǊƪŜƴ 

 

Insgesamt ist die personelle Ausstattung der Verbandsgemeindefeuerwehr Ransbach-Baumbach nicht 

ausreichend um den rechtlichen Anforderungen in vollem Umfang gerecht zu werden und eine gesicherte 

Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. Die Schutzziele können nicht immer und überall erfüllt werden. 

Es ist nicht möglich, aber auch nicht zielführend, fehlende Personalstärken im ehrenamtlichen Bereich 

vollumfänglich durch hauptamtliche Einsatzkräfte zu ersetzen. Dies wäre auch für finanzstärkere Kommunen 

schlichtweg nicht darstellbar. Gleichzeitig würde dadurch aber auch eine zunehmende Demotivation im Ehrenamt 

erfolgen, mit dem Effekt weiterer, durch Austritte reduzierter Mitgliederzahlen. 

Die Problematik ist nur dann vernünftig lösbar, wenn es gelingt den Personalbestand in der Freiwilligen 

Feuerwehr deutlich zu erhöhen.  

 

 

пΦрΦмΦ IŀǳǇǘŀƳǘƭƛŎƘŜ 9ƛƴǎŀǘȊƪǊŅŦǘŜ 

Momentan bestehen noch keine Erfordernisse auf hauptamtliche Einsatzkräfte, auch in der Wehrleitung, 

zurückzugreifen. 

 

 

пΦрΦнΦ 9ƘǊŜƴŀƳǘƭƛŎƘŜ 9ƛƴǎŀǘȊƪǊŅŦǘŜ 

Insgesamt sollte auf längere Sicht die Anzahl der Freiwilligen Einsatzkräfte deutlich erhöht werden. Dabei ist es 

unumgänglich, dass dies als Aufgabe der Politik und der Gesamtverwaltung verstanden und durch geeignete 

Maßnahmen aktiv unterstützt wird. Wenn alle Werbemaßnahmen nicht zum Erfolg führen, wird die formelle 

Verpflichtung gem. § 12 Abs. 2. LBKG auf Dauer nicht zu umgehen sein. 

Wegen der eingeschränkten Verfügbarkeit Freiwilliger Feuerwehrangehöriger geht man üblicher Weise von einer 

dreifachen Besetzung einer Funktion als Planungsgrundlage aus. So kann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 

von einer 24/7 Besetzung im Einsatzfall ausgegangen werden. 

Für die Feuerwehreinheit Ransbach-Baumbach ergibt sich die notwendige fahrzeugbezogene Mannschaftsstärke 

wie folgt: 

 

9[² м           1/2/3 = 6                    C9½                 1/1 = 2             I[C нл                1/8 = 9   minimal 1/5 = 6 

5[Y ноκмн       1/2 = 3                    ¢[C оллл       1/2 = 3             a½C о                 1/5 = 6   minimal 1/2 = 3 

w²                    1/2 = 3                    ²[C D²πD   1/2 = 3             ²[C !.π!          1/2 = 3    

 

In der Summe also 1/10/27 = 38 und minimal 1/10/21 = 32, dies ergäbe bei dreifacher Besetzung einen 

Regelbedarf von 114 Einsatzkräften und minimal von 96 Einsatzkräften, diese Zahl ist sicher auch in weiterer 

Zukunft nicht realisierbar. Selbst zur doppelten Besetzung aller direkt einsatzrelevanter Funktionen fehlen noch 

ca. 10 Einsatzkräfte. Logistikaufgaben wie z.B. für die Einsatzstellenhygiene erforderlich, sind dabei noch nicht 

eingerechnet. Insbesondere auf die Führungsfunktionen kann aber nicht verzichtet werden, so dass diese 

überproportional ausgebildet werden sollten. Die Wehrführung ist in der Berechnung nicht enthalten. 

Generell sollte auch bei Überschreiten der Sollpersonalstärken kein „Einstellungsstopp“ oder die Aufnahme in 

eine Warteliste erfolgen, erfahrungsgemäß sind abgelehnte Bewerber unwiederbringlich für den Dienst in der 

Feuerwehr verloren. Der demografische Wandel wird in der Zukunft fast sicher auch für fallende Mitgliederzahlen 

in den Feuerwehren führen. 
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Für die Stützpunktfeuerwehren Nauort und Haiderbach sind minimale Ausrückstärken in Gruppengröße 

erforderlich (LF 1/5 = 6 und MZF 1/2 = 3), im Regelbedarf 13 Funktionen (LF 1/8, MZF 1/2 und MTF 1/ 0/0).  

Der Minimalbedarf für beide Einheiten beträgt 27 Einsatzkräfte, der Regelbedarf 39 Personen, davon mindestens 

jeweils 12 einsetzbare Atemschutzgeräteträger.  

 

5ƛŜ {ƻƭƭǇŜǊǎƻƴŀƭǎǘŅǊƪŜ ŦǸǊ IŀƛŘŜǊōŀŎƘ ǳƴŘ bŀǳƻǊǘ ǿƛǊŘ ŀǳŦ оκсκол Ґ оф 9ƛƴǎŀǘȊƪǊŅŦǘŜ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘΦ 

 

 

Die Normausrückstärken der Feuerwehreinheiten Alsbach, Caan, Hundsdorf, Sessenbach, und Wirscheid liegen 

bei 1/5 = 6, dies bedeutet eine anzustrebende Mannschaftsstärke von 18 Personen je Standort. 

 

5ƛŜ {ƻƭƭǇŜǊǎƻƴŀƭǎǘŅǊƪŜ ŦǸǊ ŘƛŜ {ǘŀƴŘƻǊǘŜ !ƭǎōŀŎƘΣ /ŀŀƴΣ IǳƴŘǎŘƻǊŦΣ {ŜǎǎŜƴōŀŎƘ ǳƴŘ ²ƛǊǎŎƘŜƛŘ ǿƛǊŘ ŀǳŦ      

оκмр Ґ му 9ƛƴǎŀǘȊƪǊŅŦǘŜ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘΦ 

 

Im Zuge der Zusammenlegung der Standorte Alsbach, Sessenbach und Wirscheid kann dort die Berechnung wie 

für die Wehren Haiderbach und Nauort erfolgen, dies bedeutet dann ebenfalls eine Sollpersonalstärke von 39 

Einsatzkräften für die neue Feuerwehreinheit. 

 

Das Personal der Sondereinheiten kann und sollte wie bisher aus den vorbeschriebenen 

Einheiten/Gruppierungen der VG-Feuerwehr rekrutiert und wenn möglich aufgestockt werden.  

 

пΦрΦоΦ Lǎǘπ{ƻƭƭπ±ŜǊƎƭŜƛŎƘ ŘŜǊ aŀƴƴǎŎƘŀŦǘǎǎǘŅǊƪŜƴ 

 

9ƛƴƘŜƛǘ {ƻƭƭπ{ǘŅǊƪŜ Lǎǘπ{ǘŅǊƪŜ !ōǿŜƛŎƘǳƴƎ 

wŀƴǎōŀŎƘπ.ŀǳƳōŀŎƘ фс ср π ом 

!ƭǎōŀŎƘ όмуύ мс όπнύ 

/ŀŀƴ му нп Ҍс 

IŀƛŘŜǊōŀŎƘƎŜƳŜƛƴŘŜƴ оф пл Ҍм 

IǳƴŘǎŘƻǊŦ му мр πо 

bŀǳƻǊǘ оф ну πмм 

{ŜǎǎŜƴōŀŎƘ όмуύ мр όπоύ 

²ƛǊǎŎƘŜƛŘ όмуύ мт όπмύ 

{ŜǎǎŜƴōŀŎƘ b9¦ оф όпуύ Ҍф 

{![5h нпф ннл π нф 

 

 

 

 



 
 

CŜǳŜǊǿŜƘǊōŜŘŀǊŦǎǇƭŀƴ ŘŜǊ ±ŜǊōŀƴŘǎƎŜƳŜƛƴŘŜ wŀƴǎōŀŎƘπ.ŀǳƳōŀŎƘ                                                              {ŜƛǘŜ фф 
 

пΦрΦпΦ !ǳǎōƛƭŘǳƴƎ ŦǸǊ ŜƛƴǎŀǘȊǊŜƭŜǾŀƴǘŜ CǳƴƪǘƛƻƴŜƴ 

Die Solleinsatzstärke der Einheiten Caan und Hundsdorf ist die Staffel, sie verfügen über je ein Löschfahrzeug. Bei 

einem Einsatz zur Brandbekämpfung sind folgende Funktionen zu besetzten: 

[ǀǎŎƘŦŀƘǊȊŜǳƎ 1 Gruppenführer 2 Truppführer (AGT) 

 1 Maschinist LF 2 Truppmänner (AGT) 

 

Daraus ergibt sich die Mindestanzahl der ausgebildeten Einsatzkräfte je Funktion und Einheit: 

3 Gruppenführer, 3 Maschinisten LF, 6 Truppführer mit AGT-Ausbildung, 6 Truppmänner mit AGT-Ausbildung. 

 

Die Einheiten Haiderbach, Nauort und ALSEWI neu verfügen planerisch über 3 Einsatzfahrzeuge und die 

fahrzeugbezogene Einsatzstärke überschreitet die Gruppengröße, weshalb auch die Funktion Zugführer 

abgebildet werden muss. 

 

[ǀǎŎƘŦŀƘǊȊŜǳƎ 1 Gruppenführer 2 Truppführer (AGT) 

 1 Maschinist LF 2 Truppmänner (AGT) 

 

a½C 1 Gruppenführer  

 1 Maschinist (Fahrer) 1 Truppmann  

 

a¢C 1 Zugführer  

 1 Maschinist (Fahrer)  

 

Daraus ergibt sich die Mindestanzahl der ausgebildeten Einsatzkräfte je Funktion und Einheit: 

3 Zugführer, 6 Gruppenführer, 3 Maschinisten LF, 6 Truppführer mit AGT-Ausbildung, 6 Truppmänner mit AGT-

Ausbildung. Von den 6 Gruppenführern müssen in den Standorten Haiderbach und Nauort jeweils drei den 

Lehrgang GAMS+ absolviert haben. 

Bis zur Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes für die neue Einheit in Sessenbach müssen für die 3 momentan 

vorhandenen Löschfahrzeuge ausreichend ausgebildete Löschfahrzeug-Maschinisten vorhanden sein. 

 

Bei der Einheit Ransbach-Baumbach sind insgesamt 10 Gruppenführerfunktionen und mindestens eine 

Zugführerfunktion abzubilden. Da sehr wahrscheinlich nicht alle Funktionen gleichzeitig im Einsatzgeschehen 

gestellt werden müssen, kann bei den Gruppenführern von einer doppelten Besetzung als ausreichend 

ausgegangen werden. Minimal erforderlich sind dann 3 Zugführer und 20 Gruppenführer. Aufgrund der 

Mannschaftsstärke kann auch für den Wehrführer (und seine Vertreter) die Ausbildung zum Verbandsführer in 

Betracht kommen. Mit der geplanten Personalaufstockung kann dann auch die Zahl der Unterführer 

entsprechend angepasst werden. 

Die überörtliche Verbandsführerfunktion ist durch den Wehrleiter und seine zwei Vertreter ausreichend besetzt.  

 

 

 

 



 
 

CŜǳŜǊǿŜƘǊōŜŘŀǊŦǎǇƭŀƴ ŘŜǊ ±ŜǊōŀƴŘǎƎŜƳŜƛƴŘŜ wŀƴǎōŀŎƘπ.ŀǳƳōŀŎƘ                                                              {ŜƛǘŜ млл 
 

рΦ !ǳŦǎǘŜƭƭǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎǎƪƻƴȊŜǇǘŜǎ 

Das Gesamtsystem Feuerwehr ist relativ statisch. Grundlegende Änderungen sind nur mittel- bis langfristig 

möglich, sie müssen gründlich vorbereitet und allen relevanten Gruppierungen verständlich erklärt werden. Die 

Umsetzung erfordert neben ausreichend finanziellen Mitteln auch Geduld und Beharrlichkeit. 

Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr müssen aktiv Werbemaßnahmen zur Mitgliedergewinnung ausgelöst 

werden. Dabei sind insbesondere Personengruppen anzusprechen, die die Tagesalarmsicherheit erhöhen 

können. Auch hier werden sich wenige bereits ausgebildete und damit direkt einsatzbare Einsatzkräfte finden 

lassen. Für alle anderen ist eine Grundausbildungszeit von mindestens zwei Jahren anzusetzen. Bis zur vollen 

Verwendbarkeit (z.B. als Maschinist, Gruppenführer, im Gefahrstoffzug etc.) sind weitere 2 – 3 Jahre erforderlich. 

Diese Maßnahmen verbessern die Gesamtsituation deshalb nur mit einem deutlichen Zeitverzug. 

Auch die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen und Einsatzmitteln ist nicht ad hoc möglich. Die Ausschreibung kann 

erst nach Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. Die Lieferzeiten liegen momentan je 

nach Fahrzeugtyp im Bereich von 12 – 24 Monaten nach Auftragserteilung. Deshalb ist ein Investitionsplan über 

den Zeitraum von mindestens 5 Jahren aufzustellen und dieser jährlich fortzuschreiben. 

 

рΦмΦ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ 9ǊǊŜƛŎƘǳƴƎǎƎǊŀŘŜ 

Mit 63,6 % ist der Erreichungsgrad im Ausrückbereich 3 am schlechtesten. Die hauptsächlichste Ursache ist, dass 

die Ausrückzeit öfters deutlich über 5 Minuten liegt. Diese Zeit kann nur dadurch verbessert werden, dass die 

Personalverfügbarkeit erhöht wird. Die erhebliche Personalunterdeckung macht sich hier deutlich bemerkbar. 

Aus diesem Grund müssen intensive Anstrengungen zur Personalgewinnung unternommen werden. 

Insbesondere Personen die sich überproportional häufig im Ort aufhalten (z.B. Beschäftigte mit Homeoffice, 

Hausfrauen und Hausmänner, Schichtarbeiter) sind dabei eine lohnenswerte Zielgruppe. 

Auch im Ausrückbereich 1 (Stadt Ransbach-Baumbach) beträgt der Zielerreichungsgrad nur 80,6 %.  Auch hier 

kann eine personelle Aufstockung Verbesserungen begründen. 

Ist bereits Einsatzpersonal im Feuerwehrhaus verfügbar reduziert sich Ausrückzeit. Die absoluten Einsatzzahlen 

rechtfertigen allerdings nicht die Einstellung von hauptamtlichen Einsatzkräften. Der Bereich der Geräteprüfung 

mit seinen umfangreichen Dokumentationspflichten wird aber auf Dauer nicht alleine von ehrenamtlichen 

Gerätewarten abzudecken sein. Die Präsenz von hauptamtlichen Gerätewarten mit entsprechender 

Feuerwehrausbildung kann sich auch positiv auf die Erreichungsgrade auswirken. 

Bei der nachträglichen Datenerhebung können sich Fehlerquellen (z.B. nachgeführter Status) ergeben, die dann 

nicht mehr unmittelbar erkennbar oder behebbar sind. 

Die statistische Erfassung und Auswertung sollte deshalb unmittelbar nach Einsatzende unter Berücksichtigung 

der jeweiligen Zielvorgabe gemäß Alarmstichwort und Risikoklasseneinteilung bei allen Sondersignaleinsätzen 

durch die FEZ erfolgen. So kann ein aufwändiges und fehlerbehaftetes Nachbearbeiten verhindert werden.  

Das Industriegebiet Rohr/Fackelhahn ist von der Feuerwehr Mogendorf mit deren HLF 10 innerhalb der 

Einsatzgrundzeit zu erreichen. Da gerade dort bei einigen Einsätzen die Einsatzgrundzeit durch die Einheit 

Ransbach-Baumbach nicht eingehalten werden konnte, wäre es sinnvoll, die Feuerwehr Mogendorf dort ab der 

Stufe B 2/T2 parallel mit zu alarmieren.  

¢ǊŜŦŦŜƴ ŜƛƴŜǊ ±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜǊ ±D ²ƛǊƎŜǎ ȊǳǊ !ƭŀǊƳƛŜǊǳƴƎ ŘŜǎ I[C мл aƻƎŜƴŘƻǊŦ ōŜƛ 9ƛƴǎŅǘȊŜƴ ƛƳ 
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Mit der Inbetriebnahme der neuen, fusionierten Feuerwehrabteilung (Arbeitsname ALSEWI) besteht zumindest 

theoretisch die Möglichkeit die Erreichungsgrade für Nauort und Breitenau zu verbessern. Deshalb sollte diese 

Einheit bei Schadensereignissen in beiden Ausrückbereichen direkt alarmiert werden. Eine entsprechende 

Evaluation sollte über einen Zeitraum von 2 Jahren erfolgen. 

 

рΦнΦ !ǳŦǎǘƻŎƪǳƴƎ ŘŜǎ ŦǊŜƛǿƛƭƭƛƎŜƴ tŜǊǎƻƴŀƭǎκ9ǊƘǀƘǳƴƎ ŘŜǊ ±ŜǊŦǸƎōŀǊƪŜƛǘ 

In den vergangenen Jahren wurden durch die Leitung der Feuerwehr schon diverse Ansätze verfolgt um den 

Personalbestand im Bereich der Freiwilligen zu erhöhen. Dadurch konnte zumindest dem allgemeinen Trend und 

somit einer Verringerung des Personalbestandes entgegengewirkt werden. Grundsätzlich muss die personelle 

Aufstockung der Freiwilligen Feuerwehr in allen Strukturen, Gliederungen und Führungsebenen der VG 

Ransbach-Baumbach, auch der politischen, als wichtige Aufgabe der Gesamtverwaltung begriffen und 

vorangebracht werden. Dazu ist es auch erforderlich Haushaltsmittel für Werbemaßnahmen bereitzustellen. 

 

9ǎ ǎƛƴŘ ǊŜƎŜƭƳŅǖƛƎ IŀǳǎƘŀƭǘǎƳƛǘǘŜƭ ŦǸǊ ŘƛŜ aƛǘƎƭƛŜŘŜǊǿŜǊōǳƴƎ ōŜǊŜƛǘȊǳǎǘŜƭƭŜƴΦ 

 

Bedingt durch die Bevölkerungsstruktur und die Arbeitsplatzsituation sind die klassischen Zielgruppen etwas 

unterrepräsentiert. Dies bedeutet, dass auch neue Zielgruppen erschlossen und durch geeignete Methoden 

angesprochen werden müssen. Spontan sind hier integrationswillige Neubürger und Hausfrauen/-männer zu 

nennen. Entsprechende Konzepte sind auszuarbeiten. 

Vereinzelt sind Einpendler, die bei anderen Feuerwehren bereits Mitglieder sind, auch Mitglied in der Feuerwehr 

Ransbach-Baumbach. Diese Option wird im § 10 Abs. 4 LBKG deutlich herausgehoben und sollte soweit möglich 

in Zusammenarbeit mit den Betrieben ausgebaut werden. Gerade dieser Personenkreis steht zu Zeiten einer 

geringen Personalverfügbarkeit der eigenen Kräfte regelmäßig zur Verfügung. 

In dem Bemühen einer besseren Verfügbarkeit der FF-Angehörigen müssen die Arbeitgeber (auch die 

Öffentlichen) deutlich intensiver eingebunden werden. Die Feuerwehrangehörigen benötigen zur Klärung der 

Rahmenbedingungen für die Freistellung bei Einsätzen oft den Support durch autorisierte Personen der Führung 

oder Verwaltung. Insbesondere der in der Neufassung des LBKG eingefügte § 2 Abs. 7 bietet hier sogar die 

Möglichkeit durch öffentlich-rechtliche Verträge Sicherheitspartnerschaften zu begründen und auch die 

Freistellung von Arbeitnehmern bei Einsätzen zu regeln. 

Auch bei den „eigenen“ Mitarbeitenden in der VG-Verwaltung und den Werken sollte intensive Werbung für die 

Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr gemacht werden. Bei Neueinstellungen sollte die Mitgliedschaft in 

der Feuerwehr ebenso Berücksichtigung finden. 

Bezüglich der vielen nicht einsetzbaren Atemschutzgeräteträgern sollten die Ursachen ermittelt und 

gegebenenfalls beseitigt werden. Organisierte Sportangebote für die Feuerwehrangehörigen oder Kooperationen 

mit ortsansässigen Fitness-Studios können sicher einen positiven Beitrag leisten.  

Bei der Zuordnung der Feuerwehrangehörigen zu den einzelnen Standorten sollte eine Differenzierung zwischen 

Wohnadresse und Arbeitsstelle erfolgen und gegebenenfalls die PSA doppelt ausgegeben werden. 

Ein weiterer Fokus sollte auf einer konsequenten und umfassenden Jugendarbeit liegen und auch hier eine 

entsprechende Mitgliederwerbung, verbunden mit einer Anhebung der Gruppenstärke, erfolgen. Nach 

Möglichkeit sollten als Unterbau für die Jugendfeuerwehr an den Standorten auch Bambinieinheiten eingerichtet 
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werden. Dazu müssen allerdings erstmals interessierte und engagierte Betreuer gefunden werden. 

Neben der Werbung in allen von der VG herausgegebenen Printmedien ist die Erstellung eines abgestimmten 

Internetauftritts auf der VG-Homepage erforderlich. Dabei sollte auch auf ein möglichst niederschwelliges 

Kontaktformular für potentielle Interessenten Wert gelegt werden. Als zweiten Schritt kann dann eine Präsenz in 

den anderen einschlägigen Social-Media erfolgen. 

 

рΦоΦ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ōŀǳƭƛŎƘŜƴ {ƛǘǳŀǘƛƻƴ 

Die räumlichen Verhältnisse im Feuerwehrhaus Ransbach-Baumbach sind begrenzt und nicht immer den 

aktuellen Bedürfnissen angepasst. Perspektivisch werden neue Räumlichkeiten für die Jugend- und 

Bambinifeuerwehr benötigt. Gegebenenfalls ist hier eine Ausgliederung in ein anderes Gebäude denkbar. 

Bei dem geplanten Personalaufbau müssen auch die Kapazitäten im Umkleidebereich angepasst werden. 

Erweiterungsmöglichkeiten am bestehenden Feuerwehrstandort sind zu prüfen um auch die Stellplatzsituation 

zu verbessern. 

Schad- und Stolperstellen im Hof müssen umgehend beseitigt werden. Die Beleuchtung ist umfassend 

funktionsfähig herzurichten, dabei wird die Umstellung auf energiesparende LED-Technik dringend empfohlen. 

Dies kann auch im Rahmen der Instandhaltung Zug um Zug erfolgen. 

Auch für den Standort Breitenau ist auf lange Sicht eine Verbesserung erforderlich, die Fahrzeughalle ist 

insgesamt nicht mehr ausreichend dimensioniert, Lagermöglichkeiten fehlen teilweise, das MTF ist nicht 

entsprechend der gültigen UVV untergestellt.  

Für die Unterbringung der Jugendfeuerwehr sollte mittelfristig auch eine andere Lösung gefunden werden. 

Die erforderlichen Verbesserungen sind wahrscheinlich am jetzigen Standort nicht umsetzbar aber auch nicht 

unbedingt zeitkritisch.  

Für die Unterbringung der Jugendfeuerwehr Nauort muss ebenfalls eine Lösung gefunden werden, auch hier ist 

zumindest übergangsweise eine Ausgliederung in ein anderes Gebäude denkbar. 

Für das immer wahrscheinlich werdende Szenario „großflächiger Stromausfall“ sollte entsprechende Vorsorge 

getroffen werden. Wesentlicher Punkt für die Funktionsfähigkeit der Feuerwehr ist die Notstromversorgung der 

Feuerwehrhäuser. Diese können dann als ständig besetzter Anlaufpunkt auch für die Bevölkerung genutzt 

werden. Die Installation eines Einspeisepunktes in den Feuerwehrhäusern stellt die flexibelste und 

kostengünstigste Lösungsmöglichkeit dar. Weiterhin müssen dann dafür ausreichend dimensionierte tragbare 

Stromerzeuger zur Verfügung stehen. 

 

рΦпΦ hǊƎŀƴƛǎŀǘƻǊƛǎŎƘŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴ 

Insbesondere die Fusion der Feuerwehreinheiten Alsbach, Sessenbach und Wirscheid genießt Priorität und sollte 

mit Bedacht durchgeführt werden. Dabei muss auch ein Augenmerk auf die „weichen“ Faktoren gelegt werden, 

um die Motivationslage der Feuerwehrangehörigen nicht negativ zu beeinflussen. Die neue Feuerwehreinheit ist 

für die Sicherstellung des Brandschutzes in den drei Ortsgemeinden absolut erforderlich und kann nicht durch 

andere Maßnahmen ersetzt werden. Deshalb müssen möglichst alle Feuerwehrangehörigen „mitgenommen“ 

und in die Planungen eingebunden werden um den Personalbestand insgesamt zu halten. Dazu ergehen folgende 

Vorschläge: 
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ü Aufstellen eines gemeinsamen Übungs- und Ausbildungsplans der drei Einheiten 

ü Mitsprache bei der Erstellung des Fahrzeugkonzeptes/Konfigurierung der neuen Fahrzeuge 

ü Gemeinsame Gestaltung des Aufenthaltsbereiches im neuen Feuerwehrhaus 

ü Möglichst einvernehmliche Namensfindung für die neue Feuerwehreinheit 

ü Den Findungsprozess für die neue Wehrführung baldmöglichst einleiten und Chancengleichheit 

herstellen (Wehrführer benötigt Ausbildung zum Zugführer) 

Ebenso ist eine rechtskonforme Zahlung der Aufwandsentschädigung und der Ersatz notwendiger barer Auslagen 

der Feuerwehrangehörigen umgehend zu regeln. 

Zur Reduzierung der Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen wird angeregt, einen gewissen Kostendruck auf die 

Betreiber auszuüben. Dazu könnte in der Feuerwehrgebührensatzung eine Pauschale für diesen Tatbestand 

eingeführt werden. Dadurch werden die Instandhaltung und Wartung der Anlagen für die Betreiber auch unter 

betriebswirtschaftlichen Aspekten interessant. 

 

рΦрΦ .ŜǎŎƘŀŦŦǳƴƎŜƴ Ǿƻƴ 9ƛƴǎŀǘȊƳƛǘǘŜƭƴ ǳƴŘ CŀƘǊȊŜǳƎŜƴ 

Aufgrund der langen Lieferzeiten für spezielle Fahrgestelle und der Auslastung der Aufbauhersteller sollte ein 

verbindlicher Investitionsplan mindestens den Zeitraum von 5 Jahren umfassen.  

Unabhängig davon können auch die formalen Anträge für die Landeszuschüsse und Kreiszuschüsse direkt 

gestellt werden. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die voraussichtlichen Zeitspannen zwischen 

Kaufwunsch und Kassenwirksamkeit.  

 

Fahrzeug Techn. 

Beschreibung 

intern 

Erstellung der 

Ausschreibung 

Vergabeverfahren Bauzeit beim 

Hersteller 

Gesamt 

MZF 1 1 Monat 1 Monat 3 Monate 11 Monate 16 Monate 

MZF 2/MzF 3 1 Monat 1 Monat 3 Monate 14 Monate 19 Monate 

TLF 3000 2 Monate 3 Monate 4 Monate 18 Monate 27 Monate 

TLF 4000 2 Monate 3 Monate 4 Monate 18 Monate 27 Monate 

RW 4 Monate 3 Monate 4 Monate 18 Monate 29 Monate 

ELW 1 6 Monate 3 Monate 4 Monate 15 Monate 28 Monate 

 

Die internen Prozesse zur Meinungsbildung bezüglich notwendiger technischer Details und Anforderungen an 

Ausstattung und Beladung können dabei zeitnah angestoßen werden. Paritätisch besetzte Arbeitskreise leisten 

hierbei wertvolle Unterstützung. 
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сΦ ½ǳǎŀƳƳŜƴŦŀǎǎǳƴƎ 

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach bewältigt mit ihren etwa 220 

Feuerwehrangehörigen im Jahresdurchschnitt ca. 150 Einsätze. Der Standorte der Feuerwehrhäuser und der 

Feuerwache sind verkehrstechnisch gut gewählt, der Gebäudezustand ist den Erfordernissen angemessen.  

Die Einordnung in die Risikoklassen entspricht nach wie vor den tatsächlichen Gegebenheiten und kann deshalb 

unverändert bleiben. Die daraus resultierenden Anforderungen der Feuerwehrverordnung bezüglich der 

Eintreffzeiten von Einsatzmitteln und Personalstärken werden aber nicht im ausreichenden Maße eingehalten. 

Dies bedeutet, dass die Feuerwehr im Ausrückbereich 1 in 10 % und im Ausrückbereich 3 in 26% der zeitkritischen 

Einsätze nicht schnell genug und nicht mit ausreichender Personalstärke vor Ort ist. 

Der Personalbestand ist insgesamt zur Erfüllung der Aufgabenpalette nicht ausreichend. Einige Sonderaufgaben 

können deshalb nicht oder nur partiell sichergestellt werden. Die im Einklang mit der FwVO definierten 

Schutzziele sind nur dann zu erreichen, wenn die Ausrückzeiten generell fünf Minuten nicht übersteigen. Dazu 

müssen zusätzliche Feuerwehrangehörige gewonnen werden. Ungeachtet dessen ist die Freiwillige Feuerwehr 

trotz ihrer insbesondere tagsüber eingeschränkten Verfügbarkeit ein unverzichtbares Element der täglichen 

Gefahrenabwehr. 

Der Fahrzeugbestand und die technische Ausstattung entsprechen bis auf wenige Ausnahmen den 

Anforderungen, einige altersbedingte Ersatzbeschaffungen sind in den nächsten 5 Jahren zu tätigen. 

Bislang sind für die VG Ransbach-Baumbach keine Schutzziele definiert. Durch deren Definition können, 

verbunden mit einer Risikoanalyse, nachvollziehbare Anforderungen an das Schutzniveau und die 

Leistungsfähigkeit der Feuerwehr gestellt werden. 

Insgesamt gesehen können die aufgezeigten Probleme und Unzulänglichkeiten nur mittelfristig entscheidend 

verbessert werden, da diese im Wesentlichen aus der personellen Unterdeckung resultieren.  

Nachfolgend sind die notwendigen Maßnahmen zusammengefasst. 

 

сΦмΦ hǊƎŀƴƛǎŀǘƻǊƛǎŎƘŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴ 

o Festlegung differenzierter Schutzziele ausgerichtet an der jeweiligen Risikoklasse gemäß Punkt 3.5. 

o Rechtskonforme Regelung der Zahlung von Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze 

o Festlegung der Mindestbesatzung von Großfahrzeugen bei Einsatzfahrten mit Sondersignal von 1/1 = 2 

o Nachvollziehbare Dokumentation der Fortbildung in den Sonderheiten einführen 

o Erfassung statistischer Daten zum Zielerreichungsgrad durch die FEZ direkt nach Einsatzende 

o Überprüfung der in den Bebauungsplänen festgeschriebenen Löschwassermengen 

o Gefährdungsbeurteilung bezüglich Dieselmotoremissionen für Ransbach-Bambach und auf der 

Haiderbach 

o Erstellung eines Aufklärungsblattes für Arbeitgeber bezüglich Freistellung und Lohnersatzleistungen 

o Anpassung der Feuerwehrgebührensatzung (Pauschale für Fehlalarme BMA, Geräteausleihe, Kosten für 

Einsatzfahrzeuge) 

o Regelmäßige Aktualisierung vorhandener Alarm- und Einsatzpläne 

o Aktive Mitgliederwerbung durchführen 

o Gestaltung eines Internetauftritts der Gesamtfeuerwehr auf der Homepage der Verbandsgemeinde 

o Entwicklung einer Präsenz auf Social-Media-Kanälen 

o Einrichten eines weiteren Cobra-Zugangs für die FEZ 

o Einrichtung eines Alarmierungs-RICS für die Absturzsicherung 



 
 

CŜǳŜǊǿŜƘǊōŜŘŀǊŦǎǇƭŀƴ ŘŜǊ ±ŜǊōŀƴŘǎƎŜƳŜƛƴŘŜ wŀƴǎōŀŎƘπ.ŀǳƳōŀŎƘ                                                              {ŜƛǘŜ млр 
 

o Aufstellung und Ausbildung der Führungsstaffel 

o Einrichtung einer Bambinigruppe in Ransbach-Baumbach forcieren 

o Einrichtung einer Bambinigruppe in Nauort forcieren 

o Der vorhandene Personaldatenbestand ist abzugleichen und zu aktualisieren 

o Alarmierung der neuen Feuerwehreinheit „ALSEWI“ auch bei Einsätzen im Ausrückbereich 2 

(Haiderbachgemeinden) 

o Vereinbarung mit der VG Wirges zum Einsatz des HLF 10 Mogendorf im Industriegebiet Rohr/Fackelhahn 

treffen 

o Übergangsweise Umkleide- und Unterbringungsmöglichkeiten für die Jugendfeuerwehrabteilungen 

Ransbach-Baumbach und Nauort suchen. 

 

сΦнΦ tŜǊǎƻƴŜƭƭŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴ 

o Der Personalbestand der Freiwilligen Feuerwehr muss aufgebaut werden. Es sind geeignete 

Maßnahmen zu treffen, um Mitglieder langfristig zu halten und neue Mitglieder für die Arbeit in der 

Feuerwehr zu interessieren. Dazu ist ein Konzept zu entwickeln. 

o Ausbildung und Bestellung von Schulklassenbetreuern. 

o Mitgliederwerbung für die Jugendfeuerwehr in den Schulen durchführen. 

o Suche von möglichen Betreuern für eine einzurichtende Bambinigruppe in Ransbach-Baumbach 

o Suche von möglichen Betreuern für eine einzurichtende Bambinigruppe in Nauort 

o Verstärkte Ausbildung von neuen Atemschutzgeräteträgern, dazu kann das vorhandene Potential 

genutzt werden 

o Ertüchtigung von nicht einsatzfähigen Atemschutzgeräteträgern  

o Besetzen der Führungsfunktionen analog der Bedarfsberechnung gem. Punkt 4.5.4. 

 

сΦоΦ LƴǾŜǎǘƛǾŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴ 

o Aufstellen eines Investitionsplanes für die notwendigen Fahrzeugbeschaffungen 

o Festschreibung der maximalen Nutzungsdauer von Großfahrzeugen auf 25 Jahre 

o Beschaffung eines TLF 3000 

o Ersatzbeschaffung eines MZF 1 für die Einheit Nauort (Baujahr 1998) 

o Beschaffung eines MZF1 oder MTW für die neue Einheit ALSEWI und Ausmusterung TSF Alsbach 

o Ersatzbeschaffung eines ELW 1 

o Ersatzbeschaffung eines MZF 3  

o Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens 

o Beschaffung eines hydraulischen Rettungsgerätes (mindestens akkubetriebenes Kombigerät) für die 

Einheit Haiderbach 

o Beschaffung eines Gerätesatz GAMS+ für die Einheit Nauort 

o Beschaffung eines Laptops für den Übungsbetrieb von FF und JF am Standort Nauort 

o Behelfsmäßige Ertüchtigung mit Kommunikationstechnik für das MTF Nauort 

o Erneuerung des Funktisches in der FEZ in moderne PC-Arbeitsplätze 

o Schaffung von Einspeisepunkten für Notstrom in allen Feuerwehrhäusern  

o Beschaffung der dafür notwendigen mobilen Stromerzeuger 

o Beschaffung von Kälteschutzmatten für die Umkleidebereiche in Caan, Hundsdorf und Nauort 

o Ausbesserung der Schadstellen im Hof der Feuerwehreinheit Ransbach-Baumbach 

o Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik in Ransbach-Baumbach 

o Regelmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Mitgliederwerbung 
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o Mittelfristige Planungen zur Verbesserung der räumlichen Situation an den Standorten Ransbach-

Baumbach, Breitenau und Nauort einleiten. 
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тΦ !ōƪǸǊȊǳƴƎǎǾŜǊȊŜƛŎƘƴƛǎ 

AAO  Alarm- und Ausrückordnung 

AB-AS  Abrollbehälter Atemschutz 

AB-Mulde Abrollbehälter Mulde 

AB-Schaum Abrollbehälter Schaum  

AGBF  Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren 

AGT  Atemschutzgeräteträger 

BKI  Brand- und Katastrophenschutzinspekteur 

BMA  Brandmeldeanlage 

DLK 18-12 Drehleiter mit Korb, Nennrettungshöhe 18 Meter 

DLK 23-12 Drehleiter mit Korb, Nennrettungshöhe 23 Meter 

ELW  Einsatzleitwagen 

FEZ  Feuerwehreinsatzzentrale 

FME  Funkmeldeempfänger 

FwA  Feuerwehranhänger 

FwVO  Feuerwehrverordnung 

GAMS+  Gerätesatz für Erstmaßnahmen im Gefahrstoffeinsatz 

GF  Gruppenführer 

GUV  Gemeindeunfallversicherung 

GW-DekonP Gerätewagen Dekontamination für Personen 

GW-G  Gerätewagen Gefahrgut 

GW-Mess Gerätewagen Messequipment für Gefahrstoffe 

HLF  Hilfeleistungslöschfahrzeug 

KdoW  Kommandowagen 

KGSt  Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 

LBKG  Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz 

LFKA  Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutz Akademie 

LF 8/6  Löschgruppenfahrzeug mit 600 l Wassertank 

LF 16/12  Löschgruppenfahrzeug mit 1.200 l Wassertank und Beladung Technische Hilfe 

LF 20 KatS Löschgruppenfahrzeug mit 1.600 l Wassertank, 600 m Schlauch 

MdI  Ministerium des Innern 

Mef-G  Messfahrzeug Gefahrstoffe 

MLF  Mittleres Löschfahrzeug 

MTF  Mannschaftstransportfahrzeug 

MZF  Mehrzwecktransportfahrzeug 

PA  umluftunabhängiges Atemschutzgerät (Pressluftatmer) 

RAEP  Rahmenalarm und -einsatzplan 

RTB  Rettungsboot 

RW  Rüstwagen 

SIWA  Sicherheitswache 

SRHT  Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen 

TEL  Technische Einsatzleitung 
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THW  Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 

TLF 3000 Tanklöschfahrzeug mit 3.000 l Wassertank 

TLF 4000 Tanklöschfahrzeug mit 4.000 l Wassertank und 500 l Schaummitteltank 

TroTLF  Trockentanklöschfahrzeug 

VF  Verbandsführer 

WF  Wehrführer 

WL  Wehrleiter 

WLF  Wechselladerfahrzeug 

WLF-K  Wechselladerfahrzeug mit Kran 

zGG  zulässiges Gesamtgewicht 

ZFü  Zugführer 

 

 

 

уΦ vǳŜƭƭŜƴǾŜǊȊŜƛŎƘƴƛǎ 

[1] Google Maps 

[2] Statistisches Landesamt RLP 

[3] Openrouteservice Maps 

[4] Geoportal RLP 

[5] Calcmaps 

[6] VG Ransbach-Baumbach 
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фΦ !ƴƭŀƎŜƴ 

фΦмΦ !ǳǎȊǳƎ ŀǳǎ ŘŜǊ Cǿ±hΣ Ϡ о ǳƴŘ !ƴƭŀƎŜ м 
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